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Vorwort 

Die Sache des Erzbiſchofs von Köln hat ſeit ſeiner vor 
einigen Monaten veranſtalteten Wegführung die Gemüther im 
In- und Auslande ſehr beſchäftigt. Die bis jegt darüber laut 
gewordenen Anſichten ſind aus begreiflichen Gründen ſehr verz 

ſchieden, um fo mehr, da ſie ſich im Ganzen mehr auf Vorur- 

theil des Publikums für oder gegen eine der Partheien, als auf 
richtige Kenntniß und auf richtige Würdigung der Sachlage 
gründen. Folgende kleine Schrift beabſichtigt nichts mehr und 
nichts weniger, als das Räſonnement über dieſes Creigniß und 
ſeine Motive auf die Lage der Sache, als ſeinen einzig haltba- 
ren Grund, zuriidzufiibren und den Denkenden beider Partheien 

unter dem Wulſt von Zeitungsartikeln und Broſchüren einen 

feſten Anhalt zu geben. Der Verfaſſer wünſcht, daß Vertheidi- 
ger und Bekämpfer des erzbiſchöflichen Verfahrens und der da- 
durch vom Staate hervorgerufenen Maaßregeln dieſelben der 
ſtrengſten aber partheiloſen Kritik unterwerfen mögen, aber wie 

dieſe Schrift ſelbſt, sine ira et studio. Werden ſeine katho- 
liſchen Mitbürger es ihm übel deuten, daß er dieſen Wunſch 
ſeines Herzens grade von ihrer Seite am meiſten realiſirt ſehen 
mógte? — Er mógte ungern, daß uns der Vorwurf träfe, 
blinder Leidenſchaftlichkeit hingegeben hätten wir keine Augen 
für gründliche Prüfung. 

Unter den Gegnern des Erzbiſchofs find einige mit großer 
Leidenſchaftlichkeit aufgetreten. I< wollte, ſte ſähen ein, daß 
fie dadurch der Sache, die fie vertheidigen, unter obwaltenden 
Umſtänden beſonders, mehr ſchadeten is pics und die. Kraft 



hatter, dem Staate und dem Wohle ſeiner Bürger das Opfer 

zu bringen, ohne Leidenſchaft zu ſprechen. 

Die Sdrift des P. Henr. Goſſler, die, bei aller Achtung 
vor dem Verfaſſer, eben darum miggliidt iſt, weil fie einen 

unbegreiflich einſeitigen Standpunkt eingenommen, hat in dem, 
was ſie liefert, ein nicht zu verachtendes Gegenwort in den 

Blättern eines rheiniſchen Juriſien gefunden. — Unter den 

Vertheidigungsſchriften des Erzbiſchofs ſtehen bis jegt an Ge- 

diegenheit und durc ihren Einfluß auf das kathol. Publikum 
unbedenklich oben an: „Die Gefangennehmung des Erz» 
bifhofs und ihre Motive von einem praktiſchen Ju- 

riſten“, und der Aluffag: „Vom Fuße der Alpen“ W.Z. 
vom 15. Dec. 1837. Wenn ich mit den ehrenwerthen Verfaſ- 
fern dieſelben Anſichten nicht theile, ja in den Reſultaten oft 
ganz entgegengeſeßt bin: fo möge meine Kritik dazu dienen, 
ihnen die Liiden zu zeigen, die in ihrer Vertheidigung liegen, 
ſo wie ihre Antwort dazu dienen ſoll, die ſchwachen Seiten 
meiner Schrift mir zum Bewußtſein zu bringen. Sie und ich 

kämpfen für eine Sache, für die Wahrheit. Nehmen wir es 

gegenſeitig ſcharf, ſo wird, ich zweifele nicht daran, dieſe Wahr- 
heit nur gewinnen. Uebrigens mögen wir nicht vergeſſen, daß 

Inhumanität und Leidenſchaft der guten Sache ſchaden. 

Nock bitte ich, nicht zu confundiren das perſönliche Bers 

halten des Erzbiſchofs gegenüber dem geſetzlich beſtehenden Ver- 
hältniſſe zwiſchen Staat und Kirche mit der Verträglichkeit 
dieſer Verhältniſſe an ſich. Sollten hier Yusgleichungen oder 

Abänderungen für nöthig und nüßlich erachtet werden, ſo kön- 
nen wir das der Weisheit und Gerechtigkeit Sr. Majeſtät des 
Königs und Śr. päpſtlihen Heiligkeit ruhig überlaſſen. Uns 
kümmert nur das Betragen des Erzbiſchofs den bis dahin be- 
ſtehenden geſeßlichen Verhältniſſen gegenüber. 

Schließlich) noch ein Wort an meine katholiſchen Mit- 
bürger : : 

Wir alle ſprechen über die Sache des Erzbiſchofs von 
"Köln, wir alle denken darüber, ein Jeder das Seine und nach 
ſeiner Art: Aber wiſſen wir denn wohl etwas Gewiſſes und 

Gründliches über: die Sache? Je will aufrichtig ſein und ſage: 
Nein. Wir fówagen und beten nad aus Vorurtheil, und uns 



begreiflich iſts, daß diejenigen unter uns, denen man es gus 
trauen ſollte, fo viel Scharffinn und Wahrheitsfinn zu haben, 
als nothwendig iſt, um das Falſche zu erkennen und das. ers 
kannte Wahre trog der entgegengefegten Anſicht der Maſſe offen 
anzuerkennen, lieber ſchweigend das Vorurtheil hegen und niba 

ten, als für die Wahrheit und gegen die fürchterliche Blindheit 
ein Wort zu ſprechen. Hat der Erzbiſchof das Recht auf ſeiner 

Seite, iſt er der unſchuldig angegriffene Theil; fo werden wir 
auf ſeiner Seite fein, nicht weil wir Katholiken find, ſondern 

weil dag Recht auf ſeiner Seite iſt und die Wahrheit. Wenn 

aber erweislid das Unrecht auf ſeiner Seite wäre?! 

Umgekehrt: Wir werden nicht gegen den Staat fein, weil 
er cin proteſtantiſcher Staat iſt, ſondern weil ſeinerſeits das 

Unrecht iſt. Wie aber wenn erweislid auf Seiten des 

Staats das Recht wäre?! 

Der Maaßſtab für unſern Beifall darf nur die Wahrheit 
ſein — und demgemäß haben wir mit der Parthei zu halten, 
die Recht hat. 

Welche Parthei hat aber Recht? 

Das zu unterſuchen, und recht ſcharf, darauf kommt es 

eben an. 

Was dem Erzbiſchofe vorgeworfen iſt, läßt fich auf zwei 
Punkte zurückführen: 

4. Er babe die Gefege des Staates, ohne welche kein 

Staat als lebende Einheit exiſtiren kann, nicht nur wiſſentlich 
verlebt, ſondern die Nichtbeachtung derſelben als Grundſatz aufz 
geſtellt. 

2. Er habe die Bedingung, unter welder ihm das Erz» 

bisthum Köln verlichen ſei, gebrochen, und wolle doch das Erz 
bisthum nicht wicder abtreten. 

Beim erſten Punkte haben wir unſer Augenmerk auf Qweis 

erlei zu richten: erſtlich darauf, ob er die Landesgeſeße mit Wils 
len übertreten hat 2c., und dann: ob er ſie übertreten durfte, 
Hat er es gethan und durfte es nicht =- und bleibt dod von 

aller Strafe frei, — dann wehe uns, wenn der Staat den 

Großen und Mädhtigen fo durch die Finger ſicht. 

In Bezug auf den zweiten Punkt wiſſen wir das Alle: 
Wer freiwillig und wohlbedacht ein Verſprechen giebt, wofür 



er Rechte und Vortheile erhält, der muß auch fein Verſprechen 
halten. Glaubt er es nicht halten zu können, ſo muß er auch 
ſeine Rechte wieder herausgeben. Wenn er es aber nicht 

will? — — 

Aber, werden mir Viele entgegnen, in dem Erzbiſchof von 

Köln iſt die tatbholifche Kirhe angegriffen! — Zd kann hier 

bloß darauf antworten, daß dieſe Meinung entweder aus reiner 
Unkenntniß der wahren Sachlage, oder aus Bögwilligkeit ver- 
breitet iſt. Diejenigen Rechte unſers Staates, die der Erz- 
biſchof angegriffen hat, gelten ſämmtlich in dem kathol. Baiern, 

in dem kathol. Oeſtreich, in Baden, Würtemberg, Heſſen 2c. 2c., 
und in noch viel höherm Grade in dem katholiſchen Frankreich ; 
und unſer Staat hat fie bis auf die heutige Stunde nie miß- 
braucht. Was aber in allen den genannten Ländern unangcz 
fochten und ohne der katholiſchen Kirche zu nahe zu treten be- 
ſteht, warum ſoll das in Preußen ein Angriff auf die Kirche 
heißen ? 



Die Anklage des Hohen Königlichen Miniſteriums 
gegen den Herrn Erzbiſchof Clemens Anguſt von 
Köln, Freih. Droſte zu Viſchering iſt in folgenden 
beiden Aktenſtücken enthalten: 

Publikfaudum, 

Der Erzbiſchof von Köln, Clemens Auguſt, Freiherr 

Droſie zu Viſchering, hat bald nad dem Antritt ſeinex Würde 

die mit derſelben verbundene amtliche Wirkſamkeit auf cine 

Weiſe auszuüben geſucht, welche ganz unverträglich mit den 
Grundgeſezen der Monarchie: von keinem andern Biſchof der- 
ſelben in Anſpruch genommen wird, auch in keinem andern 
deutſchen Lande zugelaſſen iſt. Seine Majeſtät der Konig 

durfte ein foldes Benehmen um ſo weniger erwarten, als AlE 
lerhöchſidieſelben in den Rheinlanden die Herſiellung der daſelbſt 
während der Fremdherrſchaft. in tiefen Verfall gerathenen-katho- 
liſchen Kirche ſich mit beſonderer Sorgfalt haben angelegen ſein 
laſſen. Die Wiederherſtellung der Kirchengewalt durch eine von 
allen Angehörigen der katholiſchen Kirche dankbar angenommene 
UVebereinkunft mit dem Papſte, die treue und gewiſſenhafte Aus- 
führung derſelben von Seiten der Staatsbehörden, die großen 

Anſtalten für die Bildung und Erziehung der kathol. Bevölke- 
rung und Geiſtlichkeit, das förderliche Zuſammenwirken Der 
Staats- und tirhlichen Behörden, mußten den. Erzbiſchof auf 
das Cindringlichſte an ſeine Pflicht erinnern, daß er auch ſei- 
nerſeits nicht verabfaumen dürfe, um die freundlichen Verhält- 
niſſe, welche ſich während des Laufes der lezten Jahrzehnde 
zwiſchen der Staats - und katholiſchen Kir<engewalt gebildet 
hatten und die er bei dem Antritt ſeiner Würde vorfand, in 
ihrer gedeihlichen Cntwi&elung zu erhalten. Statt dieſe gerechte 
Erwartung zu erfüllen, welche cr dur eine ſeiner. Wahl vor- 
ausgegangene ſchriftliche Verſicherung zu einem vollen Vertrauen 
befeſtigt hatte, fegte er ſich mit Willkühr über die Landesgefege 
hinweg, verkannte das königliche. Anſehen und brachte verwir- 
rende Störung in geordnete Verhältniſſe, da die zunächſt. auf 
Anordnung der höchſten Staatsbehörden angewandten und- ſo- 
dann auf unmittelbaren. AMlerhódfien Befehl wiederholten Ver- 
ſuche, den Erzbiſchof auf gütlichem Wege über die Schranken 
ſeiner Amtsbefugniſſe zu verſtändigen», eben ſo fruchtlos geweſen 

f- ah 



find als die Warnungen über die unvermeidlichen ernſten Fol- 
gen ſeines fortgefegten Widerſtrebens gegen die beſtehenden Ge- 
ſetze, derſelbe vielmehr erklärt hat, bei der Anwendung der von 
ihm aufgeſtellten Grundfige, wie bisher, fo auch ferner behar- 
ren zu wollen, zulegt auch ſich nicht geſcheut, ſelbſt Schritte zur 
Aufregung der Gemüther zu thun; ſo blicb unter dieſen Um- 
ſtänden Sr. Majeſtät dem Könige, indem Sie Sich aus Rü>- 
ſicht auf die beſtehenden, freundſchaftlichen Verhältniſſe mit dem 
päpſtlichen Stuhle enthalten wollten, der Strenge der Geſete 
auf das Verfahren des Erzbiſchofs Anwendung zu geben, zur 
Wahrung der Rechte Ihrer Krone, zur Abwendung verderblicher 
Störungen in dem Gange der Verwaltung eines der wichtigſten 
Theile der öffentlichen Angelegenheiten, vorzüglich aber zur Auf- 
rechthaltung des Friedens und der Eintracht unter Ihren Un- 
terthanen, für welchen Zwed die göttliche Vorſchung Jhre Bez 
mühungen unauśgejegt geſegnet hat, kein anderes Mittel übrig, 
als wenigſtens der Alusiibung der amtlichen Wirkſamkeit des 
genannten Prälaten in aller und jeder Beziehung ein Ziel zu 
ſetzen. Zu dem Ende haben Allerhöchſidieſelben mittelſt Ordre 
vom heutigen Tage anzuordnen geruht, daß der Erzbiſchof ſei- 
nen Sprengel verlaſſe und außerhalb deſſelben ſeinen Wohnſit 
nehme, das Metropolitankapitel zu Köln aber unter Mitthei- 
lung dieſer Alerhóchften Verfügung aufgefordert werde, nach den 
kanoniſchen Vorſchriften diejenigen Maaßregeln einzuleiten und zu 
treffen, welche zur Aufrechthaltung des unentbehrlichen Geſchäfts- 
ganges erforderlich und dem Zuſtande der eingetretenen Hem- 
mung des erzbiſchöflichen Amtes angemeſſen find, auch über dics 
ſen Vorgang an den päpſtlichen Stuhl, welcher von dem Gange 
der Ereigniſſe in vollſtändiger Kenntniß erhalten worden iſt, mit 
den ihm geeignet ſcheinenden Anträgen zur weitern Veranlaſſung 
unmittelbar zu berichten. Bei der Veröffentlichung dieſes Pu- 
blikandi iſt jener Allerhöchſte Befehl bereits vollzogen und cere 
warten Seine Majeſtät um fo mehr die Zuſtimmung aller Wohl- 
geſinnten und das Unterbleiben jedes Verſuchs, ſich den AYller- 
höchſten Befehlen entgegen zu fegen, als die bisherigen Erfah» 
rungen des guten Sinnes, Gehorſams und Vertrauens zu der 
beruhigenden Hoffnung berechtigen, daß dieſe Maaßregel, zu 
welder Seine Majeſtät nur durch das Benehmen des Erz- 
biſchofs gezwungen worden find, in ihrem wahren Lichte von 
allen Unterthanen werde erkannt und durch nichts werde geſtört 
werden, was als Auflehnung gegen die Allerhöchſten Befehle 
und Verletzung der Pflichten treuer Unterthanen würde angeſchen 
und gerügt werden müſſen. 2c. 2c. — Berlin, 15. Novbr. 1837. 
Die Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten (gez.) v. Alten- 
ſtein, der Juſtiz (gez.) 0. Kamps, des Innern und der Polizei 
(gez.) von Rochow. 



Wir haben das Publitandum fo weit mitgetheilt, als es 
cine Anklage gegen den Erzbiſchof enthält. 
: ‘a Anklage wird weiter auseinandergefegt und motivirt 
in der: 

Verfügung des Miniſteriums der geiſtl. Angelegen- 
heiten au das Metropolitan - Domkapitel. 

"Dem hoc<würdigen Metropolitankapitel find die Vorgänge 
nicht fremd geblieben, durch welche der Herr Erzbiſchof Clemens 
Auguſt, Drofte zu Viſchering, der königl. Regierung in immer 
ſteigendem Maaße Anlaß zur Unzufriedenheit und zu ernſten 
Mahnungen gegeben hat. Es kann dem Kapitel nicht entgan= 
gen ſein, daß die von dem gemäßigten Benehmen und geſeßli- 
then Verfahren aller übrigen katholiſchen Landesbiſchöfe ſo ſehr 
abſichende Rückſichtsloſigkeit jenes Prälaten gegen die beſtchen- 
den Gefege und Verordnungen , ſeine Nichtachtung aller vorges 
ſchriebenen und rechtlich beſtehenden Formen und Einrichtungen, 
ſeine Eingriffe in die landesherrlichen Rechte und ſein ſchranken- 
loſes Einſchreiten gegen Perſonen, welche die allgemeine Ges 
rechtigkeit nicht erlaubt ſeiner Willkühr zu überlaſſen, mit un- 
abweisbarer Nothwendigkeit die Kriſe herbeiführen mußten, wel- 
<e nur die ausharrende Geduld und große Langmuth einer 
milden Regierung faſt bis zur Auflöſung aller Ordnung im 
Lande, ja bis zur Gefährdung der öffentlichen Ruhe hat hin- 
ausſchieben können. Sndem ich mir vorbehalte, dieſe beſchwe- 
renden Umſtände mit ihren Belegen unverzüglich cinem hoch- 
würdigen Metropolitankapitel vorzulegen, will ich hier nur kurz 
an die erheblichſten Punkte erinnern, die dabei zur Sprache 
kommen. Bekannt und urkundlich feſtgeſtellt iſt zuvörderſt das 
einſeitige und alle Form, wie ſchon die Natur der Sache und 
die allgemeine Gerechtigkeit ſie vorſchreibt, entbehrende Einſchrei- 
ten des Herrn Erzbiſchofs gegen jene Profeſſoren der Bonner 
Univerſität, welde ihm als Schüler und Freunde des verſtior- 
benen Hermes mißfällig und verdächtig waren. Niemals iſt es 
der Regierung in den Sinn gekommen, weder die Hermesſche 
Lehre in den Schuß zu nehmen, nod) überhaupt ſich in jene 
Angelegenheit einzumiſchen, ſo weit ſie eine reine Lehrfrage iſt. 
So wie ſie davon ſc<on früher durch Berufung eines ausge- 
zeichneten Lehrers, welchem jene Schule ganz frcmd war, einen 
offenkundigen Beweis gegeben; ſo hat fie auch dieſen Grundfag, 
den ſie nie verlaſſen wird, ſeit dem Erſcheinen des päpſtlichen 
Verbots der Hermesſ<en Schriften aufs ungweideutigfte betha- 
tigt. Ungeachtet das päpſtliche Breve vom 26. Septbr. 4835 
ohne alles Vorwiſſen der Regierung ergangen und derſelben nicht 
officiell mitgetheilt war, baker von ihr officiell nur ignorirt 
werden konnte; ſo iſt nichts deſio weniger vom Anfange an von 
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ihr . dafür: geſorgt, daf die verbotenen  Hermesſchen Sdriften 
auf der Univerſität beſeitigt würden. In. dieſem Sinne find die 
ernſilichſten. Verfügungen an die Profcſſoren ergangen, auch von 
denſelben, fo weit der Regierung bekannt iſt, gebührend beadyz 
tet worden. Allein dies hat den Herrn Erzbiſchof ni<t zu be- 
friedigen vermocht. Trog der freundlichen Aufforderung, die ihm 
deshalb zuging, iſt er nicht einmal zu bewegen geweſen, jene 
Profeſſoren vor ſich zu laſſen, und ihnen zu erlauben, ſich vor 
ihm durch mündliche Verantwortung, ja ſelbſt Vorlegung ihrer 
Hefte zu rechtfertigen, oder ſeine Belehrung darüber zu empfan- 
gen. Eben ſo hartnä>ig und cigenfinnig wies er in der da- 
mals, um die Storung des. akademiſchen Unterrichtes zu verhin- 
dern, mit ihm gehaltenen amtlichen Beſprechung, das, nach je- 
ner Weigerung um ſo billigere Verlangen zurü>, ihnen anderz 
weitig bekannt zu machen, waś er an ihrer Lchre zu tadeln 
finde oder gebeſſert zu ſehen wünſche. Ja, ev verwarf ſelbſt den 
Vorſchlag, fih nach der ihm zuſiehenden Befugniß durch Bez 
aufſichtigung der Vorleſungen den Beſit von Thatſachen zu 
verſchaffen, auf welche hin er der Regierung ſeine Beſchwerde 
einreihen und die Entfernung jener Lehrer verlangen konnte. 
Vielmehr iſt bekannt, wie er mit Nichtachtung aller. vorgeſchrie- 
benen Formen und ohne Anführung irgend eines ſachlichen 
Grundes ſelbſt eingeſchritten iſt und eigenmächtig das Verbot 
der akademiſchen Vorleſungen verhängt hat. Die Wege, die 
er eingeſchlagen hat, um jenem Verbote Oeffentlichkeit und Gel 
tung zu verſchaffen, ſein Rundſchreiben an die Beichtväter zu 
Bonn, der Gebrauch oder vielmehr Mißbrauch, dem Beichtſtuhl 
und Kanzel ausgefegt waren, und die verderblichen Folgen. die- 
ſer Vorgänge ſind ſo offenkundig geworden, daß ſie hier nur 
angedeutet werden dürfen. Die Auflöſung der Zucht, die Here 
abwürdigung der Lehrer, die Verſpottung der Anordnungen der 
Obrigkeit, die Verödung des Konviktoriums, die Storung des 
akademiſchen Unterrichts für ſo viele zum Dienſte der Kirche 
heranreifende Jünglinge, — das find Folgen, die vor Aller Au- 
gen liegen. Allein die weitere Folge der Zulaſſung einer. ſolchen 
Handlungsweiſe würde ſo unvermeidlich die Zerſiorung aller 
Univerſitätsbildung und die Verdrängung aller wiſſenſchaftlichen 
Studien fein, daß man kaum zweifeln darf, es ſei mit jenem 
Verfahren von dem Erzbiſchof hauptſächlich) der Umſturz der 
deutſchen Univerſitätsbildung, ſo weit an ihm lag, bezwedt wore 
den. Cs iſt nun daraus zu erklären, weßhalb der Herr Erz- 
biſchof den durch cine Uebereinkunft zwiſchen ſeinem Amtsvor- 
fahrer und der Regierung geordneten , der erzbiſchöflichen Ge- 
walt und geiſtlichen Aufficht jede billige Garantie gewährenden 
Geſchäftsgang hinſichtlich jenes Konviktoriums gänzlic) unbe- 
achtet. lie, und den Inſpektor deſſelben. aufs. härteſte behandelte,
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weil er in den Schranken jener Ordnung geblicben war. Chen 
fo kann es kaum anders, denn als eine Fortfegung deſſelben 

Verfahrens und eine Verfolgung deſſelben Planes betrachtet 
werden, wenn der Herr Erzbiſchof ſeitdem die von ſeinem Vor- 

fahrer, im Einverſtändniſſe mit der Regierung begründete, durch 
zehnjährige Erfahrung bewährte Cinrichtung des erzbiſchöflichen 

Prieſter-Seminars umgeſtaltet hat, ohne dem königlichen Unter- 

richts-Miniſierio auch nur die geringſie Kenutniß davon zu ge- 

ben. Und doch kann Niemand in Abrede ftellen, daf, abge- 
ſehen von dem eben erwähnten Umſtande, der Staat dabei be- 

theiligt ſei, wenn die Zeit des vorgeſchriebenen Aufenthalts im 

Seminar von einem Jahr auf zwei verlängert werde. Es iſt 
hiernach nicht zu verwundern, wenn er in den letzten Tagen, 
nach den der Regierung zugekommenen Berichten, ſämmtliche 

Lehrer des Seminars außer Thätigkeit geſetzt hat, ohne daß er 
mir davon im Geringſten Anzeige gemacht hätte. 

Eine nicht geringere Beſchwerde hat der Herr Erzbiſchof 
zweitens dadurch begründet, daß er ſich über die Vorſchrift der 
Gefege, nach welcher papfilide Bullen und Breven eben wie 
neue biſchöfliche Verordnungen, nur mit Vorwiſſen und Genehz 
migung der Regierung vollziehbar find, ganz riidfidtslos hin- 
ausgefest hat. In ſeinem oben erwähnten Rundſchreiben an 
die Beichtväter zu Bonn ſagt er mit klaren Worten: daß Bre- 
ven dogmatiſchen Inhalts der Staats-Genehmigung gar nicht 
bedürfen, und daß deren zu Rom vollzogene Publikation bin= 
reiche, um ihnen überall verbindliches Anſchen zu verſchaffen. 

Dieſe Behauptung widerſpricht fónurfrats den Geſetzen der 
Monarchie, dem Staatsrechte und der Praxis aller deutſchen 
Länder: einem Rechte und einer Praxis, die nicht nur zur Si- 
<erung der Staatsgewalt und zur Aufrechthältung des allge- 
meinen Friedens, ſondern auch zur Vermeidung ſchwerer Jrrun- 

gen und Störungen innerhalb der katholiſchen Kirche des Lan- 
des heilſam und um ſo nothwendiger ſind, als ſelbſt Entſchei- 

dungen über die Lehre faſt immer mit faktiſchen Verhältniſſen 
zuſammenhängen und, gerade um ihnen die geforderte Geltung 
zu verſchaffen, in der Ausführung mit den Landesgeſeßen Ver= 
einbarlich gemacht werden müſſen. Wenn es alſo in dem Be- 
reiche der königlichen Macht liegt, von dergleichen Entſcheidun- 
gen hinſichtlich ihrer verbindlichen Kraft für Unterthanen und 

Staatsbeamten, Einſicht zu fordern: ſo iſt das Beſtehen auf 
einem folchen Rechte keineswegs cine Cinmiſchung in die Lehre 
der Kirche, welche darin berührt ſcin kann, ſondern nur die Auf- 
rechthaltung der Grundbedingungen des Beſtehens des Neiches. 
Es kommt auch im vorliegenden Falle, außer dem oben ange- 
deuteten Mangel officieller Mittheilung hinzu, daß kein katho- 
liſcher Biſchof der Monarchie, ja, der Herr Erzbiſchof ſelbſt nicht, 
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ſich an die Regierung behufs jener Publikation gewandt, und 
daß dieſe, ſoviel bekannt geworden, auch in andern deutſchen 
Ländern nicht fiattgefunden hat. 

Ganz von derſelben Art und Tendenz iſt drittens die in 
den öffentlichen Blättern viel beſprochene Aufſtellung von acht- 
zehn Sätzen, welche den Prieſtern, die als Beichtväter zugelaſ- 
fen werden wollen und andern Geiſtlichen der Erzdisecfe Köln 
als Bedingung ihrer Wirkſamkeit zur Unterſchrift von ihm vor- 
gelegt worden ſind. Die Aufſtellung einer folchen neuen Bez 
dingung iſt offenbar eine neue Verordnung, welche als ſol<e 
der landesherrlihen Genehmigung bedarf. Sie greift ferner 
durdh die bedingende Kraft, welche der Unterſchrift beigelegt wird, 
tief in die Rechte Einzelner ein und bedarf deshalb einer bes 
ſondern Beachtung. Endlich aber enthält der achtzehnte Artikel 
jener Theſen, wodurch. auch in Sachen der Disciplin jeder Re- 
kurs gegen Mißbrauch der erzbiſchöfl. Gewalt an den Landess 
herrn unbedingt ausgeſchloſſen wird, einen unmittelbaren Ein- 
griff in das landesherrlihe Recht, wie es in allen deutſchen Lana 
den und faſt in allen chriftliden Staaten Europa's ſeit Jahr- 
hunderten beſteht. Eine ſo bedeutende , fo bedenkliche, fo gefeg= 
widrige Anordnung ward aber von dem Herrn Erzbiſchof vor- 
genommen, ohne daß er der Regierung auch nur eine Anzeige 
zu machen für gut befunden hätte. 

Nicht minder gefeswidrig und mit nod beſchwerenderen 
Umſtänden verbunden iſt endlich viertens das Verfahren des 
Herrn Erzbiſchofs hinſichtlich der gemiſchten Ehen geweſen, und 
es muß dieſes Umſtandes hier ſhon um fo ausführlicher Er- 
wähnung geſchehen, als der Herr Erzbiſchof ſich nicht geſcheut 
hat, dieſen Gegenſtand mit Verſchweigung der wahren Sachlage 
als den eigentlichen Grund des ihm angedrohten Verfahrens 
der Regicrung hervorzuheben und dadurh die Gemüther aufzus 
regen; ein Benehmen, das um fo ſchwererer Werantwortlichtcit 
unterliegt, als darin ſchon an ſich cin großer Mißbrauch der 
königlichen Gnade enthalten iſt. Es war nur Wirkung dieſer 
von ihm als Schwäche ausgelegten Gnade und Nachficht, daß 
nach der Abweiſung der freundlichſten und zugleicß ernſteſten 
mündlichen Vorſtellungen, die ihm im Namen Sr. Majeſtät 
des Königs ſelbſt gemacht wurden, ihm nochmals eine ſchriftliche 
Abmahnung zugefertigt ward. Die Huld des mildeſien Mon- 
arden wollte ihm noc) eine Friſt geben, fich zu bedenken; fte 
wollte ihm den Ausweg offen laſſen, durch freiwillige Einſiellung 
ſeiner Amtsthätigkeit allem Einſchreiten wegen des Vergangenen 
zuvor zu kommen, oder auch ſich Zeit zu erbitten, um bei dem 
Oberhaupte ſeiner Kirche Belehrung zu ſuchen, was ihm unbe- 
denklich gewährt worden wäre , wenn er es verlangt hätte. In 
uadankbarer Verkennung dieſer landesväterlichen Milde hat er
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dagegen, nad) Empfang dieſes Erlaſſes, einen Religionshaß zu 
erregen geſucht, deſſen Folgen er, bei der Aufregung der Ges 
genwart, gar nicht berechnen konnte. Mit welcher Entſtellung 
der Wahrheit cr dabei zu Werke gegangen, davon können ur- 
kundliche Thatſachen das unwiderleglichſie Zeugniß ablegen. 
Hier genügt es zu ſagen, daß cr vor der Wahl in meinem 
Auftrage gefragt wurde , ob er die zur Ausführung des päpſtli- 
en Breve vom 25. März 1830 hinſichtlich der gemiſchten Ehen 
von dem Erzbiſchofe von Köln, Grafen Spiegel zum Deſen- 
berg , vorgeſchlagene, von des Königs Majeſtät genehmigte Ei- 
nigung vom 19. Juni 1834, welcher, auf Beſprechung mit je- 
nem Prälaten, die Bifdofe von Paderborn, Münſter und Trier 
beigetreten waren, annehmen und ausführen wolle. Es. wurde 
ihm geſagt, daß es von dieſer Erklärung abhängen werde, ob 
Seine Majeſtät ſich bewogen fühlen könnten, ſeine Wahl zu- 
zulaſſen. Hierauf hat nun der Erzbiſchof folgende, ſchriftliche 
Erklärung von ſich gegeben: ,, daß er ſich wohl hüten werde, 
jene, gemäß dem Breve vom Papſie Pius VIII. darüber ges 
troffene und in den benannten vier Sprengeln zur Vollziehung 
gekommene, Vereinbarung nicht aufrecht zu halten, oder gar, 
wenn ſolches thunlich wäre, anzugreifen oder umzuſtoßen, und 
daß er dieſelbe nach dem Geifte der Liebe, der Friedfertigkeit 
anwenden werde.“ 

Dieſe Erklärung wurde von mir Sr. Majeſtät dem Kö- 
nige vorgelegt und von Allerhöchſidemſelben auf Treue und 
Glauben angenommen. Cin unter folchen Umſtänden gegebenes 
Verſprechen hat der Erzbiſchof nun nicht gehalten , cin mit fol- 
<em Vertrauen vom Landesherrn angenommenes Wort hat er 
gebrochen. Ob ein ſolches Benehmen dadurch könne entſchuldigt 
werden, daß er die Konvention damals nicht gekannt, oder gar, 
daß er damit nicht die auf jene Einigung gegründete und darin 
als integrirenden Theil angeführte Inſtruktion an das General- 
vikariat zu halten verſprochen habe — und beide nichtige Ein- 
wande hat der Erzbiſchof, leider! ſich nicht geſcheut, vorzubrin- 
gen, — das zu entſcheiden kann dem Gewiſſen einer <riſilichen 
Bevölkerung ruhig überlaſſen werden. Fand er fich. wirklich in 
dem Falle, daß er jenes Verſprechen abgelegt hatte, ohne die 
Aktenſiü>e, auf die es ſich bezog, zu kennen, und fühlte er ſich 
dadurch im Gewiſſen gedrü>t, ſo konnte er um Erläuterungen 
über bedenkliche Punkte bitten, wie fie ihm wirkli in jenen 
Beſprechungen im verfloſſenen Monat September zur befriedi- 
genden Löſung aller von ihm vorgebrachten Bedenklichkeiten von 
freien Stiiden gegeben worden, oder er mußte eine Würde nie- 
derlegen, der er ohne Verletzung ſeines Gewiſſens nicht vor- 
fichen zu dürfen glaubte. Allein von allem dem bat er gerade 
das Gegentheil gethan. Nicht zufrieden damit, jenes Verſpre- 
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hen nicht zu halten, bat er vielmehr die Regierung in dem 
Glauben beſtärkt, daß cr daſſelbe als bindend anerkennen, wäh- 
rend er im Stillen die bei ihm um Rath und Entſcheidung ein- 
kommenden Pfarrer niht allein gegen Die von ihm angenom- 
mene Inſtruktion, ſondern aud) gegen die Landesgeſetze beſchied, 
deren Conflikt mit der ſtrengern Disciplin eines Theiles des 
jetzigen Erzſtiftes durch weiſe Milderung zu heben, der offenbare 
Zwe der papfiliden Verfügung war. Cs war nach der Publi- 
kation des päpſtlichen Breve niemals, weder an ihn, nod an 
einen der übrigen Biſchöfe das Anſinnen geſtellt, zuzulaſſen, daß 
die Trauung gemiſchter Ehen ohne Unterſchied und ohne Prü- 
fung ſolle zugeſtanden werden ; vielmehr war die Entſcheidung 
in fedem einzelnen Falle der geiſtlichen Behörde , jedoch mit der 
Vedingung überlaſſen, daß die Zulaſſung nicht von dem Abge- 
ben eines förmlichen Verſprechens über die Kindererziehung Sei- 
tens der Verlobten abhängig gemacht würde, weil die Gefege 
dieſes nicht geſtatteten. Das Breve ſelbſt fordert jenes Ver- 
ſprechen (sponsio) nicht, ſondern ſchreibt Ermahnungen und 
daraus hervorgehende moraliſche Garanticen (cautiones) vor, 
deren Erwägung im einzelnen Falle dem Pfarrer oder dem bi- 
ſchöflichen Generalvikariate anheim fällt. So war es in dem 
Erzſtift bis zum Antritt der Amtsführung des Herrn Erzbi- 
ſchofs im Sommer 1835, ſo wird cs noch jegt in den drei bez 
nachbarten Sprengeln gehalten. Der Herr Erzbiſchof hat alſo 
gegen ſein Wort und ſeine Pflicht, gegen die beſtehenden Ge- 
fege und Anordungen gehandelt, und über ſeine Verſuche, die- 
felben zu untergraben und umzuſtürzen , die Regierung nicht 
allein im Dunkeln gehalten, ſondern vielmehr ſie im entgegen= 
gefegten Glauben beſtärkt. Alles dieſes ſteht durch Belege feſt, 
die nur aus höhern Rückſichten jetzt nicht zur allgemeinen Kennt- 
nif gebracht werden. Wenn ſolc<e große und ſchwere Thatſa- 
<en, nach frewentliher Zurückweiſung aller Abmahnung und 
nach wiederholter ſchriftlicher Erklärung des Erzbiſchofs, daß er 
bei ſeinem Verfahren beharren wolle, ſchon an fich die Ein- 
ſchreitung der landesherrlihen Macht gebieteriſ<) hervorriefen; 
fo durfte es auch nicht unbeachtet bleiben, daß dieſe ganze 
Handlungsweiſe des Erzbiſchofs, nach unverkennbaren Spuren, 
mit dem feindſeligen Prinzipe zweier revolutionären Partheien 
zuſammenhänge, welche die Gemüther aufzuregen, die Gewiſſen 
zu verwirren ſuchen, um ihre zerſtörenden und weitgreifenden 
Pläne durchzufegen. j 

So haben ſich denn endlich bei der Unvertraglidfeit eines 
ſolchen Zuſtandes und bei den immer ernſter und drohender wer- 
denden Folgen deſſelben, Se. K. Majeſtät zu Ihrem größten 
Bedauern genöthigt geſehen, wenigſtens ſoweit mit der Ihnen 
von Gott verliehenen landegherrlichen Macht einzuſchreiten, daß 



dem Uebel abgeholfen und der Erzbiſchof in die Unmöglichkeit 
verfegt werde, ſein Amt zum Verderben des Staats zu gebrau- 
den. Demgemäß haben des Königs Majeſtät in Folge Aller- 
höchſter Kabinetsordre vom heutigen Tage den Erzbiſchof bedeuz 
ten laſſen: daß Allerhöchſidieſelben von nun an die fernere Ver- 
waltung ſeines - erzbiſchöflichen Amtes in Ihrem Reiche nicht 
geſtatten. Der Prälat iſt angewieſen worden, fich aller dahin 
einſchlagenden amtlichen Handlungen zu enthalten, die erzbiſchöf- 
liche Wohnung und den Sprengel ſofort zu verlaſſen und in 
ſeiner Heimath die weitern Beſtimmungen Sr. Majeſtät abzu- 
warten. "Sollte derſelbe ungeachtet. dieſes Allerhöchſten Verbots 
in der Ausübung ſeines Amtes fortfahren, ſo ſind deſſen Hand- 
lungen als ungeſchehen zu betrachten und es ſoll ihnen keine 
Folge oder Wirkung beigelegt werden. Das hodwiirdige Dom- 
kapitel wird von dieſem Vorgange hierdurd in Kenatniß geſetzt, 
um bei der nunmehr eingetretenen Hinderung des erzbiſchöfli- 
<en Stuhles diejenigen kanoniſchen Verfügungen zu treffen, die 
dem Falle einer sedes impedita angemeſſen und geeignet ſind, 
ſowohl die innere Verwaltung der Dióceje augenbli>lich aufrecht 
zu erhalten, als auch die Herſtellung einer geordneten kirchlichen 
Regierung auf kanoniſchem Wege einzuleiten. “ Des Königs Ma- 
jeſtät verſchen ſich demnach zu der dem Metropolitandomkapitel 
beiwohnenden Weisheit, Kenntniß der Verhältniſſe und pflicht- 
treuen Geſinnung, daß daſſelbige nicht ſäumen werde. das hier- 
nach Erforderliche alsbald zu beſchließen und in Ausführung zu 
bringen, an die Dekane und Pfarrer mittelſt Umlaufsſchreibens 
die nöthigen Bekanntmachungen zu erlaſſen, auch dem päpſt- 
lichen Stuhl über den ganzen Vorgang Bericht zu erſtatten und 
deſſen Weisheit die fernern kanoniſchen Verfügungen anheim zu 
ſtellen. Das königliche Oberprafidium wird dem hoc<würdigen 
Domkapitel bei der Vollziehung dieſer ſeiner Obliegenheit auf 
Erſuchen den angemeſſenen Beiſtand leiſten. Berlin, 15. Nov. 
1837. (gez.) von Altenſtein. — An das hochwürdige Me- 
tropolitandomkapitel zu Köln. 

Eine dritte Anklageakte kennen wir nicht; denn die Schrift: 
„die Wahrheit in der Hermesſchen Sache zwiſchen der kathol.=theol. 
Fakultät zu Bonn und dem Herrn Erzbiſchof von Koln (Darm- 
fiadt bei Leste 1837)“, die von dem Verfaſſer der Schrift: „die 
Gefangennehmung des Erzbiſchofs von Köln und ihre Motive“ 
geradezu als eine Schrift des königl. Regierungsbevollmächtigten 
bei der Univerſität Bonn, Geheimen Nathe Rehfues, genannt 
und von demſelben zuerſt als öffentliche Anklageakte aufgeführt 
wird, kann nicht als folde angefehen werden, einmal , weil fie | 
ſich“ felbft nicht dafür ausgiebt, und dann, weil ihr die dazu 
nstbigen Requiſite fehlen. 
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Die mitgetheilten Akten fiellen die Anklage unter vier 
Hauptgefidhtspuntte. Wir verbinden die drei erfien unter dem 
Gefidhtspuntt des Verhaltens des Erzbiſchofs in der Hermes» 
ſchen Sache. 

E. mbtbeiluu g. 
Verhalten des Erzbiſchofs in der Hermesſchen Sache. 

Dieſe Abtheilung zerfällt in drei Abſchnitte : 
4) das Verhalten des Erzbiſchofs in Betreff des vom Payſie 

-gegen die Schriften des Hermes erlaſſenen Breve; 
2) ſein Verfahren gegen die Profeſſoren der katholiſch-theo- 

logiſchen Fakultät in Bonn, die als Schüler von Hermes 
bekannt find, fo wie in Betreff des Seminars in Köln; 

3) die achtzehn Theſen. ? 

E. Abſchnitt. 
Das Verhalten des Erzbiſchofs in Betreff des rc. Breve. 

Am 26. Sept. 1835 hatte Se. papfil. Heiligkeit das be- 
kannte Breve gegen die Schriften des in Bonn verſtorbenen 
Profeſſor Hermes erlaſſen. Daſſelbe, ohne alles Vorwiſſen 
der königl. Regierung ergangen, wurde ihr auch officiell nicht 
mitgetheilt. *) Der damalige Verweſer der Erzdioceſe Köln, 
Generalvikar Huesgen, erhielt das Breve, obſchon bereits am 
14. Oktbr. gedru>te Exemplare nah Köln kamen, erſt im Dec. 
deff. Jahres , auf eine Weiſe, die. wir nod) nicht kennen, **) 
— und publicirte es nicht, ſandte es auch der tathol.=theol. 
Fakultät zu Bonn nicht zu. Kurz — bis im Sept. 1837, wo 
das Verfahren des neuen Erzbiſchof von Köln, Clemens Auguſt, 
fich ſchon herausgeſtellt hatte, alſo volle zwei Jahr nah Erlaß 
des Breve, hatte nocd) keiner der Biſchöfe in preuß. Landen, 
ſelbſt der Erzbiſchof nicht, auf die Publikation deſſelben angetraz 
gen. ***) Im Januar 1837 aber ſtellte es ſich offen heraus, 
daß der Erzbiſchof das Breve anerkannt und nach deſſen In- 
halte im Leben und der Wiſſenſchaft verfahren wiſſen wollte, 
noch ehe er um die Genehmigung des Staates zur Publikation 
und Vollſtrekung deſſelben nachgeſucht, ja unter der offenen Er- 
klärung, daß der Staat ein desfallfiges Genehnigungsredht gar 
nicht, er mithin nicht die Verpflichtung habe, das placet nach- 

*) Verfügung des Miniſt. d. geiſtl. Alngeleg. an das Metropolitan- 
Domkapitel, 15. Nov. 1837. 

x*) Wahrheit in der Hermesſchen Sache. S. 7 2c. i 
WE) Der Biſchof von Münſter thats eben am 20, Sept. Einen dese 

fallfigen möglichen Irrthum hat dic Staatszcitung aufgehoben.
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zuſuchen. Erſtlich ſei es ein Breve dogmatiſchen Inhalts und 
gehe ſomit die Staatsregierung nichts an, — und dann ſei es 
auch ohne Publikation für jeden Katholiken bindend, ſobald er 
es kenne. Auf Nachfrage über Löſung von Zweifel gab er nach- 
fiehenden Erlaß an den Dechanten zu Bonn: 
„. „Da ich vernommen, daß einige der Beichtväter in Bonn 
über die Antwort, welche ſie zu geben haben, wenn ſie im Beicht- 
ſtuhl oder ſonſt gefragt werden, ob man die Schriften des Prof. 
Hermes leſen dürfe, und ob die Theologen jenen Vorleſungen 
beiwohnen dürfen, in welchen die in jenen Schriften enthalte= 
nen Behauptungen vorgetragen werden, im Zweifel ſind; ſo be- 
auftrage id) Ew. Hodwiirden, allen Beichtvätern daſelbſt auf 
die Weiſe, die Ihnen den Umſtänden gemäß, am paſſendſten 
ſcheint, in meinem Namen bekannt zu machen, 1) daß Keiner 
die Schriften des Prof. Hermes, auch nicht die nach ſeinem 
Tode gedrudten, noch die, welche zur Vertheidigung jener Schrif- 
ten herausgekommen find, nod) auch geſchriebene Hefte, welche 
jenen Schriften gemäß verfertigt find, leſen dürfe; 2) daß kein 
Theolog Vorleſungen, deren Inhalt den eben erwähnten Schrif- 
ten gemäß iſt, beiwohnen dürfe; 3) was die bewußte päpſtl. Ver- 
fügung wider die Schriften des Hermes betrifft, ſo wollen Sie 
jenen, welche darüber im Zweifel ſind, oder gar nach Hermesſcher 
Weiſe den geraden Weg verlaffend, ihren Ungehorſam durch die 
Einrede zu bemänteln ſuchen, daß jene päpſtl. Verfügung nod 
nicht publicirt ſei, mithin nicht verbinde, zu bedenken geben: 

a) „Daf die Publikation doch wohl keinen andern Zwe 
habe, als daß die Verfügung bekannt werde; es ſei denn, daß 
der Gefeggeber die Publikation als conditio sine qua non 
der Verbindlichkeit vorſchreibt. (Solches war der Fall bei dem 
Geſetze, welches die Kirhenverſammlung von Trient contra ma- 
trimonia clandestina erlief.)/ 

b) „Daf aber den Hermefianern jene päpſtliche Werfiia 
gung hinlänglich bekannt iſt, zeigen ihre Schriften; oder man 
müßte einen Unterſchied annehmen unter „Bekanntſein, um das 
Oberhaupt der Kirche zu verſöhnen,“ und unter ,,Betanntfein, 
um in Demuth zu gehorchen.“ 

c) „Dag, wofern jene Entſchuldigung wirklich entſchuldi- 
gend wäre, die weltlihe Macht es durchaus in ihrer Gewalt 
hätte, die Wirkſamkeit des vom Heilande angeordneten Mittel- 
punkts der Einheit zu hemmen; — was freilich den Herme- 
fianern wie allen Sektirern, die fich nur vermittelſt der welt- 
liden Gewalt, welche niemals in Beziehung auf Gegenſtände 
vorliegender Art Richterin fein kann, mithin, ſobald fie Theil 
nimmt, Parthei wird, halten können — nicht unlieb ſein würde. 

Köln, den 42. Januar 1837. é 
Clemens Auguſt, ~ see v. Köln.“ 



58 = 

+ $ierin beruft er ſich: alſo. auf den. Jubalt des Breve als 
verpflidtend, dringt auf Verbreitung dieſer Anficht und verfügt 
die Anwendung: | : 

So entſteht nun eine doppelte Rechtsfrage: 
1) Konnte der Erzbiſchof rechtlich fo handeln? oder vers 

legte er dadurch die beſichenden Staatsgefege und griff fie ſogar 
vorſätzlich an?. 

-... 2) Waren die unter. ſolchen Umſtänden von ihm in Bezug 
auf die VollſireXung des Breve erlaſſenen Verfügungen für dies 
jenigen bindend, die danach handeln ſollten? 

. Die desfallſigen. Verordnungen des preuß. Allgem. Land- 
rec<ts Thl. 11, Tit. II. $.417— 137 finden hier freilich zunächſt 
wohl. nicht Anwendung, da das allgemeine Landrecht in den 
Rheinprovinzen nicht. publicirt iſt. Dagegen gilt dort die hier 
einſchlägliche Beſtimmung der in Folge des mit Frankreich 4802 
abgeſchloſſenen Concordats erſchienenen organiſchen Artikel, wo 
es heißt: „Que une bulle, bref, rescrit, décret, mandat, pro- 
vision, Signature Servant de provision, ni autres expedi- 
tions de la cour de Rome, meme ne concernant que 
les particuliers ne pourront étre regues, publićes, impri- 
mées, ni autrement mises a exćcution sans |’autorisation 
du gouvernement, — daß feine Bulle, fein Breve, iiberz 
haupt keine Verfügung des papfil. Stuhls, ſelbſt in Privatanz 
gelegenheiten, vollſtre&t oder nur publicirt, ſelbſt nur angenom= 
men werden dürfe ohne. Autoriſation des Gouvernements.“ 
Hiermit ſtimmt. das preuß. Landrecht im Ganzen. Dieſe Be- 
ſtimmungen find aber weder durch das Concordat mit Preußen, 
noch durc< das Breve von 1830 abgeändert und ihre Anwen- 
dung unterliegt daher gar keinem Zweifel. 

Ihnen zufolge nun perlegte der Erzbiſchof geradezu. die 
Staatśgefcge und benugte ſeine erzbiſchöfliche Gewalt, um durch 
den Beichtſtuhl ſie von andern verlegen zu laſſen, ja ihre Nicht- 
achtung gradezu als Gewiſſenspflicht einzuſchärfen. 

Die zweite Frage, ob diejenigen, an Die die Aufforderung 
vom Erzbiſchofe. unmittelbar oder „mittelbar ergangen, ihr fol- 
gen durften, erledigt ſich durc<. die Umſtände. Crfannten „ſie 
den Verſtoß gegen die Geſche. des Staates, ſo durften. fie es 
nicht, - mußten. aber mit Ehrerbietung, wie es fich ziemt, Den 
Erzbiſchof davon in Kenntniß ſetzen, bei deſſen Beharren auf 
ſeinem Willen fie, falls ſie nicht ſelbſt dem Geſete verfallen 
wollten, an die. weltliche Macht als Sdugmadt der Kirche 
Recurs zu nehmen. hatten. 

- Eine andere. Frage. und. die mit der vorigen nicht confun= 
dirt werden. muß, iſt freilich die, ob der Katholik, ſobald er 
von dem Inhalt eines rechtmäßig „erlaſſenen päpſtlichen Breve 
dogmatiſchen Inhalts hinreichende, gleichviel wie erhaltene Kunde 
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bekommen bat, im Gewiſſen verpflichtet iſt, dieſem ſofort beizu- 
ſtimmen! Wir wollen dieſe Frage zugleich auf den Erzbiſchof 
bezogen haben, und erklären uns unumwunden dahin , daß er 
nicht allein ſofort verpflichtet iſt, ihr beizuſtimmen, ſondern auch 
fie in Vollſtre>ung zu fegen, und daß er eben darum auch ver- 
pflichtet iſt, alle Hinderniſſe, die der vollen Anerkennung und 
Vollſtre&ung im Wege ſtehen, durch alle erlaubten Mittel, ſo 
viel an ihm iſt, zu beſeitigen. Ein ſolches Hinderniß iſt nun 
aber das betreffende Staatsgefes, welches will und mit Recht, 
daß vor der Publikation und Gollfiredung, das königliche pla- 
cet ertheilt werden ſoll. Mithin war der Erzbiſchof, eben in 
der Verpflichtung, dem Breve beizuſtimmen, ſchon ver- 
pflichtet, die durd jenes Staatsgefe bedingte Hemmung zu 
beſeitigen. Dieſe Befeitigung lag in dem Nachſuchen des toż 
nigliden placet. Hierzu alſo verpflichtete ihn nicht allein das 
poſitive Geſet des Staates, falls er die Befolgung des 
Breve wollte, ſondern ſchon die innere gläubige Anerken- 
nung des päpſtl. Breve vor allem dieſen. 

Dieſen allein erlaubten Weg mußte nun aber der Erz» 
biſchof nicht nur einſchlagen, ſondern es hinderte auch nichts, 
ihn einzuſchlagen, am allerwenigſten der Staat, wie wir bald 
ſehen werden. Und dod) ging er dieſen allein erlaubten und 
rechtlichen Weg nicht! Und darum ſagen wir: der Erzbiſchof. 
handelte gewiſſenlos! Ob ihm daher in ſeiner Anforderung an 
die Beichtväter in Bonn zu willfahren, überlaſſen wir gern dem 
Nachdenken gewiſſenhafter Katholiken. 

Was aber das Verhältniß betrifft, worin ſich der Erz- 
biſchof dadurd) gegen die Gefege und die Staatsregierung ſeßte: 
fo mußte der Staat dieſes gefegwidrige Handeln um ſo tiefer 
empfinden, als gar kein Grund abzuſchen iſt, warum der 
Erzbiſchof ſo handelte, außer dem ganz bedenklichen, weil er 
dadurd die Nichtanerkennung des Geſetzes ſelbſt faktiſch bekun- 
den wollte. Dadurc< aber gewinnt die Sache von Seiten des 
Staats eine ganz andere Geſtalt. Die Nichtanerkennung des 
Geſetzes beſchränkt ſich nicht einmal auf Breven rein dogmati- 
ſchen Inhalts, ſondern trifft, ſo weit uns aus dem Circular- 
ſchreiben hervorzugehen ſcheint, alle ohne Unterſchied , — eine 
Intention, die nichts anders heißt, als, die jedem Staate, 
als ſol< em, zu vindizirenden Hoheitsrechte geradezu 
vernichten und umſtoßen und Ungehorſam gegen 
dieſelben als Prinzip ſtatuiren zu wollen für Alles, 
was katholiſch iſt. 

Oeſtreich, das katholiſche Oeſtreich, iſt ſo eiferſüchtig auf 
feine Hoheitsrechte in geiſtlicher wie in weltlicher Beziehung, 
daß wir gerne ſchen möchten, wie es, deſſen Kirchen = und Ehe- 
recht man ſicher nicht irgend. einer auch ry indirekten Abhän- 

* 
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gigkeit vom" römiſchen Stuhle zeihen kann, wie es, wie das 
Cabinet Metternich, gegen einen folchen Erzbiſchof und ein 
folches Prinzip verfahren würde. Jn der That find Oeſtreichs 
Verhältniſſe zu Rom freier, als Preußens. Und was ſollen 
wir von dem katholiſchen Baiern ſagen? Die desfallſigen Be- 
ſtimmungen fiche in der Beilage I. Was in Baden, Würtem- 
berg und Heſſen 2c., d. i. in den Bisthümern Freiburg, Mainz, 
Fulda, Rottenburg und Limburg , welche die oberrheiniſche Kir- 
<henprovinz bilden, und deren Verhältniſſe mit dem päpſtlichen 
Stuhle durd die Circumſcriptionsbulle vom 16. Auguſt 1821 

- geordnet find, geltend iſt (Edikt vom 30. Januar 1830) ſiehe 
Beilage IL. Jn Frankreich beſteht darüber das Gefeg (Organ. 
Artikeln), daß keine Bulle, Breve, überhaupt keine Verfügung 
des papfiliden Stuhles, ſelbſt in Privatangelegenheiten, voll- 
firedt oder nur publicirt, ſelbſt nur angenommen werden darf 
ohne Autoriſation des Gouvernements. =- Kein Nuntius , kein 
Legat, kein Vicar, oder wie man ihn nennen mag, darf auf 
dem franzöſiſchen Boden oder auch anderswo etwas unternehmen 
ohne Autoriſation der Regierung, was Die gallicaniſche Kirdhe 
betrifft; von den Verfügungen der geiſilichen Regierung, beſon- 
ders wenn ſie den Freiheiten der gallicaniſchen Kirche entgegen 
ſind, findet der Recurs an den Staatsrath ſtatt; alle Episco- 
pal-Jurisdiction iſt unbedingt aufgehoben; Erzbiſchöfe und Bie 
ſchöfe werden vom Staatsoberhaupte ernannt; während der Er- 
ledigung des erzbiſchöflichen Stuhles verwaltet ein vom Kapitel 
dem Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten vorgeſchlagener und 
vom Landesherrn, nicht vom Papfte, beſtätigter Generalvikar 
die Erzdioceſe. Ferner (nach Artikel 10 des Geſetzes vom 20. 
April 1810): Der Biſchof oder Erzbiſchof, der ſich eines zucht- 
polizeilichen Verbrechens ſchuldig gemacht hat, ſoll nicht vor die 
gewöhnlichen Gerichte, wie früher, ſondern unmittelbar vor den 
Appellationsgerichtshof geladen werden, der über die Beſchuldi- 
gung in erſier und letzter Jnfianz entſcheidet. Endlich findet 
das Dekret vom 3. Mai 1810 nah Obigem auc auf die Biz 
ſchöfe Anwendung, wonach die gefängliche Aufbewahrung folder 
Perſonen gefeglih erlaubt iſt, die dem Staate und der innern 
Ruhe deſſelben gefährlich zu werden drohen, deren gerichtliche 
Verfolgung aber aus höhern Rückſichten entweder durchaus oder 
doch vor der Hand unzuläſſig oder unzwe>mäßig erſcheint. 

Wir wenden uns jest zur Prüfung deſſen, was man für 
das Verfahren des Erzbiſchofs vorgebracht hat. Hören wir, 
was der Verfaſſer der Schrift „die Gefangennehmung des Erz- 
biſchofs 2. über die Lage der Sachen in Bonn und Köln vor- 
bringt, zu der Zeit, als Clemens Auguſt am 29. Mai 1836 
den erzbiſchöflichen Stusl beſtieg. „Die Jünger der (Hermes- 
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ſchen) Schule trugen näch wie vor an der Fakultät, im Kon- 
vict und im Seminar die von dem Oberhaupte der Kirde con- 
demnirte Lehre nad den Schriften und Heften ihres Meiſters 
vor, und rechtfertigten fold) Thun vor den ängſtlichen Gee 
muithern ihrer Zuhörer mit der Erklärung, daß das päpſtliche 
Breve ihnen nicht amtlich zur Befolgung zugeſtellt ſei, ſomit 
fie nichts angehe. Sie ſuchten in ihren Schriften die Lehren 
ihres Meiſters gegen das wider ſie ergangene Verwerfungsurtheil 
zu vertheidigen, und der Behauptung Eingang zu verſchaffen, 
daß der Papſt durch ſchlechte Ueberſezungen des deutſchen Ori- 
ginaltertes der Hermesſchen Schriften getäuſcht, Lehren als ihrem 
Meiſter zur Laſt fallend verdammt habe, welche nirgend in 
deſſen Schriften enthalten und feinem Syſteme ganz fremd ſeien. 
Und während fic dieſe Behauptung, die an fich ſchon als eine 
bódfi anſtößige betrachtet werden mußte, weil fle das Oberhaupt 
der Kirc<e zuſammt dem heiligen Officium einer Uebereilung 
und Leichtfertigkeit in Glaubensſachen beſchuldigte, deren man 
ein weltliches Obertribunal in der einfachſten Rechtsangelegen- 
heit nimmer ungeſtraft öffentlich zu zeihen wagen dürfte, — 
während ſie dieſe höchſt anſtößige Behauptung auf allen Wegen 
zu veröffentlichen kein Bedenken trugen, wiederholten fie dieſelbe 
auch vor ihren Zuhörern, und ließen Abſchriften von Briefen 
unter den Jünglingen circuliren, in denen jene Verſicherung 
von den unziemlichſten Acuferungen über den heiligſten Vater 
begleitet war. Wie pomphaft nebenher die mit Zuverſicht zu 
erwartende Remedur des papftliden Verwerfungsurtheils aller- 
wege verkündet ward, iſt unſern Leſern aus den öffentlichen 
Blättern bekannt.“ : 

Wenn dieſe Relation reine Wahrheit enthält, ſo mußte 
die Sachlage für den Erzbiſchof ſehr mahnend fein, ſofort von 
ſeinen Rechten und Befugniſſen Gebrauh zu machen. Das 
rechtliche Mittel „die Nachſuchung des königlichen placet,““ haz 
ben wir oben angegeben. Cinen Schritt hatte der Staat ſchon 
gethan; cr hatte unaufgefordert, und ohne durd das 
Verhalten Roms und der Biſchöfe dazu verpflichtet zu 
ſein, die Hermesſchen Schriften von der Fakultät zu entfernen 
geſucht und die Profeſſoren wiederholt auf die Nothwendigkeit 
aufmerkſam gemacht, in ihren Vorleſungen Alles zu vermeiden, 
was das Anſehen haben könnte, als wollte man den Jnbalt 
der päpſtlichen Entſcheidung nicht anerkennen. Dieſe zu vor- 
kommenden Schritte des Staates waren gewiß nicht geeig- 
net, ihn von dem Nachſuchen des placet zurüzuhalten. 

Wenn min, wie die Vertheidiger des Erzbiſchofs behaup- 
ten, das Uebel ſo groß war, das er heilen mußte: ſo iſt um 
fo mehr zn bedauern, daß der Erzbiſchof gerade durc ſeine 
Handlungsweife, ſtatt es zu heilen, es nod größer machte. Oder 
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man ſage uns, an wem war es, das. rechte Mittel und das 
da heilen konnte, aber, wie einmal die Umſtände waren, aud 
nur einzig und allein heilen konnte, zu gebrauchen oder zu 
verwerfen? Heißt das „als Erzbiſchof den für die Seelſorge 
heranzubildenden Jünglingen mit dem Beiſpiele des Gehorſams 
und ächt <riſilicher Demuth vorleuchten 2?“ ; 

Derſelbe Verfaſſer kommt auf den Punkt der Breven dog- 
matiſchen Inhalts, und behauptet, das oben angeführte orga- 
niſche Geſet auf Breven von rein dogmatiſchen Inhalte ange- 
wendet, würde eine Verletzung der Glaubensfreiheit bedingen, 
welche nimmer unter den Begriff der Majeſtätsrechte zu jub- 
ſumiren ſei. Die Sache, worüber der Verfaſſer ſo viel Weſens 
macht, iſt ganz einfach. 

Wäre jenes wirklich eine Verlezung der Glaubensfreiheit, 
ſo iſt zunächſt wieder kein anderer erlaubter Weg, als Bericht 
und Geſuc< an die höchſte katholiſche Gewalt, damit dieſelbe 
die Glaubensfreiheit vermittele. Und in dem vorliegenden Falle 
gab es kein Recht, eine Verletzung der Glaubensfreiheit vor- 
auszufegen, da ja nicht einmal angefragt, viel weniger ab- 
geſchlagen war. Somit begann der Biſchof ohne Grund den 
Streit — den nur der Papſt — wenn genügende Gründe 
vorlagen, anfangen konnte und durfte. Allein der Staat er- 
klärt gerade zu: „das Beſtehen auf einem ſolchen Rechte ſolle 
keinesweges cine Cinmiſchung in die Lehre der Kirche ſein!“ 
Was kann dieſes Beſichen dann noch ſein ? Nichts anders, als 
die ſtrenge Pflicht des Staates, gegründet auf ſein Recht einer- 
ſeits, und andererſeits auf ſeine Verpflichtung gegen die Staats- 
mitglieder, ſic) die geſetzliche Ueberzeugung zu. verſchaffen, 
daß dem Breve nicht Verordnungen anderer Art beigemiſcht 
ſeien, um fo mehr, als, wie das miniſterielle Schreiben richtig 
bemerkt, ſelbſt Entſcheidungen über die Lehre faſt immer mit 
faktiſchen Verhältniſſen zuſammenhängen. Dies aber gehört 
zu den unveräußerlichen Majeftitsredten und bedingt unſere 
katholiſc<e Glaubensfreiheit gar nicht. 

Warum aber deutet der Erzbiſchof dieſe gefegliche Beſtim- 
mung, die mißdeutet, wie ſie in obiger Vertheidigung und 
in dem erzbiſchöfl, Erlaſſe an die Bonner Geiſtlichkeit arg miß- 
deutet iſt, mehr als alles Andere die katholiſchen Gemüther 
aufregen, — ja erbittern und gegen den Staat den Verdacht 
rege machen muß, als ſei all ſcin Streben auf die innere Ver- 
nichtung der katholiſchen Kirche gerichtet, — einen Verdacht, 
der einmal aufgefaßt, und was glaubt der gläubige Katholik 
im Kampfe mit einem proteſtantiſchen Staate ſeinem Erzbiſchofe 
nicht! --- die tiefſte Wunde ſchlägt, die unſerm Staate geſchla- 
gen werden kann — warum fragen wir noch einmal, mif- 
deutete der Erzbiſchof dieſe gejegliche Beſtimmung in einem
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ſolchen Sinne? Wir dürfen hierüber nicht hinweg eilen. Wußte 
der Erzbiſchof nicht, daß dieſes Gejeg in dem katholiſchen 
Baiern, in dem katholiſchen Oeſtreich) gilt? Oder ſoll nun 
beide Staaten cin gleiches Anathema treffen! Dod davon äb- 
geſchen: Woher nimmt er den Beweis, daß Preußen jenes Ge- 
feg in ſolchem Sinne je genommen habe und nehmen wolle, 
ja könne und dürfe? — während gerade der andere Sinn die 
Hoheitsrechte des Staates w abrt, ohne dem Rechte der Kite 
he zu nahe zu treten. Fehlt aber dieſer- Beweis, und bis et 
geliefert iſt, fehlt er, was ſollen wir dann von dem Verfahren 
des Erzbiſchofs ſägen? Sollen-wir es ſeiner Intelligenz oder 
ſeiner Willenskraft zuſchreiben?! 

Der Verfaſſer der erwähnten Schrift confundirt Wahr- 
heit und Falſchheit dermaßen, daß ſeine Schrift ganz ge- 
eignet iſt, die Gemüther aufzuregen. Damit iſt aber der Sache 
wenig genutzt. Die Hauptfrage, wovon hier der ganze Streit 
abhängt, ob nämlich der Erzbiſchof die Staatsgefege 
anerkennen muß, die einerſeits in den Hoheitsrechten 
des Staats begründet, andererſeits die innern Rechte der 
Kirche gar nicht angreifen und nur dem Mißbrau der 
äußern Rechte wehren, oder ob er fich nach Willkühr darüber 
binwegfegen und ſolches Hinwcgfegen ſogar als Prinzip aufftel 
len darf, dieſe Frage, der wir oben-klar ihre Erledigung geges 
ben, iſt von dem Verfaſſer klüglich übergangen; — und doch 
vertheilt die darüber gewonnene Anſicht erſt Licht und Schat- 
ten, und doch geſtaltet fich darnach erſt Recht und Unrecht, 
Schuld und Unſchuld in jenem argen Handel des Erzbiſchofs. 
Daß unſer Verfaſſer die Sache des Erzbiſchofs vertheidigt, fin= 
den wir ihm überlaſſen. Aber“ Vertheidigung wie Bekämpfung 
mus nicht Vorurtheil, ſondern nur äus der Sade ge- 
wonnene Ueberzeugung zu Grunde haben; und je nachdem 
dieſe Ueberzeugung pro oder contra iſt, ſpricht fie ſich als Ver- 
theidigung oder Bekämpfung aus. Eine folhe Vertheidigung 

oder Bekämpfung aber zu unterſcheiden von derjenigen Darftel= 
lung, die auf Vorurtheil geſtüßt, mehr die Beiftimmung der 
Maſſe, als die Zuſtimmung der prüfenden Wahrheit zu be- 
zweden ſcheint, fällt dem ruhigen Denker eben nicht ſchwer. 

Nur das erſte Beſte: der Verfaſſer ſtellt den Cinwurf, der, wie 
kein Vernünftiger läugnen kann, an ſich eine große Bedeu- 
tung hat: „Fand der Erzbiſchof die preußiſchen Staatsgefege. 
(nämlich in Bezug auf das placet) mit den Pflichten eines 
Biſchofs nicht vereinbar, ſo mußte er die auf ihn gefallene Wähl 
ablehnen.“ Auf dieſen Einwurf antwortet er alſo: „„Cs wäre 
höchſt beklägenswerth, wenn der preuß. Staat in ſeine Gefege 
Beſtimmungen , welche der Erzbiſchof mit ſeinen Pflichten, für 
die gläubige“ Befolgung des fraglichen. Breve zu ſorgen, unver= 
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cinbar erkennen. müßte, aufgenommen, und fo ſeine katholiſchen 
Unterthanen in die Lage verfegt hätte, ihre Kirche in Beziehung 
auf jene Beſtimmungen im Zuſtande der Verfolgung zu erblik- 
ken. Dann freilich würden wir erwarten müſſen, den Erzbiſchof 
von der Staatsbehörde als Verbrecher behandelt, von ſeinen 
Gläubigen aber um ſo gewiſſer unter der großen Schaar derer, 
die in gleichem Widerſtreit ihrer Pflichten mit den Forderungen 
der weltlichen Gewalt, Leiden, Schmach und Tod der Pflicht- 
vergeſſenheit vorzogen, als Bekenner und Märtyrer verehrt und 
verherrlicht zu ſehen.“ 

Iſt das nun eine Antwort, wenn es darum zu thun ift, 
eine wohlgegründete Einwendung zu widerlegen?— Und 
troß dem, daß vielleiht Tauſende dieſe Antwort für ſchlagend 
hinwegnehmen, bezeugt fie entweder einen unſeligen Parthei- 
geiſt, oder wir bedauern den Prälaten, deſſen Sache einer 
folhen Defenfion anheimfällt. Der beſprochene Einwurf iſt 
der Schrift „die Wahrheit in der Hermesſchen Sache 2c.“ ent- 
nommen und bezieht ſich daſelbſt (S. 42.) auf das landsherrl. 
Recht in Betreff der Publikation der Bullen, Breven 2c., ein 
Rec<t, was Oeſtreich , Frankreich, Baiern, alle drei katholiſchen 
Mädte, ohne Widerſpruch geltend machen und von allen Staa- 
ten keiner aufgeben kann, ohne die Grundbedingung ſeiner Exi- 
ſtenz aufzugeben, ein Recht, das erſt durch Mißbrauch dem Kir- 
<enregimente natheilig ſein kann, wie jedes andere. Daf der 
Erzbiſchof dieſe Rechte mit ſeinen Pflichten für unvereinbar 
faktiſch erklärt hat, wiſſen wir alle; aber ſchreiend iſt es, 
ſagen zu wollen, daß er dieſes Recht mit ſeinen Pflichten für 
die gläubige Befolgung des fraglichen Breve zu ſorgen, unver- 
einbar erkennen müßte, da gerade die Anerkennung die- 
fes Rechtes ihn ſofort aller Schwierigkeiten, die gegen 
die gläubige Befolgung des fraglichen Breve entſtanden, mit 
einem Male enthob. Und wenn nun der Erzbiſchof, vergeſ- 
ſend, daß er dieſe Staatsgejege vor ſeiner Wahl, wenigſtens 
ſchon ſeit 4817 recht gut kannte, vergeſſend, daß es Treu- 
bruch iſt, freiwillig übernommene Verpflichtungen zu brechen, 
nicht bedenkend, was es heißt, Verpflichtungen zu über- 
nehmen und bei oder ſchon vor der Uebernahme mit dem Ge- 
danken vielleicht ſchwanger zu gehen, ſie bei günſtigeren Yuſpicien 
nicht halten zu wollen, vergeſſend endlich des dem Staate 
geſ<wornen Eides — ſtatt der erlaubten und rechtlichen Wege, 
Schleichwege einſchlägt, fo daß dem Kurzſichtigen der Schein 
blenden könne, es ſei durd die Staatsgefege ſelbſt die 
katholiſche Kirche in dem Zuſtande der Verfolgung: dann ſollte 
man ihn nod zu der großen Schaar derer zählen, die im 
wahren Widerſtreit ihrer Pflihten mit den Forderungen der 
weltlihen Macht, Leiden, Shmach und Tod der Pflichtver- 
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geſſenheit vorzogen, und ihn als Bekenner und Märtyrer ver- 
ehren und verherrlichen? — Ja, des Mannes höchſter Ruhm iſt 
die Pflichttreue ſelbſt in Ketten und Banden; aber Pflichtver» 
geſſenheit hat nie die Märtyrerkrone verdient. 

Seite 13 daſelbſt heißt es: „,,, „Und wenn nun vollends, 
wie der G. R. Rehfues in ſeiner „Wahrheit“ betheuert, die 
Regierung es nicht unterließ, die Lehrer der tathol.=thcol. Faz 
kultät wiederholt auf die Nothwendigkeit aufmerkſam zu machen, 
in ihren Vorleſungen- Alles zu vermeiden, was den Anſchein 
haben könnte, als wollte man den Jubalt der päpſtl. Entſchei- 
dung nicht anerkennen ;““ wenn die weltliche Gewalt nichts 
unterlaſſen zu ſollen glaubte, was ſte von ihrem Standpunkte 
aus für die äußere Anerkennung, d. b. buchſtäbliche Befolgung 
des Breve zu thun vermochte; wie ſoll es dem Erzbiſchofe als 
Verbrechen zu imputiren ſein, wenn er fich ſowohl gegen ſeine 
Heerde, als gegen das Oberhaupt der Kirche, verpflichtet er- 
kannte, auc ſeinerſeits nichts zu unterlaſſen, was er von ſei- 
nem Standpunkte aus für die innere Anerkennung, die gläu- 
bige Befolgung deſſelben zu thun vermochte und durch die klar- 
ſten Geſetze ſeiner Kirche zu thun angewieſen war? 

Fragen wir dagegen, was konnte, was mußte er von 
feinem Standpunkte aus thun: ſo findet ſich, daß er es gar 
nicht gethan hat. Und das iſi es eben, was ihm als 
Verbrecher imputirt wird. Jeder Katholik mußte, ſo wie er 
ſic) von der Wahrheit des Breve überzeugte, ihm Glauben 
ſchenken; der Erzbiſchof auch; aber für die gläubige Befolgung 
nad Außen hin, mußte er, gerade er, und gerade er von 
ſeinem. Standpunkte den rechtlichen und erlaubten, nicht 
aber den nicht rechtlichen und unerlaubten Weg einſchlagen. Er 
iſt von den Hoheitsrechten des Staats nicht erimirt, und ſoll 
als Biſchof wahrlich nicht ein Muſter und Vorbild fein, die 
Gcfege zu umgehen und ihre Nichtigkeit für die Kirche 
als Prinzip aufzuſtellen. 

So entſtellt man die Wahrheit und fragt dann: Was hat 
denn nun der Erzbiſchof begangen? 

Das miniſterielle Schreiben fpriht von der Gefahr des 
Mißbrauches, dem der Beichtſtuhl ausgeſeßt worden. Der obige 
Vertheidiger des Erzbiſchofs läßt ſich darüber alſo vernehmen: 

„„Der Beichtſtuhl, — ſagt Nehfues , — iſt der Ort, wo 
die Gewiſſenszweifel der Beichtkinder gelöſt werden.““ „Das 
ſagen auch wir, und fühlen uns ſeiner „Wahrheit“ für dieſe 
Anerkennung zu aufrichtigem Danke verpflichtet. „,,,Daß ein 
Gewiſſenszweifel über die Frage, ob man die Schriften des 
Prof. Hermes leſen dürfe und ob die Theologen Vorleſungen 
beiwohnen dürften, in welchen die in jenen Schriften enthalte- 
nen Behauptungen vorgetragen würden ,/““ in den Veichtſtuhl 
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gebracht; daß fic durch dic befahende Entſcheidung einiger Herz 
meffanifchen Beidtvater noch geſteigert worden waren; — das 
bat ja eben den erzbiſchöflichen Erlaß, wie deſſen Cingangs- 
worte beſagen, veranlaßt.“ 
„Wer hatte aber die Gemüther aufgeregt, die Gewiſſen 

verwirrt, wenn nicht diejenigen, die, indem fie dem pdyfilichen 
Breve alsbald nach ſeiner Erſcheinung durch ihre miindlichen 
und ſchriftlichen , nicht chen beſonders ehrerbietigen Kritiken die 
größte Publicität gaben, den Zwieſpalt erregten 20. 

„Wer hingegen beruhigte die Gemiither und löſte die Ver- 
wirrung der Gewiſſen, wenn nicht der Erzbiſchof, indem er den 
Zwieſpalt aufhob, durc< die ganz einfache, im Weſen der Kirche 
und ihres für den heiligen Zwe> der Glaubenseinheit enge ge- 
ſchloſſenen Lehramts gegründete Erklärung, daß der den Gläu- 
bigen längſt zur Kcnntniß gekommenen Entſcheidung des Kirchen- 
Hbevhauptes geglaubt, daß ihr die Zuſtimmung des Glau- 
bens in demüthigem Gehorſame geleiſtet werden müſſe.“ S. 33. 

Da die beſagte Aufregung der Gemüther nicht entſichen 
konnte, als nur in Folge der Nichtpublikation des Breve: 
ſo iſt es in der That nicht ſchwer zu begreifen, daß der die 
Schuld der Aufregung der Gemüther, der Verwirrung der Ge- 
wiſſen trage, der die Publikation und ſomit die Vollfiredung 
des Breve erwirken konnte und mußte, und es dod nicht that. 
Alſo licber Verwirrung erregen oder die ſchon erregte wnterhalz 
ten, um dadurch die Gelegenheit herbeizuführen, an fich erlaubte 
Mittel zur unerlaubten, weil ungefeglihen Durchſezung eines 
gegen die unveräußerlichſten Staatsrechte , die in ihrer Anwen- 
dung Schutzrechte der Kirche ſind, gerichteten Prinzips zu mifź 
brauchen, als die erlaubten und ſofort genügenden Mittel 
zur ſofortigen b= und Gegenwehr treffen! Dazu machten die 
Mittel, die der Erzbiſchof traf, wie auch der Erfolg bewieſen, 
die Sache nod ſchlimmer. War keine Aufregung, keine Ver- 
wirrung der Gewiſſen da geweſen, ſo entſtand fie jegt. — Es 
ſcheint, als ſei es darauf angelegt geweſen, cs möge da were 
den, wie es wolle, das Prinzip gegenüber den Geſetzen des 
Staates fefizubalten und faktiſch zu realiſiren. Man muß 
mit leidenſchaftlicher Blindheit geſchlagen ſein, wenn man das 
nicht mit Händen greifen kann. 

Um äber auf den Beichtſtuhl zurü&zukommen, fo muß man 
zugeben, daß durch die Denk- und Handlungsweiſe des Erz- 
biſchofs der Beichtſtuhl das Mittel werden mußte, den Unge- 
horſam gegen die Geſetze des Staates, den er bewieſen hatte, 
durc< Verkennung der rechtlihen und geſetzlichen Mittel dem 
Breve Anerkennung zu verſchaffen, durhzufegen und aus- 
zubreiten. Und das meinen wir, heißt doch wohl Mißbrauch 
des Beichtſiuhls.
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Arg und mit Verkennung der wahren Sachlage heißt es 
©. 36: „ABozu jedoch in dem vorliegenden Falle die ganze 
Discuſſion über Prüfungs - und Genehmigungsrecht? Die 
Staatsbehörde hatte ja lange, bevor Clemens Auguſt den erz- 
biſchöflichen Stuhl von Köln beſtieg, niht nur Einſicht genome 
men von dem päpſilichen Breve; ſie hatte es geprüft und ge- 
nehmigt; denn fic rühmt ſich ſogar weiter gegangen zu ſein, 
und den Profeſſoren befohlen zu haben, Alles zu vermeiden, 
was das Anſchen haben könnte, als wolle man die päpſtliche 
Entſcheidung nicht anerkennen.“ Worin ſollen wir dann das 
Verbrechen des Erzbiſchofs erbli>en? 

Mit ſophiſtiſcher Gewandtheit will der Verfaſſer aus dem: 
denn fie rühmt ſich ſogar 2c., den Beweis. führen, der Staat 
„abe das Breve geprüft und genehmigt.“ Was Wahres an 
der Sache iſt, macht dem Staate Ehre; was aber nicht Wah- 
res daran iſt, iſt dieſes, daß der Staat durch ſein Handeln 
den Erzbiſchof nicht von ſeiner Pflicht entband. Und 
wozu die Discuſſion über Prüfungs - und Genehmigungsrc<t? 
Dazu, um nachzuweiſen, daß gerade darin das Verbrechen 
des Erzbiſchofs beſtand, worüber der Verfaſſer mit ſeiner Frage: 
„„Wozu 2c.“ ſo gerne hinweg will, nämlich darin, daß er den 
Ungehorſam gegen die Hoheitsrechte des Staates als Prinzip 
aufgeſtellt und befolgt wiſſen will. Weiß der Verfaſſer nun, 
worin er das Verbrechen des Erzbiſchofs erblicen ſol? Wir 
wollen uns freuen, wenn er ihn davon freiſprechen kann. 

EE. Nbfchnitt. 

Das Verfahren des Erzbiſchof gegen die Profeſſoren, 

Das Verhalten der Bonner Profeſſoren der tathol. =theol. 
Fakultät in aller und jeder Beziehung in Schutz zu nehmen, 
jind wir nicht geſonnen. Nur das fragen wir: Konnte der 
Erzbiſchof es nicht ändern und warum nicht? Und wir kom- 
men. auf unſern alten Satz zurü>: Er konnte es ändern, ſo- 
bald er es wollte, wenn er das Breve zu publiciren die ge- 
eigneten Schritte thun, und bei dann fortgefegter Widerſpän- 
fiigłcit, ohne eigene Widerſpänſtigkeit, das Schußrecht 
des Staates in gefeglid) beſtehender Weiſe in Anſpruch neh- 
men wollte. Und ſo neigen wir uns unbedingt zu dem Ur- 
theile hin, daß ſelbſt bei der Schuld der Profeſſoren, der größte 
Theil der argen Differenzen dem Betragen des Erzbiſchofs zu- 
zuſchreiben iſt.. Hätte er um die Publikation nachgeſucht und 
ſie wäre verweigert, erſt dann hätten fich die Sachen freilich 
anders geſtellt. Daß der Staat die Hermeſtaner begünſtige, 
hätte ſich erwarten laſſen zu einer Zeit, wo der Erzbiſchof Graf 
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Spiegel fie begünſtigte ; wir können aber die Verſicherung geben, 
daß, find wir nicht ganz falſch belehrt, die Hermeftaner ſelbſt in 
dieſer Hinſicht ſich nicht ſehr gerühmt haben. Fremde Schuld 
aber auf die Scultern des ſc<wächern Theils werfen, wäre 
vom Staate cben ſo Unrecht geweſen. 

Das Verhältniß des Erzbiſchofs zu den Hermeſianern er- 
ledigt ſich kurz dahin: Leiſteten ſie den ihm gebührenden Gehor- 
fam 2. nicht, wie es ſich ziemt, ſo ſtand es nicht in ſeiner 
Willkühr, denn er erkennt auch einen höhern Ridter, — ob 
er die Mittel ergreifen wollte, die ihm geſeßlich zu Gebote ſte- 
hen, ſondern er mußte es, wenn er anders vor Gott ſich 
rechtfertigen will. =- Der Schutz des Staates iſt der Ausübung 
des erzbiſchöfl. Amtes zugeſichert. Allein der Kampf um Prin- 
zipien, den der Erzbiſchof zu kämpfen fich berufen wähnte, dieſer 
leidige Kampf machte ihn auch hier wieder ungerecht und blind. 

Und damit wollen wir auch unſer Urtheil ausgeſprochen 
haben in Bezug auf die Rechte des Erzbiſchofs über die Pro- 
feſſoren der kathol. theol. Fakultät zu Bonn. Wir ſtellen dies- 
mal Anſicht gegen Anſicht. 

So der Vertheidiger. des Erzbiſchofs : 
„lud wegen dieſer Maßregel (daß er die Approbation verwei- 
gerte) iſt der Erzbiſchof der Cinſeitigkeit und Verletzung der 
Landesgcfese angeklagt, unter Hindeutung auf den $. 4. der 
Statuten für die kathol. = theol. Fakultät zu Bonn, welcher dem 
Erzbiſchof zwar Bemerkungen, die auch von der Fakultät nach 
Möglichkeit zu beachten ſeien, nicht aber das Recht der Alpa 
probation einräume.“ ; 

Die Würdigung dieſer Anklage ergiebt ſich bald aus der 
einfachen juriſtiſchen Erwägung deſſen, was eben jener 8. 4. der 
Fakultätsſiatuten enthält. Er enthält zweierlei: vom Könige 
ausgeſprochene geſetzliche Beſtimmungen über das Verhältniß 
der Fakultät zur kathol. Kirche und dem erzbiſchöfl. Stuhle; 
und vom Miniſter getroffene Maßregeln zur Vollziehung jener 
gefeglihen Beſtimmungen. 

' „Des Königs Majeſtät“ — ſo beginnt der 8. 4. der am 
48. Oktober 1834 von dem Miniſterium der geiftl. Angelegen- 
heiten ausgegangenen Statuten — „haben durch die Allerhöchſte 
Kabinetsordre vom 13. April 1825 fefizufegen geruht, daß der 
Erzbiſchof von Köln zu der kathol.-=theol. Fakultät der Univer- 
ſität Bonn im Weſentlichen dieſelbe Stellung einnehmen ſoll, 
in welcher ſich der Fürſtbiſchof von Breslau zur kathol. - theol. 
Fakultät der Univerſität daſelbſt in Folge der im Auszuge hier 
beigeſchloſſenen Verordnungen vom 26. Auguſt 1776 und vom 
26. Juli 1800 befindet. Die desfallſigen genaueren Beſtim- 
mungen haben Se. Majeſtät der König dem Miniſterium zu 
überlaſſen geruht.“ 
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Was in der Stellung des Erzbiſchofs zur tathol. =theol. 
Fakultät das Weſentliche, b. b. durch die mit dem erzbifchófi. 
Amte weſentlich verbundene Sorge für Erhaltung und Verbreiz 
tung der reinen Lehre Bedingte iſt; “darüber haben wir bereits 
Gelegenheit gehabt, uns zu äußern, und hier demnach nur zu 
wiederholen, daß die Kirche cine theologiſche Fakultät als folche 
nicht anerkennen kann , wenn ſte nicht die “Gewißheit hat, daß 
dem Biſchofe, in deſſen Diöceſe die Fakultät errichtet worden, 
das weſentliche Recht unverkümmert iſt, Jrelehren und Zrrleh= 
rer, Die er als folche anerkannt, zu mifbilligen, d. b. Vorle- 
ſungen der Art ſeine Approbation, und den Theologen, die von 
ihm nicht approbirte Vorleſungen hören, die Ordination zu 
verweigern. 

Der Gefeggeber, des Königs Majeſtät, fest nun feſt, daß 
der Erzbiſchof von Köln dies Weſentliche fo unverkümmert 
erhalten ſoll, wie fich der Fürſibiſchof von Breslau in Folge 
der als tenor legis angeſchloſſenen Verordnungen von 1776 
und 1800 im Befige dieſes Weſentlichen befindet. 

Die Verordnung König Friedrichs vom 26. Auguſt 1776 
fegt aber im 8. 7. feſt: „Daß die Dekani und Lehrer der theo» 
logiſchen Fakultät nicht nur über die bei dem Vortrag der 
theologiſchen Wiſſenſchaften zu beobachtenden Methode , Wahl 
der Lehrbücher, Eintheilung der Stunden und andere derglei- 
<en ad mere theologica gehörigen Gegenſtände auf den Rath 
und die Anweiſung des Biſchofs zu recurriren haben, ſondern“ 
daß auch demſelben der jährlich zu formirende Lektionskatalog 
dieſer Fakultät zu ſeiner Einſicht und Approbation vorgelegt 
werden muß.“ — In der weiter angezogenen Verordnung vom 
26. Juli 1800 erklärt der König 8. 19.: „Da wir nicht ge- 
meint ſind, durch gegenwärtiges Reglement die gegründeten 
Rechte des Biſchofs, als Ordinarii zu ſchmälern, ſo bleiben ihm 
ſelbige ſowohl in Abſicht der geiſtlichen Lehrer des bisherigen 
Inſtituts, als auch in Abſicht der andern niedern Schulen, de- 
ren Beſetzung und Viſitation vorbehalten. 

Der königliche Gefeggeber erklärt alſo durch die ausges 
fprochene gefegliche Anwendung der früher für Breslau erlaſſe- 
nen Verordnungen auf den erzbiſchöfl. Stuhl von Köln, Er ſei 
auch hier nicht gemeint, die gegründeten Rechte des Biſchofs, 
als Orbinarii zu ſchmälern; weshalb die Fakultät zu Bonn 
nicht nur in allen rein theologiſchen Gegenſtänden auf den Rath 
und die Weiſung des Erzbiſchofs zu recurriren habe, ſondern 
demſelben auch ihren Lektionskatalog zur Einſicht und Appro- 
bation vorlegen ſolle. ; 

Das mit der Vollziehung des königl. Willens beauftragte | 
Miniſterium der geiſtl. Angelegenheiten bringt nun. nad neun 
Jahren endlich die Fatultatsftatuten zu Stande, und flugt darin 
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die tónigl. Verordnung vom 26. Auguſt 1776 in Beziehung 
auf den Qettionstatalog dahin zurecht: „Die halbjährigen Lek- 
tionenverzeichniſſe müſſen ihm vorgelegt werden, und die Fatulz 
tat iſt gehalten, die Bemerkungen deſſelben iiber rein theologiz 
ſche Gegenſtände ehrerbietig aufzunehmen und nah Möglichkeit 
zu beachten.“ 

Da iſt freilich von den gegründeten Rechten des Biſchofs 
als Ordinarii und "deren ungeſchmälerten , unmittelbaren Ein- 
wirkung auf die Fakultät kein Schatten mehr übrig; dagegen 
überall die miniſterielle Autorität in den Vordergrund geſtellt, 
am welche der erzbiſchöfl. Stuhl befugt ſein ſoll, Anzeige zu 
machen, auf daf das Miniſterium einſchreite. : 

Es iſt ein bekannter Rechtsſatz, daß einer, auch der höch- 
fien, mit der Vollziehung eines Geſetzes beauftragten Verwal- 
tungsbehörde durchaus nicht die Befugniß zuſteht, durc< ihre 
angeordneten Vollziehungsmaßregeln irgend etwas an der vom 
Geſetzgeber ausgeſprochenen legislativen Beſtimmung zu alteriren. 
In dem vorliegenden Falle, wo der königl. Geſetzgeber den te- 
nor legis, welder als Sein allerhodfter Wille in die Voll- 
ziehungsverordnung , die Statuten, aufgenommen werden ſolle, 
ſelbſt bezeichnet hat, genügt es, nur an jenen einfachen Rechts- 
fag zu erinnern, um anſc<haulich zu machen, daß, wo es um 
die weſentlichen Befugniſſe des Erzbiſchofs ſich handelt, wel- 
che dev königl. Gefeggeber als gegründete Rechte des Ordinarius 
zu ſchmälern nicht gemeint war, jener tenor legis allein die 
geſetzliche Norm der Entſcheidung bilden kann, nicht aber die 
von der vollziehenden Verwaltungsbehörde vorgeſchobene Ver- 
fiiimmelung deſſelben; zumal nach der eigenen Erklärung des 
königl. Gejeggebers der Erzbiſchof von Breslau ſich im Genuſſe 
der durch jenen tenor legis vom Jahre 1776 geſicherten, wez 
ſentlichen Rechte befindet; ſomit gar nicht abzuſehen iſt, 
warum der Erzbiſchof von Köln weniger Rechte als gegrün- 
dete Rechte des Ordinarius, als weſentliche, angufehen 
haben ſolle, denn der von: Breslau. 

Daß es übrigens alle Ordnung umkehren hieße, wenn der 
Erzbiſchof nur Bemerkungen zu machen, und die |. nach 
Belieben über die Möglichkeit der Beachtung derſelben zu ent= 
ſcheiden befugt ſein ſollte, dies bedarf wohl, wo die Folgen 
ſolcher Umkehrung bereits zu beklagen ſind, keiner beſonderen 
Yuseinanderfegung. 

Dagegen die Schrift „Wahrheit in der Hermesſchen Sache 
S. 23.“ Nachdem der 8. 4. der Statuten der tathol.=theol. 
a zu Bonn, wie oben, mitgetheilt find, heißt es: Der 
ónig fegte alſo feſt: „Daf der Erzbiſchof von Köln zu der 

tathol.=theol. Fakultät zu Bonn im Weſentlichen dieſelbe 
Stellung einnehmen ſolle, wie der Fürſtbiſchof von Breslau zu
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der dortigen Fatultat, und überließ dem Miniſterium „die 
desfallfigen genaueren Beſtimmungen.“ Se. Maje- 
fiat giebt zur Grundlage dieſes Verhältniſſes die Inſtruktion 
für die Prieſter des königl.. Schulen - Jnftituts vom 26. Auguſt: 
1776 und das Sculreglement für die Univerſität Breslau und 
die damit verbundenen Gymnaſien vom 26. Juli 1800. Die 
erſte dieſer Verordnungen enthält allerdings die Beſtimmung: 
„daj dem. Fürſtbiſchof von Breslau der Lektionskatalog zur 
Einſicht und Approbation. vorgelegt werden folle:“/ Aber man 
ſieht ſich in den Fakultätsſtatuten von Bonn vergeblich. nach 
derſelben. um. Dafür heißt es in dem nämlichen 8. 4., der für 
den Erzbiſchof angeführt wird, sub 3: „Die halbjährigen Lek- 
tionsverzeichniſſe müſſen ihm vorgelegt werden und die Fakultät 
iſt gebalten, die Bemerkungen deſſelben über rein theologiſche 
Gegenſtände chrerbietig aufzunehmen und nach Möglichkeit 
zu beachten.“ - Von einer Approbation iſt, wie man ſicht, 
hier nicht die Rede, das Verhältniß übrigens im Weſeutli- 
<en das nämliche, wie das des Fürſtbiſchofs zu Breslau zu 
der dortigen Fakultät. Daß der König es in ſeiner Kabinets- 
ordre vom 43. April 1825 nicht anders gemeint bat, beweiſen 
nicht nur die Univerſitätsſtatuten vom 1. September 1827 (beż 
ſonders 8. 12.), die von dem Monarchen ſelbſt unterzeichnet 
find, ſondern auch die Fakultätsſtatuten vom 48. Okt. 1834, 
welche der Staatsminiſier Freiherr v. Altenſtein ſchon nach jez 
nem $. 42. aufzuſiellen befugt war, und die Er auch noch in 
Folge beſonderer königl. Autoriſation vollzogen hat. Die Haupt- 
ache, welche der König ſelbſt als ſolc<e mit den Worten, „„insz 
beſondere in Betreff der Anſfiellung, Disciplin und. 
Entfernung der Lehrer“ bezeichnet hat, iſt darin vollkom- 
men ſicher: geſiellt. 

„Wollte man dennoch von der hierarchiſchen Seite behaup- 
ten, daß der Erzbiſchof von Köln dem königl. Willen entgegen 
in ſeinen Rechten verkürzt ſei, indem er: das Weſentliche der 
fürſibiſchöflichen Rechte zu Breslau nicht erhalten habe: fo 
könnte zu allem Ueberfluſſe bemerkt werden , daß der 8. .4. der 
Bonner Fatultatsfiatuten auf einer , auf königlichem Befehl, ſtattgefundenen Verhandlung zwiſchen dem damaligen Erzbiſchof 
von Köln und dem Kurator der Univerſität Bonn im Jahre 
1834 beruht. Der Erzbiſchof Graf v. Spiegel fand ſeine erze 
biſchöflihen Rechte durch dieſen $. 4. vollkommen verwahrt; 
wenn der jetzige Erzbiſchof darüber anders dachte, fo mußte er ſeine Ernennung zum Erzbiſchofe ablehnen.“ 

Daß der Erzbiſchof bei dieſer Sachlage das Recht hatte, 
an Se. Majeſtät den König zu berichten , um bet Allerhöchſt- 
demſelben. ſein wirkliches oder vermeintes Recht zu ſuchen, un- terliegt teinem Zweifel. Daß er aber pro tempore und bis 
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nad Allerhöhſter Entſcheidung gebunden war an den Beſtim- 
mungen,. die er vorfand und die gelten mußten, bis er andere 
gefeglich erwirkt hatte, daß aber am allerwenigſten der Weg 
der faktiſchen Verlezung der Weg der Abänderung war und 
iſt, das liegt klar vor. Mithin hatte er pro tempore wenig- 
ſtens nicht das Recht der Approbation, ſondern nur, was der 
8. 2. der Fakultätsſtatuten beſtimmt: „Sollte wider verhoffen 
ein der kathol. =theol. Fakultät in Bonn angehöriger Lehrer in 
ſeinen Vorleſungen oder in Schriften der kathol. Glaubens- 
und Sittenlehre, welche er wiſſenſchaftlich zu begründen berufen 
iſt, zu nahe treten, oder auf andere Weiſe in ſittlich religiöſer 
Beziehung cin auffallendes Aergerniß geben, ſo iſt der erzbiſchöfl. 
Stuhl befugt, hiervon die Anzeige zu machen, und das Mini- 
fterium wird auf den Grund einer ſolchen Anzeige mit Ernſt 
und Nachdru> einſchreiten und Abhülfe leiſten.“ Aber dieſes 
Recht hat der Erzbiſchof nicht in Anſpruch genommen — ganz 
ſeinem Grundſatze conſequent, ſeine gefeglihe Stellung zu ver- 
kennen. Daß das Miniſterium alſo auf ſeine ſogenannte „Nicht- 
approbation“ der Vorleſungen eines der nichthermesſchen Pro- 
feſſoren vom 31. Januar 1837 keine Rückſicht nahm, iſt leicht 
begreiflich, wenn auch die Zeit zur Verſtändigung nicht gefehlt 
hätte. Als aber der Erzbiſchof hierauf, obwohl ihm eine des- 
fallſige Eröffnung gemacht, an mehrere Studirende ſchrieb, daß 
er von allen Vorleſungen nur die von Walter und Klee ap- 
probirt babe, ſuchte das Miniſterium, weit entfernt dem Herrn 
Erzbiſchofe Verkehrtheit mit Strenge zu vergelten, die Sache 
möglichſt ins Geleiſe zurückzubringen, und veranſtaltete daher 
am 21. April 1837 eine Zuſammenberufung ſämmtlicher Pro- 
feſſoren der theologiſchen, eines der juriſtiſchen und eines der 
philoſophiſchen Fakultät, um ihnen durch den Kurator der Uni- 
verſität den Willen des Miniſteriums zu verkünden, daß ſie 
bei der großen Bewegung, welche das päpſtl. Breve gegen die 
Lehren. und Schriften des Hermes bereits in den Gemüthern 
hervorgebra<t babe, in ihrem amtlichen und außeramtlichen 
Wirken des Hermesſchen Syſiems , weder für noc wider, wei- 
ter Erwähnung thun, daß das Syſtem nicht ferner gelehrt und 
die Schriften des Hermes beſeitigt werden ſollten. Chen fo ließ 
es folgender Tage die Hermeſtaniſche Vorleſung der Dogmatik 
unterſagen. — That das Miniſterium dies freiwillig, oder 
in Folge ſeiner Pflicht? 

Wo liegt nun die Schuld des Erzbiſchofs? 
Erſtlich darin, daß er pro tempore das Recht der Ap- 

probation nicht hatte; daß alſo, wo er dies geltend machen 
wollte, das Miniſterium aus Gründen des Prinzipienkrieges 
dies ignorirte und ignoriren mußte, um ſo mehr, da er, was er 
als Approbation ausſprach , nur nach 8. 2. der Statuten aus-
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ſprechen und dem Miniſterio einſchiken brauchte, um für bes 
gründete Vergehen ſofortige Wbhiilfe, oder im Weigerungsfalle, 
rechtlihen Grund zur Klage zu haben. Zweitens: durch das 
Verbot, keine der kathol.- theol. Vorleſungen zu hören, als nur 
die von Walter und Klee, die er allein approbirt häbe, über- 
ging er wieder den 8. 2. der Statuten. Wenn dieſer 8. ihm 
bloß Rechte ſicherte, ohne in der in dieſem Nechte zugleich 
liegenden Pflicht auch dem Staate und den Angehörigen der 
Fakultät Sicherſtellung gegen folche Mittel zu geben, die nicht 
in die Schranken der Ordnung gehören, nämlich die Sicher- 
ftellung, kein anderes Einſchreiten wegen folder Vorkommniſſe 
dulden zu brauchen: dann hätte er alſo handeln können. Statt 
alſo den gefeglichen Weg, von dem er nicht behaupten 
kann, daß er nicht zum Ziele führe, einzuſchlagen, geht der 
Erzbiſchof einen, wenn auch an fich erlaubten, hinſichtlich ſeiner 
frei eingegangenen Stellung zu dem geſetzlichen äber, uner» 
laubten Weg. Diejenigen Verwirrungen nun, die durch. das 
Einſchlagen dieſes Weges entſtanden, wenn er aber den gefeke 
lichen eingeſchlagen hätte, nicht hätten entſiehen können, dieſe 
Verwirrungen müſſen doc< wohl dem Erzbiſchof 
zur Laſt fallen! Und darum fragen wir: 

Durch wen ward die Auflöſung der Zucht, die Herab- 
würdigung der Lehrer, die Verſpottung der Anordnungen der 
Obrigkeit, die Verödung des Konviktoriums, die Störung des - 
akademiſchen Unterrichts für ſo viele zum Dienſte der Kirche 
heranreifenden Jünglinge verſchuldet? Und wie verhielt ſich 
der Staat gegenüber dem verkehrten Sinne des Erzbiſchofs, 
der in ſeiner Antwort an den Miniſter v. Altenſiein vor der 
Wahl ſagen konnte: „er wolle noch gern die lezten Jahre ſei- 
nes Lebens recht zum Wohlthun verwenden und ſeine fefte 
Ueberzeugung ſei, daß unſer Verlängen nur dann vollfiandig 
erfüllt werden konne, wenn die beiderſeitigen Behörden dem 
Willen Gottes gemäß, harmoniſch handelten.“ Davon zeugt, 
um nichts anders zu nennen, die Verfügung vom 31. April 1837. 

„Man klagt ihn an, ſagt ſein Vertheidiger S. 46, er habe 
fich geweigert, die Profeſſoren vor fich zu laſſen, um ihre Ver- 
antwortung, ihre Rechtfertigung rc. zu hören. Wann hätte ſich 
der Erzbiſchof geweigert, einen ſeiner Geiſtlichen vor ſich zu 
laſſen? Aber er forderte von dieſen ganz einfa) Annahme und 
Befolgung der das Lehrſyſtem des Hermes reprobirenden päpfil. 
Entſcheidung: ſte wollten nur ſtreiten über die Rechtmäßigkeit 
derſelben und das Vorhandenſein Det reprobirten Lehren in dem 
Syſteme ihres Meiſters ; wollten ſtreiten darüber mit thm, der 
in der Einfalt des kathol. Glaubens, auch auf dem erzbiſchöfl. 
Throne, ferne fland von der Anmaßung, die von den Ciufichz 
ten des geſammten heiligen Officiums i: den Vorarbeiten fo 
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vieler erleuchteten Theologen unterftiigte Entſcheidung des Mies 
<enoberhauptes noch einmal vor ſeinen Richterſtuhl ziehen und 
erwarten zu follen, daß Männer, die vor dem Yusfpruche der 
höchſten kirchlichen Uubtoritat ſich nicht beugen- mochten, dem ſei» 
nigen in Demuth ſich fügen würden.“ ! : 

Das ganze Räſonnement iſt unbegründet, die darin 
aufgeſtellten Behauptungen ſind nicht erwieſen und können 
nicht erwieſen werden. Den Weg der desfallſigen Gewißheit 
hat ſich der Erzbiſchof ſelbſt abgeſchnitten ; hätte er fie vorgelafs 
fen, und ſie hätten dann die ihnen ſo eben überwieſene Rolle 
geſpielt, dann erſt hätte der Vertheidiger nicht folóhe Unwahr- 
beiten als Wahrheiten in die Welt gejhićt. Uebrigens hat 
derſelbe anch den richtigen Geſichtspunkt ganz und gar vers - 
fehlt. Es handelte ſich, als dies vorfiel, gar nicht mehr darum, 
was der Papſt entſchieden und was der Erzbiſchof davon hielt: 
nein die Profeſſoren befanden ſich im Zuſiande des Ange- 
klagtſeins, trog des miniſteriellen Verbots vom 21. Wpril.— 
Da nun der Erzbiſchof in Köln, mithin die Kollegien in Bonn 
nicht in Perſon hörte: ſo konnte ſol>e Anklage nur durch Nite 
telsperfonen, am Ende nur durch Zuhörer geſchehen. Es iſt 
aber nicht das erſie Mal, daß Zuhörer anders verſichen und 
äuffaſſen, mitunter abſichtlich, als der Lehrer ſich aufgefaßt und 
verſtanden wiſſen will; daß alſo die Lehrer fich desfalls dem 
Erzbiſchofe zur Dispoſition fieliten, das war eben ſo edel, 
als die Abweiſung durch den Erzbiſchof unredt, und die obige 
Vertheidigung paßt ſchlecht auf die Sache. =- Wollte ſich der 
Erzbiſchof nicht mit den Angebereien der Studenten, die 
neben dem Gehäſſigen noch eine andere Seite haben, begnügen: 
fo blieb ihm nichts übrig, als, da 'er felbſt den Vorleſungen 
nicht beiwohnte, dieſe durch Kommiſſäre beaufſichtigen oder fich 
die Hefte der Profeſſoren vorlegen zu laſſen. Beides wurde 
ihm höhern Orts angeboten, damit auf Grund irgend eines 
Beweiſes das Miniſterium weiter einſchreiten könne. Śluh dies 
ſchlägt der Erzbiſchof aus. 

Sollte nun das Miniſierium die Profeſſoren entſetzen, ſo 
lange es ſelbſt nicht in Erfahrung brachte, daß fie gegen den 
ſtrengen Erlaß vom 21. Ypril ſich vergingen, und ſo lange 
erzbiſchöfl. Seits aller Beweis fehlte, und der Erzbiſchof kein 
Mittel wollte, um fich dieſen Beweis verſchaffen zu können?! 

Ueber das erzbiſchöfl. Verfahren in Vezug auf das Sea 
minar zu Köln ſchweige ich. Wer es vertheidigen kann, daß 
ein Erzbiſchof, der die Staatsgefege kennt, erſilich die Einrich- 
tungen des Seminars weſentlich umgeſtaltet, dann auch fimmt= 
liche Lehrer außer Thätigkeit fegt, ohne auch nur eine Anzeige 
davon dem. vorgeſeßten Miniſterio zu machen, == mag cs thun.. 
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EEE. NÜbſchnitt. 

DAT 0 LI HER SDYTE M 

Wenn gleich das allgemeine Landrecht in den Nheinlan- 
den nicht publiciet iſt: fo liegt es doch jedenfalls im Staats- 
rechte, die Publikation biſchöfl. Verordnungen, nicht ohne ge- 
uommene Einſicht, durc< das placet, zu geſtatten, wie es denn 
auch immer in den Rheinlanden. gehalten iſt. 

Was nun den Inhalt der achtzehn Theſen betrifft: fo be- 
treffen die ficbzehn erſien bloß die Glaubens - und Sittenlehre 
der kathol. Kirche. Daß die Anerkennung ihres Inhaltes übri- 
gens unbedingte Beiſtimmung von Jedem finden müſſe, der 
Sine dolo malo ein Katholik iſt und heißen will, möchten wir 
nicht entſcheiden. Jedenfalls iſt es ein Eingriff in die Gewiſ- 
fensrechte des Katholiken einerſeits, und andererſeits ein Miß- 
brauch der erzbiſchöfl. Würde, folche theologiſchen Meinungen 
und Anſichten, denen andere entgegenſiehen, und über die die 
Kirche nicht cntſchieden hat, als kirchliche Satzungen geltend. und 
von ihrer Anerkennung die Erlaubniß zur Ausübung der 
geiſtlichen Funktionen abhängig zu machen. Dies aber iſt der 
Fall mit einem Theile der achtzehn Theſen. Die erſte Stelle 
der Theſis VI. circa argumenta etc. kann Niemand unter- 
fbreiben. — Cine desfallfige leſenswerthe Belehrung giebt die 
Schrift: Censura theologica sedecim thesium priorum etc. 
Francofurti ad Moenum typ. Sauerlaender. Auch deutſch 
bei Leste in Darmſtadt. Dieſe bezeicinen als nicht ohne Bez 
dingung zu. unterſchreiben die Theſes. 11., HL, IV. V., VIL, X.; 
als gar nicht zu unterſchreiben außer der oben genannten noch 
die Theſe AVL, den erſien Theil der Theſe VIL, den 3. Theil 
der Theſe VIII. und den 2. Theil der Theſe X. — Wenn 
demnach einige Geiſiliche die Unterſchrift dieſer Theſen verweiz 
gert haben: ſo iſt dieſe Verweigerung als bloß ſolche, noch eben 
nicht Beweis von Auflehnung gegen die Rechte des Erzbiſchofs; 
es kann eben ſo gut nod eine Verwahrung gegen Mißbrauch 
der Lehre und des Amtes ſein. 

Die Theſis XVIL aber geht den Staat unmittelbar an: 
Sie heißt ſo: 

„„Z3< gelobe und verſpreche meinem Erzbiſchof Ehrerbietung 
und Gehorſam in Allem, was die Lehre und Disciplin betrifft, 
ohne allen geiſtigen Rückhalt, und bekenne, daß ich von dem 
Urtheile meines- Erzbiſchofs nad der Ordnung der katholiſchen 
Hierarchie an Niemanden, als an den Papſt, das Haupt der 
ganzen Kirc<e, appelliren könne und dürfe; — ac. 20. 

Der Sinn. der Thefis iſt nicht: Nur in den Fällen vom 
Urtheile des Erzbiſchofs nur an den cr Stuhl appelliren 
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gu wollen, welche die Ordnung der fathol. Hierarchie einmal 
feftgefest bat; ſondern: Nie und nimmer an einen andern, als 
an den Papſt zu appelliren; was nach der Ordnung der tathol. 
Hicrardie ſtattfinden müſſe. 

Mit dieſer Forderung aber verkennt der Erzbiſchof ganz 
den Standpunkt, den das jus canonicum ſeit dem 16. Jahr- 
hunderte faktiſch eingenommen hat. Und darum tritt die Re- 
vocation ſeiner antiquirten Stellung in die größte Oppoſition 
mit dem heutigen Staatsrechte faſt aller Länder des europäiſchen. 
Kontinents. Wir möchten hören, wie und mit welchen Mit- 
teln das öſtreichiſche Kabinet auf dieſe Theorien antworten würde, 
wenn der Erzbiſchof öftreichiſcher Prälat wäre. Dod, kurz: 
Witßte der Erzbiſchof nicht, welche Geſeze des vom Papſte 1802 
mit der franzöſ. Regierung abgeſchloſſenen Konkordats die recht- 
liche Stellung der Kir<e zu jener Regierung beſtimmt haben? 
Wußte er nicht, daß in Folge derſelben die geiſtliche Juris» 
dictioit gefeglih aufgehört bat, ſo daß die kirchlichen Rechts- 
verhältniſſe entweder bloß im Adminiſirationswege verhandelt, 
oder, wenn ſich Privatrechte daran knüpfen, vor die Civilges 
richte gehören? Und wußte er endlich nicht, daß jene Geſete 
in den Provinzen. des linken Rheinufers publicirt und daher in 
Koln gültig und verbindlich find? 

Für den Staat aber iſt die Theſis von großer Bedeutung, 
da ſie das fiaatświdrige und fiaatsgefahrliche Prinzip des Erze 
biſchofs und wie er ſeine Geiſilichen zu demſelben verpflichten 
will, laut und offen ausfpriht. Mögen übrigens auch die ans 
dern Staaten -Europa's nicht vergeſſen, daß dieſes Prinzip, 
falls es anderswo gebilligt iſt, fie eben ſo gut treffe. 

WW. dbtbeilung. 

Verhalten des Erzbiſchofs in Bezug auf die 
gemiſchten Ehen. 

Wir theilen das Gänze in vier Abſchnitte: 

4) Ueber die gemiſchten Ehen in den Nheinlanden bis nach 
Regulirung der Verhältniſſe durch die Konvention vom 
19. Juni 1834 2c. 

:2) Ueber das Verſprechen des Erzbiſchofs 2c., die Anerkennung 
dieſer Konvention betreffend. 

3) Hat der Erzbiſchof das desfallfige Verſprechen gebrochen? 

4) Welche Folgen zieht dies nach ſich? = 
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. Abſchnitt, 
Ueber Die Ra Ehen in den Rbheinlanden bis 
nah Regulirung der Verhältniſſe durch die Konvention 

vom 19, Juni 1834 w. 

Da jede der chriftlichen Konfeſſionen fich für die wahre 
hält, mithin jede Konfeſſion verlangt, daß die Kinder ihrer Be- 
kenner in ihrer und nicht in einer andern Konfeſſion erzogen 
werden : ſo entſteht bei jeder unter Bekennern verſchiedener Kon- 
feffion abgeſchloſſene Che, den einen Fall einer völligen -Gleich- 
gültigkeit ausgeſchloſſen , in Bezug auf die aus der Che hers 
vorgehenden Kinder ein unangenehmes Mißverhältniß, das vol- 
lig aufzuheben, wohl nicht möglich iſt, zu mannigfachen Strei- 
tigkeiten Anlaß giebt, und nicht ſelten der guten Erziehung 
ſchadet. Am beſten wäre daher, wenn gemiſchte Chen gar nicht 
ſtattfänden. Da man fle aber nicht hindern kann, wenn auch 
beide Konfeſſionen desfallſige Geſetze erließen, ohne weit trau- 
rigere Folgen: fo muß die geſchgebende Gewalt darauf bedacht 
ſein, derartige Beſtimmungen über -die religiöſe Erziehung der 
Kinder aus gemiſchten Chen zu erlaſſen, daß darüber kein 
Streit entſtehe, oder, wo er entſteht, auf die beſte Weiſe gee 
ſchlichtet werden könne. Derartige Gefege gy nun in allen 
Staaten. Jn dem katholiſchen Oeſtreich 3. B. iſt geſetzlich fefie 
gefegt, daß, wenn der Vater cin Katholik, die Mutter eine 
Proteſtantin iſt, die Kinder ſämmtlich in der Religion des Gaz 
ters erzogen werden. Iſi aber der Vater Proteſtant, die Mut- 

ter katholiſch, ſo werden die Knaben proteſtantiſch, die Mädchen 
katholiſch erzogen, und jede Ausftellung von Reverſen Seitens 
des akatholiſchen Theils wegen Erzichung der Kinder in der 
katholiſchen Religion hat gänzlich aufgehort. Cdikt pom 13. 
Oktober 1781. 

In dem ebenfalls katholiſchen Baiern beſtehen ähnliche Ge- 
fege. Siehe Beilage 111. 

In Preußen find folgende Beſtimmungen: 
Nach dem Landrechte bis 4803 hat Niemand ein Recht, 

den Eltern über die religiöſe Erziehung der Kinder zu wider- 
ſprechen , fo lange ſelbe über den ihren Kindern zu ertheilenden 
Religionsunterricht einig ſind. 2) Iſt dieſe Einigkeit nicht da, 
ſo folgen die Sohne der Konfeſſion des Vaters, die Töchter der 
der Mutter. Dieſe zweite Beſtimmung iſt durc die konigliche 
Deklaration vom 21. November 4803 dahin aufgehoben, daß 
die Kinder ſämmtlich der Religion des Vaters folgen. Die erſte 
Beſtimmung aber iſt geblieben. 

Die Beſtimmung, in welchem Glauben ein Kind erzogen 
werden ſoll, geht offenbar zunächſt die Eltern an. Von kirch- 



lichem Standpunkte aus iſt dies Recht der Eltern jedoch nicht 
ein willkührliches, ſondern jede Konfeſſion ſchreibt den Eltern, 
die zu ihr gehören, die Erziehung ihrer Kinder in gleichem. 
Glauben als eine weſentliche Verpflichtung vor. Der Staat, 
deſſen Unterthanen ſich zu den drei <riſilichen Religionen bez 
kennen, die gleiche Rechte haben, kann jene Verpflichtung der 
Konfeſſion buch bürgerlichen Zwang nicht unterſtüßen, fo lange 
er gegen alle gerecht ſein will. Daher hat der preuß. Staat 
das natürliche Erziehungsrec<ht der Eltern heilig gehalten. 

Sind aber die Eltern uneins und macht dies das Ein- 
ſchreiten der Gerichte nöthig, fo will das preuß. Gefen, daß 
der Wille. des Vaters den Vorzug erhalte. Verträge, wodurd 
die Eltern etwas über die religiöſe Erziehung feſtſetzen, erklärt 
dieſes Gefeg im Gegenfage zum baieriſchen nicht für bindend: 
Solche Verträge haben auch, wie Walter Lehrbuch dex Kirche 
§. 272. bemerkt, aus dem Standpunkte des bürgerlichen Rechts 
die Bedenklichkeit gegen fic), daß neben dem Vater, wenn dera 
ſelbe ſein Verſprechen nicht halten will, auf Anrufen der Mut= 
tet, Durch die Gerichte eine Art von Vormundſchaft in das 
Hausweſen gefegt werden müßte. Mud) mag, wie wir allen 
Familienvätern zu urtheilen überlaſſen, das preuß. Geſet, daß 
ſämmtliche Kinder dem Vater folgen, den Vorzug vor dem 
baieriſchen haben, daß die Knaben der Religion des Vaters, 
die Mädchen der der Mutter folgen. Und was endlich die 
Staaten betrifft, deren Unterthaneu theils der katholiſchen, theils 
der proteſtantiſchen Konfeſſion zugethan ſind: fo kann das oben 
angegebene öfireichiſche Gefeg von dem Partheiſtreben nicht freia 
geſprochen werden. Das preußiſche aber itt in dieſer Beziehung 
ganz parthetlos, und es iſt nicht zu begreifen , wie katholiſcher 
Seits etwas dagegen zu erinnern wäre, — wenn nicht ein 
lósbarez oder nicht lösbarer Konflikt mit den desfallſigen kirc<=- 
lichen Gefegen der Katholiken fiattfinde. — Die kathol. Kirche 
nämlich, die zwar Ehen mit Akatholiken für gültig, aber nicht 
immer für erlaubt erklärt, fordert, damit ſie erlaubt ſeien, von 
den Brautleuten vor ihrer Che das Verſprechen, daß ſte die 
aus der She zu erzielenden Kinder in der kathol. Religion era 
ziehen. 

| Dieſer Hauptpunkt, der aber an fih und in ſeinen New 
benbeſtimmungen durch cin päpſtl. Breve von 1830 gemildert 
iſt, verſtößt mit den preuß. Landesgeſezen, und iſt ebenſo den 
baiexiſchen und öſtreichiſchen zuwider. Auch iſt nach jener katho- 
liſchen kirc<lichen Anforderung uicht immer und überall verfah- 
reit worden. 

Was nämlich Preußen betrifft: fo galten in den öfilichen 
Provinzen unſers Staates. hinfichtlich der gemiſchten Ehen die 
oben angeführten Beſtimmungen des Landrechts. Dieſelben Be- 
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ſtimmungen galten in den alten preuß. Beſitzungen. am Nbeine, 

und wurden auch unter dev franzóf. Herrſchaft feſtgehalten. Jn 

den ehemals geiſtlichen Ländern, mit denen dieſe preuß. Beſtz- 

zungen durch die Fremdherrſchaft vereinigt wurden, beſtanden 

begreiflich über gemiſchte Chen ganz andere Grundſäte. Dem- 

nach hatten in einem und demſelben biſchöflichen Sprengel zwei 

völlig verſchiedene Syſteme praktiſche Geltung. Nach der Ver- 

einigung Rheinlands und Weſtphalen mit der preuß. Monarchie 

dauerte dieſer Zuſtand fort. 
Ob die Juconvenienzen deſſelben nicht alſobald fühlbar 

hervortraten, oder aus welchem anderen Grunde die Unterhand= 

kungen mit dem apoſtoliſchen Stuhle, welche die Bulle de sa- 

lute aniraarum herbeiführten, nicht benugt wurden, eine Gleich- 

ſtellung zu erwirken, iſt uns unbekannt. Zm Jahre 1825 aber 

waren jene Inconvenienzen fo fühlbar geworden, daß, um the 

nen auf dem Wege der Geſesgebung zu begegnen, ein Kabi- 

netsbefehl vom 47. Auguſt b. J. verfügte: Die Deklaration 

vom 21. Nov. 1803 folie auch in den. weſtlihen Provinzen 

allgemeine verbindliche Kraft erhalten. 

Die Biſchöfe machten indeß geltend, daß die Gleichſiellung 

auf den Fuß der mildern Praxis eines ähnlichen päpfil. Erlaſ= 

ſes bedürfen würde, wie die Ausdcehnung der Verfügungen 

Benediktus XIV. auf Zülich, Cleve, Berg durh Pius VI. 

Bis dieſe erfolge, könne in den vormals geifiliden Terxitorien 

als rechtlicher status quo nur die Zulaſſung des kirchlichen Aluf2 

gebots und der Dimiſſorialien von den katholiſchen Pfarrern 

gefordert werden. — Hierauf erklärte die Regierung zwar ihren 

unveränderlichen Entſchluß, die beſichende Gefeggebung aufrecht 

zu erhalten , fiellte aber den Biſchöfen anheim, fih mit ihren 

Bedenken an den päpfil. Stuhl zu wenden, verhieß. dieſe Cine 

gaben zu unterſtügen und wollte ſich, eine baldige Entſcheidung. 

erwartend, bis dahin mit jenem status quo begnügen. Die 

Anträge der «Biſchöfe enthielten das dringende Geſuch, ihnen 

durch Aufhebung des ganz inhaltbaren Konflitts zu Hülfe zu 

kommen; auch fehlte es der Regierung nicht an gewichtigen 

Gründen , daſſelbe zu unterſrüßen. Während dieſer Unterhand= 

kungen ſtarb Leo XII, dev durch den längern Aufenthalt in 

Deutſchland mit den. hieſigen Verhältniſſen und Zuſtänden ge- 

nau bekannt, wohl am erſien ein billiges und abgemeſſenes Ab= 

kommen gefunden haben würde. Unter feinem Nachfolger Pius 

VIII. gelangte man, wo nicht zum Ziele, doch zum Shluſſ, 

indem derſelbe an die vier Biſchöfe der weſtlichen Peovinzew 

unterm 25. März 1830 ein Breve erließ, begleitet. von einer 

zwei Tage ſpäter datirten Juſtruktion des Kardinals Albani. 

Der päpſil. Stuhl hatte darin von ſeiner Strenge nachgelaſſen. 

manche Zugeſtändniſſe wurden verlichen, andern Punkten aber 
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eine ſolche Faſſung gegeben, daß fie verſchiedener Deutung, 
insbeſondere aber der mildern, ausgleidenden, um ſo mehr fähig 
waren, als es den Biſchöfen Vorſicht und Weigheit in der An- 
wendung zur Verhütung größerer Uebel (invidia) dringend ema 
pfahl. =- Die Biſchöfe waren auf dieſe Weiſe ihrer ſchwierigen 
Lage nicht ganz enthoben. Die Staatsgewalt beſtand auf ihr 
Geſetz, und in ſoweit mit Redt, als ein Eingehen auf die 
frühern Forderungen des römiſchen Hofes eine unbedingte Una 
gerechtigkeit gegen die proteſtantiſchen Unterthanen Preußens und 
ihrer Kirche geweſen, während das desfallſige preußiſche Geſet 
gegen beide Konfeſſionen durchaus partheilos daſtand. Hätte 
mum aber den Forderungen Roms gegenüber der Staat ents 
ſprechende Forderungen für die proteſtantiſche Kirche aufgeſtellt : 
ſo wäre man in der Theorie zwar fertig geweſen, aber der 
ſchwierige Punkt ſelbſt wäre dadurch nicht beſeitigt, ſondern in 
ſeinen Folgen für Kirche und Staat viel trauriger geworden. 
Für den Staat gabs wohl einen Ausweg. Er konnte ſich mit 
der Che als Civilakt begnügen, ohne fic) um die kirchliche 
Trauung zu kümmern; aber welche Nachtheile entſtanden bierz 
aus für die katholiſche Kirche und den päpſil. Stuhl? Dieſe 
Nachtheile fallen bei einigem Nachdenken um ſo mehr in die 
Augen, wenn man bedenkt, daß eine in Gegenwart von zwei 
Zeugen dem Pfarrer erklärte Chelichung nad den Beſchlüſſen 
des Tridentinums ein matrimonium verum et ratum, eine 
vor der kathol. Kirche gültige und wahre Ehe iſt, und daß, wo 
das Tridentinum nicht publicirt iſt, es dieſer Formen nicht ein- 
mal bedarf. ; 

Was blieb nun den Biſchöfen übrig? Wurden die beſon- 
dern Verhältniſſe des päpfil. Stuhles beachtet: ſo ſtand zu er- 
wägen, daß in dem Breve Vieles nicht ausdrudlid) genehmigt, 
aber eben ſo wenig ausdridlidh unterſagt ſei, und daß man in 
Rom über die hieraus unfehlbar zu ziehenden Konſequenzen kei- 
nen Augenbli& in Zweifel fein möchte. - 

Der Erzbiſchof Graf v. Spiegel gab alſo dem Breve die 
Deutung , deſſen es fähig war, nämlich die mildere , und der 
Staat erklärte ſich damit beruhigt. Dieſer Vereinbarung tra- 
ten nun ohne alle Theilnahme der Regierung , in Folge der 
Verhandlungen mit dem Erzbiſchofe , die Biſchöfe von Pader- 
boru, Münſter und Trier bei. Nach dieſer Konvention wurde 
zwei Jahre verfahren, ohne daß ſich Irrungen zeigten oder 
Beſchwerden geführt wurden. Dieſe Erfahrung wollte der Erz- 
bifhof gemacht haben, um die Konvention und ihren Erfolg dem papfil. Stuhle mitzutheilen. Da riß ihn der Tod weg. — 

Der Weihbiſchof von Münſter Freiherr Droſte zu Viſche- 
ring, Bruder des Biſchofs von Münſter , ſchien der Erhebung 
auf den biſchöfl. Stuhl beſonders würdig; und da das Kapitel 
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nad Vereinbarung mit bem apfie nur eine persona regi 
grata zu dieſer Würde wählen darf: fo war es gewiß fein 
Eingriff in die Rechte des Kapitels, wenn der „Staat deſſen 
Aufmerkſamkeit auf cine ſolhe Perſon wendete. 

EE. Abſchnitt. 

Hat der Erzbiſchof das Verſprechen, gegeben, der Kon- 
vention vom 19. Juni 1834 beizutreten und ihr nad: 

zufommen? ! 

So ſtanden die Sachen, als Se. Excellenz der Miniſter 
v. Altenſtein in Betreff des genannten Weihbiſchofs Clemens 
Auguſt Freiherr v. Droſte folgendes Schreiben erlicß: 

Cw. Hochwürden Dienſibefliſſenheit und Verſchwiegenheit 
nelme ich für folgende Sache in Anfprud. I< habe mehr- 
mals den Wunſch gehegt, den daſigen Herrn Weihbiſchof, 
Titularbiſchof von Calama , Clemens Droſte zu Viſchering, cia 
ner biſchöfl. Diöceſe innerhalb der königlichen Lande vorgefetst 
zu ſehen, weil derſelbe viele ſchr fóhigbare Eigenſchaften in fich 
vereint, die ſich zu einer ſolchen Stellung zu eignen ſcheinen. 
Die Irrungen und Zwifie mit unterſchiedlichen Behörden des 
Staates, welde während ſeiner frühern Verwaltung als Kaz 
pitularverweſer zu Münſter hervortraten, könnten davon abe 
fhreden und erweden auch, wie ich zu betrachten Gelegenheit 
hatte, nach einigen Seiten hin, mehr oder minder lebhaftes 
Bedenken. Ih ſelbſt aber nach meiner Anſicht über den Ur- 
ſprung jener Irrungen und deren ſachlichen Zuſammenhang mit 
damaligen Umſtänden, die längſt vergangen ſind, neige mich 
mehr dahin, auf dieſelben in der oben erwähnten Beziehung 
ein weſentliches Gewicht nicht zu legen! Beh ergebe mich gern 
der Meinung, daß ein Mann, der die Religion der Selhftz 
verläugnung und der ſich aufopfernden Liebe in ſeinem Beruf 
als Geiſtlicher ſo umfaßt, ſo beharrlich und treu ausgeiibt hat, 
als foldes von dem Biſchofe von Calama ſeit deſſen Rüczug 
von den Geſchäften nach glaubwürdigen Berichten gerühmt 
wird, der Verſuchung der Streitluſt nicht unterliegen würde, 
zumal ſeit jenen oben berührten Irrungen meines Wiſſens zwi- 
ſchen den dabei betheiligt geweſenen Perſonen ein gutes Mers 
nehmen hergeſtellt und bisher auch aufrecht erhalten worden iſt. 
Mehrere Gegenſtände, über welche damals geſtritten wurde, ha- 
ben zum Theil durc< die Verhandlung ihre Erledigung gefun= 
den, theils verloren ſie durch die Zeit an Intereſſe. Den wohl- 
denkenden Leuten beider Konfeſſionen dürfte das aber ſchon 
lange cingeleuchtet haben, daß nur in Eintracht und Frieden 
die gemeinſame Wohlfahrt zu finden ſei. Daher hege ich auch 



fein erhebliches Bedenken, in Beziehung auf den ſchwierigen 
Punkt wegen der gemiſchten Chen, nach dem derſelbe in Gea 
Mäßheit eines an. den Erzbiſchof von Köln und die Biſchöfe 
von Trier, Paderborn und Münſter gerichteten Breve's 'des 
Papſtes Pius VIII den 25. März 1830 durch einen zwiſchen 
dem königlichen geheimen Legationsrath und Geſandten am rö= 
miſchen Hofe Herrn Bunſen, als dazu von Sr. Majeſtät dem 
Könige beauftragt vow einer — und dem verſiorbenen Herrn 
Erzbiſchof Grafen. Spiegel von anderer Seite, hier zu Berlin 
unter dem 19. Juni v. I. getroffenen Uebereinkunft, welche 
die HH. Biſchöfe von Trier, Paderborn und Münſier bcia 
getreten ſind, die auch bereits die königliche allerhöchſte Ge- 
nehmigung erhalten hat, und in den Sprengeln der genannten 
vier Biſchöfe zur Vollziehung gekommen iſt, nunmehr in der 
Hauptſache als befeitigt angeſehen werden kaun. Bd) fege name 
lich voraus, daß der Herr Biſchof von Calama, im Fall derz 
ſelbe einer der vier genannten Disceſen als wirklicher Biſchof 
vorgeſetzt werden ſollte, nicht allein jenes Uebereinkommen vom 
19. Juni v. 3. nicht angreifen oder umſtoßen, ſondern viel» 
mehr ſolches aufrecht zu erhalten und nad dem Geiſte der Mera 
fóbnung, die es hat, anzuwenden bereit und beflifjen fein werde. 
Mir ift jedoch daran gelegen über den lest erwähnten, die gea 
miſchten Ehen betreffenden Punkt, ehe ich einen weitern Schritt 
thue, aufs Gewiſſe zu kommen ; zu dem Ende nun erſuche und 
beauftrage ih Ew. Hochwürden bierduedh ergebenſt, mit dem 
genannten Herrn Biſchof von Calama in vertraute Unterredung 
zu treten, damit demſelben die Gelegenheit dargeboten werde, 
fich. über die in dieſem Schreiben von mir dargelegte, jenen 
Gegenſtand betreffende Vorausſezung mit: derjenigen. Offenheit 
und Redlichkeit, die ich jenem würdigen. Prälaten zutraue , gee 
gm Ew. Hochwürden auszuſyrechen; Ew. Hochwürden aber 
werden demnächſt mir ſolche ſeine Rü&ßäußerungen alsbald mit 
den eigenen Worten mittelſt vertraulichen Berichtes zukommen 
laſſen. (Cw. Hochwürden werden mid) verpflichten, wenn ſie 
dieſe Angelegenheit möglichſt beſchleunigen).. 

Berlin, den 28. Auguſt 1835. 
(gez.) v.. Alten fein. 

An den königl. geiſtl. Saulrath und Domkapitular 
Sdhwulling (in Münſter). 

Hierauf ging folgende Antwort des Freiherrn Droſte zu 
Viſchering ein: 

Hochwüärdiger Herr Domkapitular? 
Cw. Hoöchwürden wird es, glaube if, angenehm fein, 

wenn ich Ihnen unſer heutiges Geſpräc< über den Inhalt des 
Sdhreibens Sr. Ercellenz des Herrn Miniſiexs auch ſchriftlich
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zukommen laſſe. Was zuerſt das gute Vernehmen mit den, 
bei den früheren Irrungen betheiligt geweſenen Behörden bes 
trifft, ſo muß ich vorausfegen, daß dieſelben frei von Abnei- 
gung gegen mich ſeien, und da mein innigſier Wunſch iſt, mit 
allen Menſchen in gutem Vernehmen zu ſtehen und Freund- 
lichkeit gegen jeden mir, wenn ich nicht irre, natürlich iſt, ſo 
wüßte ich nicht, wie Störung des guten Vernehmens hätte 
ſtattfinden können. Was die Verſuchung der Streitluſt betrifft, 
ſo iſt folde mir ſo zuwider, ich bin ſo überzeugt, daß fie im 
geradeſten Widerſpruche ſei mit den Lehren, mit dem Geiſie des 
Chriſtenthums, und ſo durchdrungen von dem Wunſche, mit 
Allen in Frieden zu leben, liebe Friede und Ruhe ſo ſchr, daß 
die Furcht, ich möchte von jener Verſuchung überwältigt wer- 
den, wenn ſie wider Vermuthen mir nahen ſollte, da ich in 
dieſer, wie in jeder andern Hinſicht auf den Beifiand Gottes 
hoffe, wohl keine Verüfichtigung verdient. Ueberhaupt iſt mein 
innigſtes Verlangen, wenn ich irgendwo ein wirkliches Bisthum 
verlängen ſollte, die legten Jahre meines Lebens nod rec<t zum 
Wohlthun zu verwenden, und meine feſte Ueberzeugung iſt, daß 
unſer Verlangen uur dann vollſtändig erfüllt werden kann, 
wenn die beiderſeitigen Behörden dem Willen Gottes gemäß 
harmoniſch handeln. Was die gemiſchten Ehen betrifft, ſo habe 
ic) ſc<on lange her ſchnlich gewünſcht, es möge ſich ein Weg 
finden laſſen, dieſen fo überaus ſchwierigen Gegenſtand zu bez 
ſeitigen, habe daher mit Freuden die Erfüllung meines Wane 
ſc<es vernommen, und Ew. Godwiirden wollen ſo gütig ſein, 
Sr. Ercellenz dem Herrn Miniſter zu verſichern, daß id mich 
wohl hüten werde, jene, gemäß dem Breve von Papſt Pius 
Vllt. darüber getroffene und in benannten vier Sprengeln zur 
Lolizichung gekommene Vereinbarung nicht aufrecht zu halten, 
oder gar, wennn ſolc<es thunlich wäre, anzugreifen oder um- 
zuſioßen , und daß ich dieſelbe nach dem Geiſte der Liebe und 
Friedfertigkeit anwenden werde. Zulcht wünſche ich, daß Ćw. 
Hochwürden die Güte hätten, mich Sr. Excellenz ganz gehor- 
famſt zu empfehlen und meinen aufrichtigſten Dank darüber zu 
erkennen zu geben, daß Höchſiderſelbe mir die Gelegenheit vers 
ſchafft hat, meine Geſinnungen hinſichtlich der vorliegenden Ge 
genſtände mit völliger und ſo angenehmer Offenheit an den 
Tag zu legen. Mit der ausgezeichnetſten Hochachtung verhar= 
rend. Cw. Hochiwiivden gehorſamſter Diener. 

Münſter, den 5. September 1835. | 
gez.) Clemens Freiherr Drofte zu Viſchering. 

Dieſe offene Erklärung des Prälaten legte Se. Ercellenz 
der Miniſter des Königs Majeſtät vor, und Hodhfidiefelben 
nahmen es auf Treue und Glauben an. Der Miniſier konnte 
mim zur Realifirung ſeiner Wünſche weitere Schritte thun, und 



bie Folge davon war, daß der Prälat vom Kapitel zu Köln 
zum Erzbiſchof erwählt und von Śr. Majeſtät dem Könige die 
landesherrlide Beſtätigung erhielt. Später aber handelte der 
Erzbiſchof gegen ſein gegebenes Verſprechen und wollte ſeine 
Handlungsweiſe mit der Behauptung rechtfertigen, er habe dies 
Verſprechen nicht gegeben. Jenes Verſprechen aber, das er, wie 
aus den obigen "Briefen erhellt, wirklich gegeben hatte, war 
offenbar die Bedingung , unter welcher allein der Miniſter wei- 
tere Schritte thun zu können ſich erklärte, mithin die Bedin- 
gung, unter welcher der Prälat dem Kapitel vorgeſchlagen wurde, 
und die Bedingung, unter welcher er allein die landesherrliche 
Genehmigung erhielt, oder, was daſſelbe iſt, eine persona regi 
grata war. Brach der Erzbiſchof alſo dieſe Bedingung, oder 
behauptet er, ſie nicht gegeben zu haben: ſo iſt klar, daß er 
das wieder herausgeben mußte, was ihm offenbar nur unter 
jener- Bedingung zugeſtanden worden; eben ſo klar, daß von 
Seiten des Staates keine Verbindlichkeit mehr da war , ſeiner- 
ſcits das nur unter jener Bedingung gegebene, und daher auch 
nur unter jener Bedingung gültige Wort zu halten. 

Da aber der Erzbiſchof behauptet, er habe jenes Verſpre- 
den nicht gegeben, das Geſitändniß des Gegentheils aber in 
den vorgelegten authentiſchen Schreiben ausgeſprochen iſt: ſo 
unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß derſelbe das in ſeinem 
obigen Antwortſchreiben ausgeſprochene Verſprechen in ſeinem 
klaren und offenen Wortſinne nicht nimmt, ſondern ihm einen 
Sinn unterſchiebt, der mit dem klar darin liegenden, wie der 
Miniſter ihn in Bezug auf ſein Schreiben durchaus nehmen 
mußte, auc des Königs Majeſtät ihn genommen hat, klar in 
Widerſpruch tritt. . 

Wenn num jene Faſſung des Verſprechens auch eine an? 
dere, dem klaren Wortſinn nicht entſprechende Deutung zu- 
ließ, und der Prälat den dunklern Sinn und nicht den kla- 
ren, natürlichen im Kopfe hatte: ſo läßt ſich darüber wohl 
nicht ſtreiten, was man von des Prälaten Redlichkeit zu halten 
habe. Offen und mit Zutrauen, wie das miniſterielle Schrei- 
ben ausweiſi, kommt ihm der Miniſter entgegen. „„Mit völli- 
ger und ſo angenehmer Offenheit“ will ihm der Prälat ant- 
worten, und wählt Wusdriide, die ihrem geraden Sinne nach 
ſo mußten verſtanden werden, wie der Miniſter fle verſtand, 
die aber dex Prälat, nachdem er das Erzbisthum erhalten hat, 
ganz anders will verſtanden wiſſen. — Das iſt keine vollige 
und angenehme Offenheit, das iſt =- etwas Anders? 

In der That haben faſt alle Freunde und Vertheidiger des 
Erzbiſchofs jene Deutung in Schutz genommen: fie iſt vielfach 
in Zeitſchriften auseinandergefegt, und findet ohne Prüfung — 
Anklang. — Uns kümmert nur Eins, die Wahrheit. Was 
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daher für dieſe Anſicht geſagt iſt, find wie ſoweit entfernt zu 
umgehen, daß wir gerade die Vertheidigung, die nach aller 
Meinung die ſchlagendſte, und in Tauſenden von Abſchriften 
verbreitet iſt, hier vorlegen und ſie einer ſtrengen, aber durch» 
aus rückſichts - und partheiloſen Prüfung unterwerfen wollen. 
Wir dürfen nicht verhehlen, daß ſte, wie es im Publikum 
heißt, den Profeſſor Görres in München, der dem Vernehmen 
nach mit dem ebenſo ausgezeichneten Prof. Döllinger dafelbſt 
an einer Vertheidigungsſchrift des Erzbiſchofs arbeitet, zum 
Verfaſſer habe. Sie iſt enthalten in der Würzbürger Zeitung 
vom 15. December 1837 und heißt mit Weglaſſung des lan- 
gen, aber für die Sache gehaltloſen Vorwortes ſo: 

Die Falſchheit der Behauptung des gegebenen Verſpre- 
<ens wird aus der nähern Betrachtung der beiden Schreiben 
fic), wie wir glauben, völlig ergeben. In dem erſten Schrei- 
ben nämlich erklärt Herr v. Altenſtein dem Freih. v. Drofte, 
daß in- Gemäßheit des Breve zwiſchen dem verſtorbenen Erz- 
biſchofe von Köln und dem Geheimen- Rath Bunſen am 49. 
Juni v. J. eine Vereinbarung zu Stande gekommen , dev die 
Biſchöfe von Trier, Münſter und Paderborn beigetreten, die 
des Königs Staatsgenehmigung erhalten und bereits in den 
vier Sprengeln zur Ausführung gekommen ſei. Der Miniſter 
verbindet mit dieſer Anzeige die Anfrage, ob er dieſer Konven- 
tion beitrete? . Wohlgemerkt hat er es aber weder für gut bes 
funden, von dieſer in Gemäßheit des Breve abgeſchloſſenen 
Konvention cine Abſchrift beizulegen, wie doc) in dergleichen 
Fällen üblich, nod) auch bat es ſeine Regierung für räthlich 
gehalten, dieſe Konvention, welche die Rechte ihrer katholiſchen 
Unterthanen in einem ſo weſentlichen Punkte betraf, und daher 
ganz insbeſondere der Publicität bedurft hätte, publiciren. zu 
laſſen: Ja, was ſoll man erſt ſagen, wenn man aus dem 
Schreiben des Biſchofs von Hommer vor ſeinem Todbette klär 
und deutlich erſicht, daß man dieſe Konvention vor dem heil. 
Stuhle, dem fie doch wohl vor Allem hätte gerechter Weiſe 
mitgetheilt werden follen, geheim hielt? Wenn alſo irgend ein 
Attenſtük in dieſem ganz geheimnißvollen Handel das Rentz 
zeichen des Geheimniſſes trifft: ſo iſt es doch wohl dieſe Kon- 
vention; was noch dadurch vermehrt wird, daß wir aus guter 
Quelle wiſſen, daß ſelbſt die Pfarrer gehalten waren vor ihren 
Kaplänen die Inſtruktion geheim zu halten, „während, wie wir 
aus dem eigenen Schreiben- des Miniſters fehen , der Freiherr 
v. Droſte damals von den Geſchäften zurückgezogen lebte. ; 

Was antwortet nun dieſer auf jene Anzeige des Miniſters 
von einer in Gemäßheit mit dem päpſtlichen Breve geſchloſſenen 
Konvention? ,,Was die gemiſchten Chen betrifft,“ fagte er, 
„ło habe ich ſchon lange her febnlih gewünſcht, es möge ſich 
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cin Weg finden laſſen, dieſen fo überaus ſchwierigen Punkt zu 
beſeitigen, habe daher mit Freuden die Erfüllung meines Wun- 
ſches vernommen, und Ew. Hochwürden woilen fo gütig fein, 
Sr. Ercellenz dem Herrn Miniſter zu verfichern, daß ich mich 
wohl hüten. werde, jene gemäß dem Breve von Payſt Pius 
Vil!. darüber getroffene und in den benannten vier Sprengeln 
zur Vollziehung gekommene Vereinbarung nicht aufrecht zu. hal- 
ten.“ „In. dieſer Erklärung nun können doch wohl die Worte: 
Habe daher mit Freuden die Eefiilung meines Wunſches Vere 
nommen , wenn man ſich in blinder Leidenſchaft die Augen nicht 
ſelbſt ſchließen will, nicht anders, als auf die in dem Schrei- 
ben des Miniſters enthaitene Anzeige gehen. 

Was ich fo lange ſehnlich gewünſcht, ſagt Herr v. Drofie, 
deſſen Erfüllung habe ich in Ihrem Schreiben vernommen, daß 
nämlich eine Konvention in Gemäßheit mit dem Breve zu 
Stande gekommen, und. dieſe dem Breve gemäße Konvention 
werde ic) mich wohl hüten zu verlegen; da er in dieſem Falle 
ja einen Ungehorſam gegen den heil. Vater ſelbſt begangen hätte. 

Hicraus folgt alſo, daf Herr v. Droſte zuerſt. durd den 
Miniſiex, gerade wie der Papſt dur< den ſterbenden Biſchof 
v. Hommer Nachricht von der Exiſtenz dieſer Konvention er- 
hielt, und. daß er nicht anders von ihr erfuhr, als daß fie dem 
Breve gemäß ſei, und daß er ihr, iadem er ausdrüclich ihre 
Gemäßheit mit dem Breve in ſeiner Erklärung wiederholte, 
ſeine Zuſtimmung gab und mit gutem Gewiſſen geben konnte; 
denn von dem Augenbli& an, wo er inne wurde, daß keine 
Konvention. beſtände, die dem Breve gemäß ware, oder was 
daſſelbe ſagen will, daß eine beſtände, die aber dem Breve 
nicht gemäß ware, war ev ſeines Verſprechens als nicht gege- 
ben enthoben. 

Nun können Gegner allerdings einwenden: Warum hat 
der Freiherr v. Droſte nicht von dem Miniſter die Vorlage diez 
ſer Konvention verlangt, ehe er ihr beitrat. Allein dieſer Vor- 
wurf trifft mindeſtens in gleichem Grade den Miniſter, der eine 
Berpflihtung annahm, ohne den ſich Verpflichtenden in Kennt- 
nif. von dem Umfange ſeiner Verpflichtung zu fegen. Sie trifft 
ihn um fo mehr, da die Konvention geheim gehalten wurde, 
und ihre Einſicht den von den Geſchäften zurü&getretenen Frei- 
herrn wohl ſchwerlic) anders, als aus den Händen des Mini- 
fiers möglich war. -- Wir können ſomit allerdings dem Herrn 
v. Altenſtein zugeben , daß. er formell glauben konnte, Herr 
v. Droſte habe ſich auf die von ihm im Sinne gehaltene Kon- 
vention verpflichtet „» während er in Wahrheit ſich nur auf eine 
ſolche verpflichtet hat, die dem Breve gemäß war; und daß ſie 
ihm gemäß ſei, dafür hatte er das Wort des Miniſters, deſſen 
Wahrhaftigkeit Herr v. Altenſtein wohl nicht ſelbſt als verdäch= 
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tig in Zweifel ziehen wird. Ob er alſo am file gebunden war, 
das Hing lediglich davon ab, ob der Diinifier ihm die Wabhrz 
heit geſagt hatte; — ob fie wirklich in Gemapheit mit dem 
Breve abgeſchloſſen war. Daf fie dies aber nicht war, und 
daß ſelbſt ihre Verfaſſer beunruhigende Zweifel hegten und alſo 
mit halbem ,/ wenn nicht mit ganzem Bewußtſein die Unwahr- 
beit ſagten, das beweiſt eben die ängſtliche Sorgfalt, womit ſie 
dies Aktenftück nicht nur vor der kathol. Welt, ſondern auch 
vor deren rechtmäßigen Oberhaupte geheim hielten. Bhre une 
gerechte Abfaſſung wird endlich durc) dew Mund deſſen, der 
in der Regel die Dinge entkleidet von ihrem Schimmer und 
Flimmer, in ihrer naten, bittern Wahrheit ſicht, nämlich eines 
Sterbenden bezeugt. Unter ſolchen Umſtänden iſt jedenfalls 
felbſt der Verdacht nicht unerlaubt, daß man abſichtlich vor 
Freih. v. Droſte das Metenfliie geheim „hielt, in der Erwar- 
tung, ſei er einmal beigetreten, würden ihn wohl mancherlei 
Rücſichten abhalten, zurückzutreten oder dagegen zu handeln, 
wie denn auch in der That trog allen dieſen Vorgängen die 
übrigen Biſchöfe keine Proteſtation, wenigſtens nicht öffentlich 
eingereicht haben. An den Erzbiſchof von Köln dagegen hatte 
man ſich geirrt. Er ſagte: „Zd will ruhig ſterben;“ und ſiellte 
fomit das Breve oben an und in der zweiten Linie erſt die 
Konvention, in ſoweit ſie nach dem Verſprechen und dem Worte 
des Miniſters dem erſien gemäß war. : 

Jett für uns, wie für unſere Lefer alle Partheiſucht weg! 
luf Leidenſchaft gründet ſich keine Wahrheit! 

Wir theilen zuvörderxſt die Vertheidigung in ihre Theite; 
um jeden einzeln zu beſprechen ,. nur das Cine noch bemertend, 
daß vor dem Forum ernſier Prüfung aller rhetoriſche Schmut, 
gut genug, um auf die Einbildungskraft zu wirken, ſchlecht 
für gegründete Neberzeugung , wegfällt. 

Die Vertheidigung zerfällt in folgende Theile: 
1) Anzeige der Konvention vom 19. Juni 1834 und Anfrage 

wegen Beitritts — bis: Wohlgemerkt, hat er es ac. 
2) Das Geheimhalten der Konvention, ſo. daß der von den 

Geſchäften damals zurüFgezogene Freih. v. Droſte keine Kennt 
nif davon haben konnte =- bis: Was antwortet nun dieſer? 

3) Beweis aus dem eigenen Schreiben des Freih. v. Droſte, 
daß er von dieſer Konvention erſt durd des Miniſters Schrei- 
ben in Kenntniß gefegt fei — bis: Hieraus folgt rc. 

4) Daf ev alſo von der Konvention nichts erfuhr, als daß 
fie dem Breve gemäß ſei, und ſie mithin nur inſofern geneh- 
migte, als fie dem Breve gemäß ſei; gegentheils feines Ver- 
ſprechens entledigt ſei — bis: Nun können Gegner 2c. 
5) Beantwortung des gegneriſchen Einwurfs, er habe Cinſicht 

der Konvention verlangen ſollen == bis: Wir können ſomit 2c. 
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6) Folgen aus dem Vorhergehenden. 
- Aſſo: 
ad 1. Hiergegen iſt nichts zu erinnern und bloß gegen den 

Ausdru> „Anzeige machen“ Verwahrung einzulegen, inſofern 
der Vertheidiger hierauf ſpäter ein eigenthümliches Gewicht zu 
legen ſcheint. Soll der Ausdru> nämlich den Sinn haben, als 
habe der Miniſter durch eine förmliche Anzeige ſchon vorausges 
fest, der Freiherr v. Droſte kenne die Konvention oder ihren 
Inhalt nicht, und der Miniſter habe ihm daher die erſte Kennt» 
nif von dem Beſtehen einer ſolchen mittheilen wollen, alſo wie 
denn ferner geſchloſſen wird — fie ſelbſt auch wohl mittheilen 
follen: ſo müſſen wir gegen dieſe Faſſung des betreffenden Juz 
halts des miniſteriellen Schreibens uns feierlich verwahren ; denn 
die Art und Weiſe, wie über jene Konvention in dem erwähn- 
ten Schreiben, ſogar in einem adjektiviſchen Mebenfage geſpro» 
<en wird, iſt durchaus nicht als eine folde Anzeige zu nehmen. 
Man ſehe oben die betreffende Stelle. 

ad 2. Warum denn fragen wir nun, hat denn der Mini- 
ſter nicht für gut befunden, die Konvention beizulegen ? Nach 
der ganzen Faſſung der uns vorliegenden Defenfion wohl nur 
dem berechneten Plane gemäß, den Prälaten irre zu fähren. 
Aber dieſe Anſicht iſt durch nichts begründet. Betanntlih hat 
der Miniſter dem Schreiben an ic. Schmulling keine Abſchrift 
der Konvention beigelegt, oder richtiger: aus dem Schreiben 
ergiebt ſich nicht, daß und ob eine beigelegt fet. Angenommen, 
es fei keine beigelegt. Wer will nun aber behaupten, aus den 
möglichen Gründen, die den Miniſter beſtimmten ſo und nicht 
anders zu handeln, ſei dieſer oder jener der wirkliche, fo lange 
er ſich nicht ſelbſt darüber erklärt.. Erſtlich konnte der Miniſter 
es madchen, wie er es für gut fand. Warum? Weil der Frei- 
herr v. Drofie, falls er die Sache nicht kannte, ja, ehe ev ive 
gend etwas verſprach, um Abſchrift der Konvention erſuchen 
konnte, mithin in des Miniſters Verfahren keinerlei Beein= 
tradtigung des Freih. b. Droſte lag. Und dann glauben 
wir in dem miniſteriellen Schreiben ſelbſt einen Grund zu fin- 
den, der wenigſtens ſo lange der wahrſcheinlichſte bleibt, als ein 
änderer gleiche Wahrſcheinlichkeit aufweiſt. Wenn nämlich dem 
Miniſter daran gelegen wat, die Konvention ſo geheim zu hal- 
ten, als der obige Vertheidiger des Erzbiſchofs angiebt: *) dann 
durfte ſie wohl ſchwerlich ex officio einem Mann mitgetheilt 
werden, der weuigſtens früher ſo entſchiedene Proben ſeiner una 
verträglichen Sinnesärt abgelegt hatte, und von dem man erſt 

*) Der eigentliche Grund davon lag in den Wünſchen des päpſil. 
Stuhls, cf. Convention I. 4, und die Beilage IV. Rundſchrei- 
den au die Dekane. ' ; 
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die zpw ausſprach , daf er fich geändert habe. Von dem 
Verſuche alſo, ob er ſich wirklich geändert babe, konnten dem- 
nad) die fernern Schritte des Miniſters allerdings bedingt ſein. 
Der Prälat aber konnte den Beweis ſeiner veränderten Sin- 
nesart geben, ohne eben leichtſinnig zu fein, d. b. ohne blind- 
lings Verpflichtungen einzugehen. Und ſagt nicht der Miniſter 
ſelbſt, von des Prälaten Aeußerungen würde es abhangen, ob 
er weitere Schritte thun könne! Was thut nun der Prälat? 
Sagt er etwa zum Konſiſtorialrath Schmülling, er wolle fich 
bedenken; er kenne die Sache nicht; ex müſſe zuerſt die Kon- 
vention einſehen oder dergleichen. — Von allem dem Nichts. 
Er kommt der wenn auch beabſichtigten Mittheilung der Kon- 
vention burdy die gerade und unumwundene und offene Erklä- 
rung des Beitritts zuvor, und mußte dadurch den Miniſter 
glauben machen, er wiſſe, was er wiſſen brauche, um ſolchen 
Scritt zu thun. 

„Rod auch hat es ſeine Regierung für räthlich gehalten 2. 
Darüber kein Streit. Die Regierung wiinfdte die Ausübung 
dieſer Konvention; fie läßt ſich aber nicht ausiiben, ohne daß 
fie gekannt wird. Musiiben konnten fie aber, der Natur der 
Sache nach, nur die Geiſtlichen. Denen ſte alſo vorenthalten 
hieße, was man bezwedt, aufheben. Warum aber weitere Pu- 
blicität, wenn die ein Geſet kennen, die fich darnach zu hal- 
ten haben? — Paſtoralklugheit kennt übrigens auch die katho- 
liſche Kirche. 

„Sa was ſoll man ſagen 2c.“ 
Wahr iſt, daß der päpſtliche Stuhl nicht ſofort von dem 

Abſchluſſe der Konvention in Kenntniß geſest iſt, und das hat 
eine ſehr traurige Seite, weil — die baldige Zukunft wird uns 
darüber belehren — durch eine dann entſtandene Vereinbarung 
mit dem heil. Stuhle dies ärgerliche Ereigniß nie würde ſtatt- 
gefunden haben; das hat aber auch eine gehäſſige Seite, fo 
lange man auf die Frage verzichtet, ob nicht vielleiht Gründe 
vorlagen, die es rathſam machten , die Anzeige davon nicht ſo- 
fort zu machen. Das Screiben Sr. Excellenz des Miniſters 
v. Altenſiein an den Oberpräſidenten der Rheinprovinz vom 
4. Januar 4838 giebt aber darüber Aufſchluß. „De Erze 
biſchof Graf v. Spiegel wollte abwarten, ob und wieweit bei 
der Ausübung der in der Jnſtruktion enthaltenen Vorſchriften 
während des erſten Jahres ihrer Anwendung die Erfahrung den 
praktiſchen Werth und die ſonſtige Angemeſſenheit derſelben be- 
währen würde, um alsdann auf den Grund dieſer Erfahrung, 
gemeinſchaftlich mit ſeinen Suffraganen an den päpſil. Stuhl 
berichten zu können. Daß ſein Tod die Ausführung dieſes 
Vorhabens verhinderte, war um ſo mehr zu beklagen, als dem- 
nächſt die JIuſiruktion an die — nicht auf dem 



ordnungsmafigen, amtlichen Wege, in Begleitung evlauternder 
Berichte der betheiligten Biſchöfe , und auch nicht in ihrer wah- 
ren, ſondern in einer durch weſentliche Auslaſſung und Zuſäte 
und andere Abänderungen verfälſchte Geſtalt auf Privatwegen 
zur Kenntnif des römiſchen Hofes gelangte.“ 

Wir fegen aber hinzu: Wer hatte nah Nom zu berich- 
ten? Der Miniſter oder die Biſchöfe?! 

Der päpſtlihe Stuhl iſt alſo aus angegebenen Gründen 
nicht ſofort von der Konvention in Kenntniß geſetzt. Das 
iſt aber auch das allein Wahre in dem Räſonnement des 
erzbiſchöflichen Defenſors. - Erſtlich iſt gewiß (vide das obige 
miniftevielle Schreiben) , daß der päpſiliche Hof bereits in einer 
Note vom März 1836, alſo lange vor Hommers Tode, den 
durch die Kenntnißnahme von fener Jufruttion hervorgebrach- 
ten Eindruek nicht verhehlte. Die Erwiederungsnote des preuß. 
Geſandten zeigte aber, daß das Dokument, worauf die Be- 
ſchwerde ſich ftühte , ein verfälſchtes ſei und berief ſich auf die 
von Seiten der dabei betheiligten Biſchöfe darüber zu erflatten- 
den Berichte. Und dann find. dieſe Berichte auch im Septem- 
ber und Oktober 1836 von den Biſchöfen von Münſter, Das 
derborn und Trier, wie auch von dem Erzbiſchofe von Koln, 
=. Droſte zu Viſchering, nad Mom erflattet worden. 

er Biſchof von Trier ſagt in dieſem merkwürdigen Schreiben, 
daß er ſeine Ueberzeugung an dem Tage ausſpreche, an welchem 
er den Leib des Herrn genoſſen und dem Tode nahe ſei. Er 
lebte indeß, aber in der äußerſten Erſchöpfung nod feds Wo- 
en. Wenit nun auch nach ſeinem Tode ein übrigens von ihm 
nicht geſchriebenes, ſondern nur unterzeichnetes Schreiben an den 
Papſt, von ſeinem Todestage geſtellt, zum Vorſchein gekommen 
iſt, welches ſeine Gewiſſensſcrupel über das hinſichtlich der ge- 
miſchten Chen Gethane ausdrü>t: ſo kann dem Urtheile der 
Verſtändigen und Unpartheiiſchen überlaſſen werden, zu beur- 
theilen, ob einem ſolhen Ausdru& mehr zu glauben ſei als 
ſeinem Leben, und der mit der Berufung auf die heiligſte Hand- 
lung verſtegelten im Angeſichte des Todes, aber. noch bei voller 
Geſinnung , niedergelegten , feierlichen und ausführlichen Erklä- 
rung. Angenommen, daß jenes zweite Schreiben dem Sterz 
benden nicht in der Zodesangfi abgelodt ſei, ließen ſich ſeine 
Scrupel aus der von ihm befolgten Anwendung des Artikels 
der Inſtruktion über die Ausſagung der Wöchnerinnen erklären, 
welche er alg eine ganz unbedingte und zwingende Zulaſſung 
jenes Aktes verſtanden zu haben ſcheint. 

Wir. theilen die beiden Schreiben in der Beilage V. und 
VL mit. 

Entkleiden wir nun das unter 2. Angeführte von ſeinem 
rhetoriſchen Schmu. und der entftellenden Unwahrheit: fo bleibt 
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als Beſtand Folgendes: Der Miniſter hat dem Schreiben an 
2x. Schmülling keine Abſchrift der Konvention beigelegt; die Rez 
gierung hat dieſe Konvention auch nicht öffentlich publicirt, und 
der Papft iſt nicht gleid) nach dem Abſchluſſe der Konvention 
von ihr in Kenntniß gefegt. Dieſem Verfahren aber liegt keine 
Tendenz zu Grunde, die mißbilligt werden müßte. — Was 
übrigens die Nichtveröffentlihung der Konvention betrifft: fo 
muß nicht vergeſſen werden, das man von Rom aus ſelbſt auf 
die möglichſte Geheimhaltung des Breve angetragen hat — das 
Weitere ergiebt ſich von ſelbſt. Siehe Beilage IV. 

„„Wenn alſo irgend ein Aktenſtü> 20. 
Das „alſo“ ſett dieſe Behauptung als Folge aus dem 

Vorhergehenden. Das Vorhergehende aber enthielt =- wie wir 
nachgewieſen — nichts mehr und nichts weniger, als dieſes: 

1. Der Miniſter bat dem rc. Schreiben keine Abſchrift der 
Konvention beigelegt. — Hieraus folgt aber das miſteriöſe Ge- 
heimniß nicht. 

2. Die Regierung hat dieſe Konvention auch nicht öffent- 
lich publicirt. =- Daraus folgt das große Geheimniß auch nicht. 
Denn dann nur wird aus einer Sache ein irgend zu tadeln- 
des Geheimniß gemacht, wenn die Sache denen geheim gehal- 
ten werden ſoll, die ſie wiſſen müſſen. Welche mußten ſie aber 
wiſſen? Offenbar die, welche fie ſelbſt oder durch andere aus- 
üben ſollten und mußten, alſo die Biſchöfe, die Ordinariate, 
die Pfarrer. Daß aber die Biſchöfe die Konvention kannten, 
kann wohl nicht geleugnet werden, da ſie erſtens der Konven- 
tion beiſtimmten und zweitens die auf dieſe Konvention geftiigte 
Inſtruktion an ihre Ordinariate abfertigten. Und daß die Pfar- 
rer dieſe Inſtruktion, und ſomit den weſentlichen Jnbalt der 
Konvention gekannt, kann gegneriſcher Seits um ſo weniger in 
Abrede geſtellt werden, als eben daher behauptet wird: „man 
wiſſe aus guter Quelle, daß ſelbſt die Pfarrer gehalten waren, 
vor ihren Kaplänen die Jnſtruktion geheim zu halten.“ 

Wo bleibt nun aber das Kennzeichen des Geheimniſſes? 
Und welche Widtigkeit hat es num nod, wenn der Freiherr 
v. Droſte damals von den Geſchäften zurückgezogen lebte? 
Konnte jene Inſtruktion den Weg über die Alpen finden, follte 
der Freiherr v. Droſte inmitten einer kathol. Diócejanftadt, wo 
ſein eigner biſchöflicher Bruder der Konvention beigetreten war, 
wo das Ordinariat ſie kannte, wo die Pfarrer und Pfarrde- 
<anten fie kennen mußten, wo der Pfarrdechant Kellermann 
bekanntlih in den vertrauteſten Verhältniſſen zum Freiherrn 
v. Droſte wie zum Biſchofe ſtand, wo der Konſtiſtorialrath 
Schmülling ſelbſt, als Hfatrdehant zu Ueberwaffer, fle kennen 
mußte, ſollte da der Freiherr von Droſte darüber nichts erfah- 
ren haben, nichts erfahren haben eae war die Sade 
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ſelbſt der kathol. Geifilichtcit fo ganz gleichgültig, daf „ſie fo 
ſchweigend wäre übergangen worden? — Das ſcheint doh jest 
nicht. Oder kannte man vielleicht des Prälaten Judiferentis= 
mus? Davon hatte er aber 3. B. 1817 keine Beweiſe abgelegt. 

Faſſen wir alſo das sub 2. der gegneriſchen Vertheidigung 
zuſammen , ſo iſt wie nachgewieſen, der wahre Gehalt dieſer : 

Zwar hat der Miniſter dem Schreiben an Sdmiilling keine 
Abſchrift der Konvention oder der darauf geſtühten Inſtruktion 
an die Generalvikariate beigelegt, auch hat die Regierung dieſe 
Inſtruktion dem großen Publikum nicht mitgetheilt, fo wie aus 
Gründen der römiſche Hof nicht ſofort von dem Abſchluſſe der 
Konvention in Kenntniß gefegt iſt: jedod war die Konvention 
reſp. die JIuſtruktion den Biſchöfen , Ordinariaten und Pfar- 
rern, ihrem gewöhnlichen Geſchäftskreis entſprechend, bekannt. 
Und wenngleich) aus Gründen ( ſiche Beilage, Rundſchreiben 
an die Dekane) die Pfarrer ihren Kaplänen darüber keine 
Mittheilung machen ſollten: ſo war der frühere Generalvikar, 
Domdechant und zeitiger Weihbiſchof, Biſchof v. Calama Frei- 
herr Droſte zu Viſchering, eben kein Kaplan, und konnte ver- 
moge ſeiner Stellung, ſeines ſtreng kirchlichen. Charakters und 
ſeiner Verbindungen faſt um ſo unmöglicher ohne Kenntniß der 
Konvention reſp. der Jufiruttion, als des Weſentlichen der Er- 
fiern, bleiben, als nicht angenommen werden kann, daß das 
kirchliche Intereſſe ihm in der Zeit ganz fremd geweſen wäre. 

Somit hätten wir die beiden erſien Theile der Defenſton 
als nichtig , weil unhaltbar, erledigt. Wir gehen zum dritten. 
So wie der Vertheider im zweiten Theile zeigte, daß der Frei- 
herr v. Droſte die Konvention nicht habe kennen können, ſo 
will er im dritten aus deſſen eigenem Antwortſchreiben bewei- 
ſen, daß er ſie nicht gekannt, ihre Kenuntnißnahme mithin allein 
dem miniſteriellen Schreiben verdanke. 

„Was antwortet nun dieſer 2c.““ (ſiche oben). 
Gleich der erſte Satz enthält keine Wahrheit, in ſo weit 

nämlich eine als wahr behauptete Sache noch keine Wahrheit 
iſt, wenn ſie der genügenden Gründe entbehrt. Oder: Woher 
weiß der Verfaſſer, daß die Worte des Prälaten: „Was die 
gemiſchten Chen betrifft, ſo habe ich ſchon lange her gewünſcht, 
es möge ſich ein Weg finden laſſen, dieſen ſo überaus ſchwie- 
rigen Punkt zu beſeitigen, habe daher mit Freuden die Erfül- 
lung meines Wunſches vernommen 2c.,“ woher weiß der Ver- 
faſſer, daß dieſe Worte eine Antwort auf die ſo benannte „An- 
zeige des Miniſters von einer in Gemäßheit mit dem papfiliden 
Breve geſchloſſenen Konvention“ ſeien? Oder richtiger: Woher 
weiß der Verfaſſer, daß obige Worte des Prälaten die Antwort 
auf die Stelle des miniſteriellen Schreibens ſeien, wo es heißt: 
„Daher. hege ich auch kein erhebliches Bedenken in Beziehung 
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auf den ſchwierigen Punkt wegen der gemiſchten Ehen, nache 
dem ?c.““ Denn die Beziehung der Ausfage des Prälaten auf 
die genannte Stelle, liegt, wie jeder fieht, in der Ausjage des 
Prälaten nicht ausgeſprochen ; kann mithin nur dann nod als 
wirklich angenommen werden, wenn fich aus einer vorhergehen- 
den oder nachfolgenden Stelle des erwähnten Antwortſchreibens 
irgend wie erweiſen läßt, daß cr, bevor ihm das miniſterielle 
Schreiben mitgetheilt war, von jener Inſtruktion nichts gewußt 
habe. Man leſe aber das ganze Schreiben, und man wird 
weder vor nod nach dieſer problematiſchen Stelle eine folche 
finden. Wenn dem aber ſo iſt: ſo bleibt nur übrig, daß ſich 
die Worte des Prälaten „Was die gemiſchten Ehen betrifft 20.7 
möglich auf die genannte Stelle des miniſteriellen Schreibens, 
eben ſo möglich auf eine ſonſtige Kunde von jener Einigung 
beziehen. Ob das Eine oder das Andere wahrſcheinlicher und 
in wie weit wahrſcheinlicher werde, iſt offenbar bedingt durch 
die Wahrſcheinlichkeit, ob die minifterielle Mittheilung dem Prä- 
laten die erſte Quelle der Kenntnißnahme war, oder ob er ſchon 
eher von der Sache gewußt. Letzteres iſt aber aus der oben 
cntwidelten Lage des Prälaten dem Crfiern gegenüber ſo wahr- 
ſcheinlich, daß die Worte: „Was die gemiſchten. Chen betrifft 
ac.” viel eher auf jede andere Kenntnißnahme, als auf die mie 
nifterielie Relation — und fich namentlich auf legtere nur in- 
direkt und in ſo weit bezichen, als ſie die Richtigkeit früheret 
Kenntnißnahme authentiſch beſtätigt. Klar alſo liegt es vor: 

4) Daß cs durdhaus unbegründet iſt zu ſagen: der Erz- 
biſchof habe auf die Anzeige des Mtinifters von einer in Ge- 
mäßheit mit dem papfiliden Breve geſchloſſene Konvention ge- 
ſagt: „„Was die gemiſchten Ehen betrifft 20. 

2) Daß es ſich aus dem Antwortſchreiben des Prälaten 
nicht ergiebt, ob jene Worte ſich auf. die fragliche Stelle des 
miniſteriellen Schreibens oder auf eine andere Kenntnißnahme 
beziehen, mithin auch jede beſtimmte Annahme falſch iſt, daß, 
wenn man aber zwiſchen Beidem entſcheiden will, die gro- 
ßere Wahrſcheinlichkeit für letztere Annahme da iſt. 

Dieſe Wahrſcheinlichkeit, die oben begründet iſt, wird nicht 
ſinken, wenn man bedenkt, welch? geiſtiger, feſter, ernſter, ein- 
ſichtsvoller und gewiſſenhafter Mann der Erzbiſchof , wenigſtens 
in den Augen ſeiner Vertheidiger iſt. Und was that dieſer 
ernſte, einſichtsvolle und gewiſſenhafte Mann? Ohne irgend cin 
Bedenken auszudrü>ken, ohne irgend eine Unſchlüſſigkeit zu of- 
fenbaren, verſpricht er, ſobald der Miniſter ihm nur die erſte 
Gelegenheit giebt, fich über den im obigen Schreiben enthalte- 
neu Gegenſtand mit derjenigen Offenheit und Redlichkeit, die 
cx dieſem würdigen Prälaten zutraute, auszudriiden, ohne Wei- 
teres: Jene Vereinbarung zu halten, und ſie, wenn es aud 
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thunlich ware, nicht anzugreifen. Mußte er alſo nicht Kunde 
von der Konvention haben, wenn er als einſichtsvoller und ge- 
wiſſenhafter Mann ſo handelte? Kaum würde man einem jun- 
gen, leichtfinnigen, von erträumten Ehren trünkenen Mann ein 
foldes Verſprechen ohne vorher eingezogene Sachkenutniß ver- 
geben dürfen. Will man dagegen dem Biſchof erfahrne 
Einſicht, männliche Beſonnenheit noch irgend wie vin- 
diciren — und wer ſeiner Gönner will davon abfiehen? — 
fo muß man vorausfegen, er habe fo viel und ſol< e Kennt- 
niß von der Konvention oder Juſtruktion gehabt, daß er ohne 
allen Vorbehalt jenes Verſprechen geben konnte. Dieſe Kennte 
niß konnte er aber aus dem miniſterillen Schreiben nicht haben. 
Denn was geht eigentlich aus demſelben hervor? Wohl dies; 

' daß die Konvention wirklich dem Breve in allen und jedem 
Punkte gemäß iſt? Es heißt nur: durch die in Gemäßheit des 
Breve abgeſchloſſene Konvention vom 19. Juni 2c. iſt die Sache 
wegen der gemiſchten Chen abgethan. — Oder: Behauptet 
der Miniſter, die Konvention ſei in jeder Beziehung dem Breve 
gemäß? Der Miniſter referirt über eine nicht von ihm, ſon- 
dern von Andern als in Gemäßheit des Breve abgeſchloſſene 
Konvention, welche von den Kontrahenten als mit dem Breve 
in Gemäßheit erklärt, und darum als in Gemäßheit des Breve 
abgeſchloſſen angeſehen und behandelt wurde. Die Benennung: 
„SRowention in Gemäßheit des Breve abgeſchloſſen“ verdankt 
die Konvention alſo nothwendig mehr der Erklärung der 
Kontrahenten, als der wirklichen Gemäßheit, gefegt, daß 
dieſe noch ſo genau gehalten ſei. *) Die Kontrahenten waren— 
nah dem miniſteriellen Schreiben =- der Geheime Legations- 
Rath Bunſen und der Erzbiſchof Graf v. Spiegel. Da es 
galt, das Breve in ſoweit mit der Forderung des Staates in 
Einklang zu bringen, daß der königl. Kabinetsordre genügt wer- 
den könne, ſo hing es vom Erzbiſchof Spiegel ab, die nótbigen 
Konceſſionen zu machen und dabei zuzuſchen, ob und in wie 
weit er dieſe in Gemäßheit des Breve machen konnte. Exrklärte 
er feine Konceſſionen als in Gemäßheit des Breve: ſo hatte 
der Geheime Legations-Rath Bunſen, fo viel wir ſchen, keinen 
Grund, Widerrede zu führen gegen die Gemäßheit, da ihm 
zunächſt oblag, nur diejenigen Konceſſionen, oder richtiger dieje- 
nigen milderen Deutungen des Breve als genügend zu erklä- 
ren und anzunehmen, wodurd) der Zwe> des Vertrags erreicht 
wurde. Der Grund der Auktorität im miniſteriellen Schreiben, 
betreffend die „„Gemäßheit“ der Konvention , konnte alſo dem 

*) Eine Vergleichung der Konvention mit dem Breve wird zeigen, 
was Tauſende jebt nicht glauben werden — daß Die Roudenz 
tion im Weſentlichen dem Breve gemäß if. 
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Greihertn v. Droſte weſentlich nur der verftotbene Erzbiſchof 
Graf Spiegel ſein. Grund des Glaubens, daß unter obigem 

Namen eine Konvention wirklich beſtehe, daß dadurch die Diffe- 

renzen ausgeglichen 2c., iſt und bleibt freilich der Miniſter. Aber 

hicrum handelt es fi) nicht, ſondern um die Auktorität “für die 

Gemäßheit. — Und diefe in ,,Gemafheit des Breve“, wie das 

miniſterielle Schreiben ſagt, abgeſchloſſene Konvention, für de- 

ren wirklihe Gemäßheit dem Erzbiſchof Clemens Auguſt 

v. Droſte die Beiſtimmung des Erzbiſchofs Grafen v. Spie- 

gel wohl nicht genügende Auktorität ſein möchte, nennt gleich- 

wohl der Erzbiſchof Clemens Auguſt in ſcinem Antwortſchrei- 

ben eine „dem Breve gemäße Konvention.“ Doch genug. 

Wir gehen weiter. 
In dieſer Erklärung num können doch wohl die Worte: 

„„Habe daher mit Freuden die Erfüllung x.“ Dieſe Worte 

dürfen, wenn man ſich in blinder Leidenſchaft die Augen nicht 

ſelbſt verſchließen will, mit Zuverläſſigkeit weder auf die An- 
zeige des Miniſters ausſchließlich, eben ſo wenig auf eine 

frühere Kenntnißnahme ausſchließlich bezogen werden. Was, 
wenn Wahrſcheinlichkeit gelten ſoll, der Fall iſt, geht aus dem 

oben Geſagten zur Genüge hervor. Da aber der erzbiſchöfliche 

Vertheidiger jene Worte des Prälaten durchaus auf das minie 

fterielle Schreiben bezieht: ſo unterliegt offenbar die daraus 

hergeleitete Folgerung demſelben gründlichen Cimwande, als 
die Beziehung ſelbſt. Falſch daher: „Was ich fo ſehnlichſt ge- 
wünſcht, habe ich aus Jhrem Schreiben vernommen. 

Die Prüfung des sub 3. vom Vertheidiger des Erzbiſchofs 
Vorgebrachten , ergiebt daher als ſchlichten Thatbeſtand folgende 
Wahrheiten : 

1) Der Prälat erklärt, daß er die Erfüllung ſeines ſchn- 

lichen Wunſches, die Beſeitigung der Shwierigkeiten wegen der 
gemiſchten Chen kenne, 

2) Er giebt dem Miniſter die Verſicherung, daf er jene 
unterm 19. Juni 1834 2c. abgeſchloſſene und bereits zur Aus 

übung gekommene Konvention, die der Miniſter nur ,,als in 

Gemäßheit des Breve abgeſchloſſen“ bezeichnet, von der er aber 

ſagt, daß ſie dem Breve gemäß ſei, aufrecht erhalten, und wie 

es in ſeinem Schreiben heißt, nicht angreifen oder umflofen 

werde, wenn es auch thunlich wäre; endlich, daß er ſte nach 
dem Geiſte der Liebe und Friedfertigkeit anwenden werde. 

3) Woher aber der Prälat Kenntniß von der Konvention 

oder ihrem Juhalte, der Inſtruktion, habe, geht weder aus 

einzelnen Theilen, noc) aus dem Ganzen ſeines Antwortſchrei- 
bens. hervor. — Wir gehen über zum 

4. Theile der Defenfion. „Hieraus folgt alſo 2c.“ (ſiehe 
oben.) Das Ganze iſt eine logiſche Folge aus falſchen Vor- 



— "56 = 

ausfegungen, und darum falſch. Nebenbei geſagt, iſt die Be- 
hauptung, der Papft habe durch den ſterbenden Biſchof v. Hom- 
mer erſt Nachricht von der Konvention erhalten, oben ſchon als 
falſc) nachgewieſen und ſomit erledigt. Uebrigens ergicht fich 
die Wahrheit des sub 4. von ihm Geſagten aus dem Reſultat 
der sub 3. angeſtellten Prüfung und lautet ſo: 

Mit zuverläſſiger Gewißheit ergiebt ſich über. die Art der 
Kenntnißnahme von der €rifienz der Konvention Seitens des 
Prälaten nichts ; wir wiſſen alſo auch nicht, ob er bloß erfuhr, 
daß fie am 19. Juni 1834 zu Berlin 2. abgeſchloſſen und in 
den vier Sprengeln zur Ausübung gekommen, oder ob er mehr 
oder weniger ihren ſpeziellen Inhalt gekannt. Wofür die Wahr- 
ſcheinlichkeit ſpricht, iſt oben ſchon geſagt. So viel aber wiſſen 
wir mit Beſtimmtheit, daß er der Konvention vom 49. Juni 2c., 
von der er ſelbſt ſagt, daß ſte dem Breve gemäß ſei, ſeine Zu- 
ſtimmung gegeben, und ſeine Annahme dem Miniſter verſichert 
habe, daß er dies auch in ſofern mit gutem Gewiſſen thun konnte, als er mit Bewußtſein und Freiheit handelte; daß er | mithin die ſo übernommene Verpflichtung ſtets zu halten ver- 
bunden war, und daß er, wenn er ſie brach, fei es aus Nei- 
gung oder aus ſpäter laut gewordenem wirklichen oder ver- 
meinten Pflichtgefühl, alle aus dem Bruche hervorge- 
henden Folgen ſelbſt tragen Mußte, daß er mithin, wenn ex 
aus Gewiſſengurſachen die Konvention nicht halten zu dürfen 
glaubte, auf die dadurch bedingten Vortheile und Rechte ver- 
zichten, und die ſonſtigen Folgen als die Folgen ſeiner eige- 
nen Sculd tragen mußte. 

Der 5. Theil der Defenſion. „un können Gegner aller- 
dings 2c.““ „Nun“ heißt hier: Da fich die Sache ſo verhält, wie der erzbiſchöfliche Vertheidiger fie unter 4. zur Entwielung 
gebracht hat. Da ſich aber die Sache nicht ſo, ſondern ſo verhält, wie wir sub 4. nachgewieſen haben: ſo werden wir dieſe Cinwendung nicht machen können. Dies aber können wir 
ſagen: Hätte der Prälat die Konvention in Bezug auf die 
„„Gemäßheit“ nicht anders woher erkannt, als er fie aus dem 
miniſteriellen Schreiben entnehmen konnte : ſo müſſen wir es von ſeiner Einſicht, ſeiner Gewiſſenhaftigkeit und ſeiner Denk- 
art erwarten, daß er erſt um Vorlage derſelben gebeten hatte. — 
Uebrigens. antwortet der Defenſor auf den von ihm gemachten 
Cinwurf, der, — wenn die von ihm vorher entwidelte Anſicht 
irgend Wahrheit hätte, — einen folhen Grund hat, 
daß er vor dem Forum der bürgerlichen wie der geiſtlichen Ju- risdiktion jede obige von ihm verſuchte Vertheidigung zu nichte 
macht, -- ſehr ſchlecht; denn er giebt darauf gar keine 
Antwort! Daß der Vorwurf mindeſtens in gleichem Grade den 
Miniſter treffe, entſchuldigt nicht, rechtfertigt aber am aller- 
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wenigſten den ſelbſt verſchuldeten Leichtſiun und ſcine Folgen. 
Nebenbei iſt es grundfalſch, den dem Miniſter gemachten Vor- 
wurf durch die Behauptung zu motiviren, daß er eine Merz 
pflihtung annahm, ohne den ſich Verpflihtenden von dem Um- 
fange ſeiner Verpflichtung in Kenntniß zu ſetzen; hatte doch der 
Miniſter den Prälaten nicht getäuſcht, am allerwenigſten ge- 
zwungen und geſagt: Du. kennſt die Konvention nicht, kannſt 
ſie auch nicht kennen als durch mich, ich aber will ſie Dir nicht 
mittheilen =- und doch ſollſt Du ihr beiſtimmen! Die. Falſch- 
heit im Uebrigen iſt in unſerer obigen Prüfung ſattſam nach- 
gewieſen. =- Der Verfaſſer macht nun ſeine Sdluffolgen aus 
allem Vorhergehenden. Alſo: 

6) Wir können ſomit 2c.“ (ſiehe die Stelle). 
Die Falſchheit iſt die einfache Folge aus den bis fest von 

uns gegebenen Nachweiſungen, und das wahre dem gemäße 
Endreſultat iſt dieſes: Der Prälat hat ſich verpflichtet, die am 
49. Juni 1834 in Gemäßheit des Breve 2c. 2c. abgeſchloſſene, 
in den vier Sprengeln zur Ausiibung gekommene rc. Konven- 
tion anzuerkennen , anzunehmen und in keiner Weiſe, wenn ct 
es aud könne, dawider zu handeln; und der Miniſter mußte 
dieſe Verpflichtung ſo annehmen, wie fie wirklich klar vorlag, 
und wie jede ſchriftliche Verpflichtung von jeder kirchlichen und 
weltlichen Behörde aufgenommen wird. 

Aber auch dieſes, daß die Konvention wirklich dem Breve 
nicht gemäß fei, hat der Vertheidiger des Erzbiſchofs freilich 
behauptet, aber nicht bewieſen. Exrſtlich iſt der Beweis: die 
Verfaſſer ſelbſt hätten beunruhigende Zweifel gehegt, nicht gelie- 
fert. Die Criſtenz dieſer Zweifel will er erſchließen aus dem 
Geheimhalten der Konvention. Dieſes aber, ſofern es wahr iſt, 
konnte haben und hatte wirklich hinlängliche Gründe *) und 
zu ſeiner Erklärung braucht es, wie wir oben gezeigt, nicht der 
Suppofition beunruhigender Zweifel. Daß ihre ungerechte Ab- 
faſſung endlich durch den Mund des Sterbenden bezeugt werde, 
iſt wiederum falſch. I< beziche mich deshalb auf das ad 2. 
bereits Geſagte (ſiche S. 50). 

Die Verdächtigung gegen den Miniſter iſt, wie ſich aus 
unſerer ganzen Prüfung ergiebt, grundlos. 

Nun zum Schluß. Wenn der Erzbiſchof ſagte: I< will 
ruhig ſterben: ſo ſagte er Treffliches. Yber nicht vergeſſen hätte 
er dabei ſollen, was er durch ſein jetziges Handeln anregte. 
Das Cine wollte er meiden — und ſah nicht den andern 
Abgrund. Auf wen will er, entkleidet vom Flimmer und Schim- 
mer, gereinigt von dem, was leibliches Leben jedem Sterblichen 
anhängt, das ſchieben, was wir jest alle bedauern?! 

*) Siche Beilage IV. : Rundſchreiben rc, 
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Somit bat ſich denn die Defenffon des Erzbiſchofs als 
baltź und grundlos dargethan, und Die Falſchheit der Bez 
Yauptung des gegebenen Verſprechens ſich darin eben fo falſch er- 
wieſen, daß vielmehr gerade das Gegentheil, nämlich die Wirk- 
lichkeit des gegebenen Verſprechens , ſich herausgeſtellt hat. 

Die Argumentation des Defenſors ſtüßte ſich auf die, wie 
wir gezeigt haben, durch nichts begründete, und die unter den 
möglichen viel unwahrſcheinlihern Botausfegung, der Erzbiſchof 
habe bloß aus dem miniſteriellen Schreiben Kenntniß von der 
Vereinbarung bekommen. Seine falſchen Schlußfolgen aber, 
wodurch er den Erzbiſchof als ſeines gegebenen Wortes entbun- 
den erklärt, beruhen dennod nicht ſowohl. auf jener gehalt- 
loſen Grundlage, als vielmehr auf einer restrictio mentalis, 
die er dem Erzbiſchof unterſchiebt. Stad ihm ſoll der Erzbiſchof 
im Sinne gehabt haben die Konvention, „inſofern“ fie, oder 
„wenn“ ſie dem Breve gemäß iſt. Die klaren Worte des Erz- 
biſchofs beſagen das aber wahrhaftig nicht. Nun iſt aber jede 
restrictio mentalis von der Moral, wenn fie nicht eine Die- 
nerin der Lüge und der Unwahrheit ſein will, unbedingt ver- 
worfen, und der Vertheidiger des Erzbiſchofs, der mit lobens- 
werthem Eifer ſeinen Klienten und deſſen hohen Tugenden in 
der Einleitung zu ſeiner obigen Defenſion fo darſtellt, daß er 
dadurch die Anſchuldigungen gegen ihn im höchſten Grade ver- 
dächtig hält, vergißt wohl, daß er den Erzbiſchof, indem er 
ihm cine foldje restrictio mentalis unterſchiebt, in den Augen 
der ganzen Welt zu der Gemeinheit der Denk -= und Sinnesart 
herunterſeßt, die von vorn herein die Wahrheit zwar zu Boden 
tritt, den Schein aber zu retten verſieht. 

Hätte der Erzbiſchof aber dieſe restrictio mentalis ge- 
habt, ſo behaupte der Vertheidiger nicht, daß ev dadurch im 
Gewiſſen losgebunden wäre! Wer eine folche Lehre auffiellen 
wollte, verdiente ohne Weiteres aus der menſchlichen Geſell- 
ſchaft verſtoßen zu werden; denn neben dem, daß er die Wahr- 
heit, den Zwe> und die Grundlage alles wahren Menſchen- 
lebens, vernichtet, - untergräbt er das ganze bürgerliche Lez 
ben, und alles Vertrauen muß von Stunde an aufhören. — 
Aber ſo wenig er fich durch dieſen unmoraliſchen Akt im 
Gewiſſen befreien kann, eben ſo wenig kann er es dadurch vor 
den Geſezen. Der Miniſter fragte nicht an, ob er Die Kon- 
vention halten würde, falls, in fo fern, oder wenn et ſie mit 
dem Breve in Einklang fände, ſondern ob er die nach jeder 
Seite hin, gegen jede falſche Deutung, hinlänglich beſtimmte 
Konvention vom 19. Juni 1834 annehme. Der Sinn des 
Miniſters lag klar vor. Hierauf wollte er Antwort, und Date 
auf bezog er und mußte beziehen die Antwort des Erzbiſchofs. 
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Dazu nehme man Folgendes: 
Die Konvention. iſt nach der Erklärung der Kontrahenten 

und nad) der hierauf gegründeten Relation des Miniſters in 
Gemäßheit des Breve abgeſchloſſen. Ueberzeugte ſich nun 
der Prälat freiwillig von dieſer Gemäßheit nicht: ſo ſuſpen- 
dirte er freiwillig ſeine Einſicht, und unterwarf ſich eo ipso 
freiwillig der Anſicht der Kontrahenten und insbeſondere, wie 
oben bemerkt, der Anſicht des Erzbiſchof Grafen v. Spiegel. 
Folglich nahm er fie an und wollte fie fo halten, wie ſie nach 
Anſicht der Kontrahenten in Gemäßheit des Breve abgeſchloſſen 
war. Fand er nun ſpäter, daß zwiſchen ſeiner und des ver- 
florbenen Erzbiſchofs Anſichten eine ſolche Differenz ſci, daß er 
aus Gewiſſenspfliht die Konvention nicht halten zu können 

. glaubte: fo mußte er offenbar alle die Folgen, die 
daraus entftanden, als durd die frühere, freie Guz 
ſpenſion eigener Einſicht veranlaßt, nur ſich ſelbſi 
zuſchreiben — kurz er mußte — um Anderes nicht 
zu erwähnen -- ſeine Stelle — niederlegen. 

So die Antwort auf unſere erfte Frage: Hat der Erz- 
biſchof die Konvention angenommen? 

EEE. Abſchnitt. 

Hat der Erzbiſchof dieſe Konvention gehalten? 
In dem Screiben Sr. Excellenz des Miniſters v. Aten- 

fein an den Herrn Erzbiſchof von Köln d. d. 24. Oktober 
1837 (Allgem. Ztg. 25. Novbr. 1837) ſagt der Miniſier, der 
Erzbiſchof habe nicht allein ſeine Zuſicherung, die an die Vi- 
kariate Seitens der Biſchöfe vor ſeiner Wahl erlaſſene Jn- 
ſtruktion im Geiſie der Liebe uud des Friedens auszuführen, 
unerfüllt gelaſſen, ſondern 2c. — In dev Anklageakte (Verfü- 
gung des Miniſt. der geiſtl. Angelegenh. an das Metropolitan- 
Kapitel zu Köln d. d. 15. Novbr. 1837) dreht ſich der An- 
klagepunkt darum, daß der Erzbiſchof die Konvention vom 
49. Juni 1834 2c. nicht gehalten. Die Anklage iſt nur eine, 
da die Inſtruktion auf jene Konvention gegründet und darin 
als integrirender Theil angeführt iſt (Miniſt. Schreiben vom 
45. Novbr. 1837). Die Entgegnung des Erzbiſchofs in ſeinem 
Antwortſchreiben d. d. Köln 34. Oktober 1837), „daf in ſei- 
ner oben erwähnten an des Miniſters Excellenz vor ſeiner Wahl 
eingeſandten Erklärung von der an die Vikariate erlaſſenen In- 
ſiruktion keine Rede war, moch ſein konnte, da des Miniſters 
Excellenz fie niht erwähnt hätten,“ iſt daher weſentlich eine 
leere Ausflucht; denn eine Verlezung des Einen mußte noth- 
wendig und von ſelbſt eine Verlezung des Andern ſein. 
Daß er aber die Jufiruttion nicht gehalten habe, liegt in den 
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Thatſachen vor und der Erzbiſchof leugnet es nicht, erklärt viet: 
mehr offen ſeine desfallfige Anſicht. (Schreiben des Erzbiſchofs 
an des Miniſters Ercellenz vom 31. Oktober 1837 und Kon- 
ferenz vom 17. September 1837), 

EV. Abſchnitt, 

Welche Folgen mußte dies nach ſich ziehen? 
Der Erzbiſchof hat eine Willenserklärung gegeben und nicht 

gehalten. Daß dies vor dem Gefege nicht ohne Folgen bleibt, 
iſt klar. Welche Folgen es aber nach fich zieht, hängt von der 
Natur dieſer Willenserklärung ab. Iſt ſic nun als eine ein- 
fache Willenserklärung, oder als eine bedingte, oder iſt ſie . 
endlich als ein wahrer Vertrag anzuſehen ? 

Sit fle als eine bloße Willenserklärung zu betrachten: fo 
findet Allgem. Landrecht Theil 1. Titel IV. 8. 1—98. darauf 
Anwendung. 

Iſt aber die Erklärung des Prälaten als bedingte Wil- 
lensertlarung anzuſehen: fo finden darauf die Beſtimmungen 
daſelbſt 8. 100—144. Anwendung. Gilt fie endlich als Ver- 
trag zwiſchen dem Prälaten und dem Miniſter, ſo entſcheidet 
Titel V. Theil I. : : : 

If fte als bloße Willenserklärung zu betrachten, und iſt 
der Prälat über dew Inhalt und Gehalt der Konvention auch 
im Irrthum geweſen durch eigenes , grobes oder mäßiges Ver- 
ſchulden: fo iſt er nach 8. 79. Theil I. Titel IV. zum Erſatz 
des durch ſeine Schuld eutſtandenen Schadens verpflichtet. 

Iſt fie aber als bedingende Willengerklärung anzuſehen ? 
Der Miniſter ſagt: I< habe mehrmals den Wunſch gehegt, 
Sie einer biſchöflichen Disceſe 2c. vorgefegt zu ſchen; ob ich 
aber zur Realiſtrung deſſelben einen weitern Schritt thue, hängt 
davon ab, ob fie die Konvention vom 19. Juni 2c. anerken- 
nen. Der Prälat antwortet: I< erkenne dieſe Konvention an. 
Nun realiſirt der Miniſter ſein dadurch bedingtes Vorhaben, 
und der Prälat nimmt es an. — Hiermit iſt aber nicht mehr 
von einer bedingten Willenserklärung die Rede, ſondern die 
Sache iſt zu einem wirklichen Vertrage geworden. Allgemeines 
Landrecht Theil I. Titel IV. 8. 58. und Titel V. 8. 81. Dem- 
gemäß kann der Erzbiſchof (Titel V. 8. 276. und 8. 393. bis 
394.) dur< gerichtliche Zwangmittel nach Vorſchrift der Pro- 
zeßordnung zur Ausübung der Konvention angehalten werden 
und muß nach 8. 285--291. daſelbſt für den aus ſeiner Wei- 
gerung entſtandenen Schaden haften. Da aber die Partheien 
über den cigentlihen Sinn und den Umfang der im Kontrakte 
übernommenen Verbindlichkeiten uneins find: fo muß nach 
$. 395. daſ. der Richter darüber entſcheiden. Nun aber kann 
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nach 8. 408. daſelbſt bei Verträgen, deren : Hauptgegenſtand 
Handlungen find, derjenige , welcher behauptet, daß der Andere 
die Erfüllung bisher nicht kontraktmäßig geleiſtet habe, fofort 
auf ſeine Gefahr von dem Kontrakte wieder abgehen. - Mithin 
kann der Minifter den. mit dem Erzbiſchof geſchloſſenen Ver- 
trag ohne Weiteres aufheben. Was fällt aber durch dieſe Auf- 
hebung weg? Offenbar Alles , was durch den Miniſter für die 

Erhebung des Prälaten zur erzbiſchöflichen Würde geſchehen iſt, 
der Vorſchlag oder die Empfehlung zur Wahl an das Dome 
kapitel zu Köln, und da ohne dieſe Empfehlung die Wahl des 
Kapitels aus Gründen auf dieſen Prälaten wohl nicht gefallen 
wäre, in ſo weit auch die Wahl, gewiß aber die landesherr- 
liche Beſtätigung oder die Eigenſchaft des- Erzbiſchofs, eine 
Persona regi grata zu ſein. 

Nach dem alſo, was vorgegangen iſt, braucht der Erzbiſchof 
von Seiten des Miniſters und ſo des Staates als wirklicher 
Erzbiſchof nicht mehr angeſchen zu werden und zwar von da 
an nicht, wo er ſein Verſprechen brach, und der Miniſter ihn 
auf die desfallſigen Folgen aufmerkſam machte. Demnach hätte 
er dem Staate gegenüber eben ſo wenig die Rechte eines wirk- 
lichen Crzbifdofes, als der Staat gegen ihn die gegen einen 
Erzbiſchof geſetzlichen Pflichten hätte, fo wie auch von Anwen- 
dung oder Umgehung des jus canonicum fóon aus dieſem 
Grunde keine Rede ſein könnte. Der Erzbiſchof wäre demnach 
anzuſehen, als hätte er nicht die landesherrliche Beſtätigung. 

So ſtellte ſich die Sade vom Standpunkte des biiegerz ' 
liden Rechtes. Man vergeſſe aber nicht, daß hier wohl ein 
anderer Standpunkt gewählt werden könnte. Der Erzbiſchof 
hat die dem Könige ſchuldige Ehrfurcht bei Seite gefegt. Der 
Miniſter hat vor der Wahl dem Domkapitular Schmülling bez 
auftragt „mit dem Freiherrn v. Droſte über die Konvention in 
vertrauliche Unterredung zu treten, damit demſelben Gelegenz 
heit würde, fich über die in dem miniſteriellen Schreiben vom 
Miniſter dargelegte, die Konvention betreffende Borausfegung 
mit derjenigen Offenheit und Redlichkeit, die er jenem 
Prälaten zutraue, zu erklären ,/“ indem nämlich ohne Gewißheit 
hierüber der Miniſter in Bezug auf die Erhebung des Präla- 
ten zur biſchöflichen Würde keine weitern Schritte thun könne, 
hat ihm geſagt (Verf. d. M. an d. Metropolit. K. zu Köln 
45. November 1837) , daß es von jener Erklärung abhängen 
werde, ob Se. Majeſtät ſic) bewogen fühlen könnten , ſeine 
Wahl zuzulaſſen. Der Prälat erklärt fic) zur Annahme der 
Propoſition und fest der Erklärung hinzu, daß er ſeinen auf- 
richtigſten Dank darüber zu erkennen gebe, „daß Hodfiderfelbe 
ihm die Gelegenheit verſchafft habe, ſeine Geſinnung binfichtlich 
der vorliegenden Gegenſtände mit völliger und ſo angeneh- 
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mer Offenheit an den Tag zu legen.” Dieſe Erklärung i 3 
wurde vom Miniſter dem Könige vorgelegt und von Allerhö<hſt- " 
demſelben auf Treue und Glauben angenommen. — Was hat 
nun der Erzbiſchof gebrochen? Sein offen, und wie wir oben 
nachgewieſen haben, klar und beſtimmt gegebenes, oder wenn | 
es nicht ware, nach allen moraliſchen und poſitiven Geſeten, 
nach göttlihem und menſchlichem Rechte durchaus als klar 
und beſtimmt gegeben anzuſehendes Verſprechen hat er ge-" 

' brochen, hat das begründete Vertrauen des Miniſters, ja | 
ſelbſt das Sr. Majeſtät des Königs mißbraucht, hat es | 
mißbraucht in einer Gade, deren Bedeutung und ſchwere Bole 8 
gen ſchon jest fo offen vorliegen! — ie 

Wir dürfen der Königl. Gnade und der Weisheit dr | 
höchſten Staatsbehörden nicht vorgreifen, erinnern bloß noch | 
Folgendes: 

Als der Erzbiſchof ſein gegebenes Verſprechen nicht hielt, 
hat man ihn wiederholt daran erinnert, ja ſelbſt im Namen 
Sr. Majeſtät des Königs; man hat ihm mehrmals die Folgen 
vorgeſiellt: er blieb, wie er war. Man hat ihm geſagt, er 
ſolle abtreten, man wolle dann Alles der Vergeſſenheit überge- 
ben. Nichts! Was blieb nun übrig? Zunächſt nichts anders, 
als ſeiner Amtsthätigkeit, die nicht einmal mehr eine rechtliche 
war, Schranken zu ſeen, und gwar, da er ſeine Widerſetlich- 
keit ſattſam bewieſen hatte, ſte ihm unmöglich zu machen. Die 
Strenge der Geſetze, denen er verfallen, finden hierin noch keine 
Anwendung. 

Daß übrigens das (Seite 20) mitgetheilte franzöſiſche 
Dekret vom 3. Mai 1810, wonach die gefängliche Aufbewah- 
rung folder Perſonen geſeßlich erlaubt iſt, die dem Staate 
und der innern Ruhe deſſelben gefährlich zu werden drohen, 
deren gerichtliche Verfolgung aber aus höheren Niidfichten ent- 
weder durchaus oder doch vor der Hand unzuläſſig oder un- 
gwedmafig erſcheint, auf dem linken Rheinufer, mithin auch in 
Köln verbindliche Kraft habe, iſt bekannt. 
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Edikt über die änßeren Religionsverhaltniffe des Kö- 
nigreichs Baiern, in Beziehung auf Religion und 

kirchliche Geſellſchaften. : 

Abſchnitt 111. Kapitel 1. 8. 50. Se. Majeſtät der König 
haben in mehren Verordnungen ihren ernſten Willen - ausge- 
ſprochen, daß die geifilihe Gewalt in ihrem eigentlichen Wir- 
kungskreiſe nie gehemmt werden, und die königl. weltliche Re- 
gierung in rein geiſtlihe Gegenſtände des Gewiſſens und der 
Religionslehre fich nicht einmiſchen ſolle, als in ſo weit das kö- 
nigliche oberſte Schut= oder Aufſfichtsrecht dabei eintritt. 

. 54. So lange demnach die Kirchengewalt die Gränzen 
ihres eigentlichen Wirkungskreiſes nicht überſchreitet,“ kann die- 

- ſelbe gegen jede Verletung ihrer Rechte und Geſetze den Shug 
der Staatsgewalt anrufen, der ihr nicht verſagt werden darf. 

§. 52. Es ſicht aber auch den Genoſſen einer Rirdhenges 
ſellſchaft, welde durch Handlungen der geiftlihen Gewalt ge- 
gen die fefigefegte Ordnung beſchwert werden, die Befugniß zu, 
dagegen den königlichen landesfürſtlihen Schut anzurufen. 

. 57. Da die hoheitliche Oberaufficht über alle innerhalb 
der Gränzen des Staates vorfallende Handlungen , Ereigniſſe 
und Verhältniſſe fich erſtre>t: fo iſt die Staatsgewalt berechtigt, 
von demjenigen, was in den Verſammlungen der Kirchengeſell- 
ſchaften gelehrt und verhandelt wird, Kenntniß einzuziehen. 

$. 58. Hiernach dürfen keine Gefege, Verordnungen oder 
ſonſtige Anordnungen der Kirchengewalt nach den hierüber in 
königlichen Landen ſchon längſt beſtehenden Generalmandaten 
ohne Allerhöc<ſte Einſicht und Genehmigung publicirt und voll- 
zogen werden. Die geiſtlichen Obrigkeiten ſind gehalten , nachz 
dem fic die königl. Genehmigung zur Publikation (placet) tte 
halten haben, im Eingange der Ausſchreibungen ihrer Verord- 
nungen don. derſelben jederzeit ausdriidlihe Erwähnung zu thun. 

§. 69. Kap. 2. Die Kriminal- Gerichtsbarkeit auch über 
Geiſtliche kommt nur den königl. weltlichen Gerichten zu. 

$. 76. Kap. 3. Unter Gegenſtänden gemiſchter Natur wer- 
den die verſtanden, welche zwar geiſtlich ſind, aber die Religion 
nicht weſentlich betreffen und zugleich irgend eine Beziehung auf 
hab Staat und das weltliche Wohl der Einwohner deſſelben 
aben. 

Dahin gehören: 
a) Alle Anordnungen über den äußeren Gottesdienſt, deſſen 

Ort, Zeit 2c.; 
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b) Beſchränkung oder Aufhebung der nicht zu den wefent- 
lichen Theilen des Kultus gehörigen Feierlichkeiten , Proceffionen, 
Nebenandachten, Ceremonien, Kreuzgänge und Buiderfhaften ; 

c) Errichtung geiſtlicher Geſellſchaften und ſonſtiger Inſti- 
tute und Beſtimmung ihrer Gelübde; 

d) Organiſche Beſtimmungen über geiſtliche Bilbungs=, Metz 
pflegungs = und Straf - Anſtalten ; 

e) Eintheilung der Diveefen 2c.; 
€) Alle Gegenſtände der Geſundheitspolizei,2c. ; 

§. 77. Bei dieſen Gegenſtänden dürfen von der Kirchen- 
gewalt ohne Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit keine einſei- 
tigen Anordnungen geſchehen. 

Der Staatsgewalt ftcht die Befugniß zu, nicht 
nur von allen Anordnungen über dieſe Gegenſtände Einſicht zu 
nehmen, ſondern auch durch eigene Verordnungen dabei alles 
dasjenige zu hindern, was dem öffentlichen Wohle-nachtheilig 
ſein könnte. : 

§. 79. Zu außerordentlichen kir<lichen Feierlichkeiten, bez 
ſonders wenn dieſelben an Werktagen gehalten werden wollen, — 
muß allezeit die ſpezielle königl. Bewilligung erholt werden. 

Beilage II. 
Befanntmachungen mehrer bet der oberrheiniſchen Kir- 
<enprovinz betheiligten Negierungen vom 30. Janunar 
1830, das landesherrlihe Schub- und Auſſichtsrecht 

über die katholiſche Kirche betreffend. 
§. 3. Jeder Staat übt die ihm guftehenden unveräußer- 

lichen Majeſiätsrec<hte des Schuges und der Oberauffiht über 
die Kirche in ihrem vollen Umfange aus. 

A, Die von dem Erzbiſchof, dem Viſchof und den. übri- 
gen kirchlichen Behörden ausgehenden allgemeinen Anordnun- 
gen, Kreisſchreiben an die Geiſtlichkeit und Diöceſanen, durch 
welche dieſelben zu Etwas verbunden werden ſollen, ſo wie auch 
beſondere Verfügungen von Wichtigkeit, unterliegen der Ge- 
nehmigung des Staates und können: nur mit. der ausdriidliden 
Bemerkung der Staatsgenehmigung (placet) kund gemacht oder 
erlaſſen werden. Auch folche allgemeine kirchliche Anordnungen 
und öffentliche Erlaſſe, welche rein. geiſtliche Gegenſtände betref- 
fen, find den Staatsbehörden zur Cinſicht vorzulegen, und 
kann deren Kundmachung erſt alsdann erfolgen, wenn dazu die 
Staatsbewilligung ertheilt worden iſt. 

8. 5. Alle römiſchen Bullen, Breven und ſonſtige Erlaſſe 
müſſen, ehe ſte kund gemacht und in Anwendung gebracht wer- 
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den, die landesherrlidhe Genehmigung erhalten, und ſelbſt. fiir 
angenommene Bullen dauert ihre verbindende Kraft und ihre 
Gültigkeit nur ſo lange, als nicht im .Staate durch neue Ver- 
ordnungen etwas Anders eingeführt wird. Die Staatsgeneh- 
migung iſt aber nicht nur für alle neu erſcheinenden päpſtlichen 
Bullen und Konſtitutionen, ſondern auch für alle früheren papfte 
lihen Anordnungen nothwendig, ſobald davon Gebrauch ge- 

- macht werden will. 
8. 6. Chen fo wie die weltlihen Mitglieder der katholi- 

ſchen Kirche, ſtehen auch die Geiſtlichen, als Staatsgenoſſen, 
unter den Geſetzen und der Gerichtsbarkeit des Staates. U. a. 

BZEREC HL 

Baieriſches Edikt e. Abſchnitt I. Kapitel 3. 

S. 12. Wenn in einem gültigen Ehevertrage zwiſchen El- 
tern, die verſchiedenen Glaubensbekenntniſſen zugethan find, be- 
ſtimmt worden iſt, in welcher Religion die Kinder erzogen wer- 
den ſollen, ſo hat es hierbei ſein Bewenden. 

$. 14. Sind keine Ehepakten oder ſonſtige Verträge hier- 
über errichtet, oder iſt in jenen über die religioſe Erziehung der 
Kinder nichts verordnet worden, ſo folgen die Söhne der Re- 
ligion des Vaters; die Töchter werden in dem Glaubensbekennt- 
niſſe der Mutter erzogen. 

B-ę i-l-45 qe STV: 

Rundſchreiben an die Dekane. 

Cw. Hodwiirden erhalten beikommend Abdrücke eines 
Rundſchreibens vom 13. vb. M., mit dem apoftol. Breve über 
die gemiſchten Chen in den weſtlichen Provinzen der preußiſchen 
Monarchie, in erforderlicher Anzahl für die Herren Pfarrer 
Ihres Dekanats, welchen Sie dieſelben ungeſäumt auf zuver- 
läſſigem . Wege wollen zugehen laſſen. Die darin ausgeſpro- 
<ene große Milderung der bisherigen Disciplin in dieſen Ehe- 
ſachen iſt nur aus Rückſicht auf die hier obwaltenden ſpeziellen 
und dringlichen Umſtände und das allgemeine Wohl der katho- 
liſchen Kirche in dieſen Provinzen nachgegeben worden; und 
eben daher hat der heilige apoſtoliſche Stuhl moglidfie Ge- 
heimhaltung des Antwortſchreibens verlangt. Die- 
ſem nach mache ich es den Herren Pfarrern, ſo wie jedem 
Geiſtlichen, zu deſſen Kenntniß dieſe Mittheilung kommen ſollte, 

o 
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ausdriidlih zur Spfliht, keinen andern Gebrauch davon zu ma= 
Hen, als zur amtlichen Ausführung in vorkommenden Fällen, 

und ſie namentlich an keine Andern durch Abſchreiben und 

Drudſchriften gelangen zu laſſen, und zu ihrer Verbreitung bei- 
zutragen. Die Herren Pfarrer werden den Kuratprieftern ihrer 
Pfarreien, in den eintretenden Fällen, nach dem Inhalte des 

- Breve’s sub sigillo die nöthige Anleitung zum angemeſſenen 
Verhalten im Beichtſtuhle geben. 

Köln, den 25. Oktober 1834. 
Ferdinand Auguſt, Erzb. von Köln. 

Beilage V. 

Schreiben des Biſchofs v. Hommer an Se. päpſtliche 
Heiligkeit ſehs Wochen vor ſeinem Tode, 

Heiligfter Vater! 

Es konnte Dir, Heiligſter Vater, auffallend erſcheinen, 
daß ich nicht ſchon längſt den ſchuldigen Dank für die ſehr 
willkommene Hülfsleiſtung ausgeſprochen habe, welche den Bi- 
ſchöfen der Kölner Kirchenprovinz durh das Schreiben des 
Papſtes Pius VIII. glorreichen Andenkens vom 25. März 1830 
hinſichtlich der gemiſchten Ehen gewährt worden iſt. Mit vor- 
geriidtem Alter und körperliher Schwachheit würde ich mich 
entſchuldigen können, wenn ich nicht eine wichtigere Urſache 
anzuführen hatte: I< habe geglaubt, Heiligfter Vater, fo lange 
warten zu müſſen, bis ich durc< die Erfahrung belehrt, über 
die veränderte Lage dieſer Angelegenheit Bericht erſtatten könnte. 
Sobald die politiſchen Hinderniſſe beſeitigt waren, welche die 
Promulgation des päpſtlichen Breves verzögert hatten, habe ich 
daſſelbe den Pfarrern eröffnet, dieſelben ernſilich ermahnend, 
daß. ſie der kirchlichen Disziplin gehorſam, deſſen Weiſung ge= 
nau Folge leiſten möchten, wie ſich dies aus dem Rundſchrei- 
ben ergiebt, von welchem ich hier ein Exemplar ehrfurdtsvoll 
beifüge. Bei Entſcheidung von Zweifeln der Pfarrer und bei 
Behandlung der ganzen Angelegenheit bin ich ſo verfahren, daß 
ich, fo viel als möglich, der von dem Kardinal Albani verfaß- 
ten Jnftruttion eingedenk war, welche Pius VIII. dem apoſto- 
liſhen Breve beizufügen geruhte. Wenn irgend wegen der 
ſchwierigen Zeitverhältniſſe davon abgewichen werden mußte, fo 
iſt dies nur ſelten und ungern, der Nothwendigkeit weichend, 
geſchehen. Dieſe ganze Angelegenheit, Heiligſter Vater, iſt jetzt 
ſo abgethan, daß zwar nicht alle Schwierigkeiten gehoben ſind, 
hinfichtlih welcher wir um die Hülfe des heiligen apoſtoliſchen 
Stuhles gebeten hatten, daß aber zugeſtanden iſt, was der Dis- 
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ziplin der tathol. Kirche unbeſchädigt bewilligt werden konnte. 
Solche höchſte Wohlthat habe ich dem heil. apoftol. Stuhle, 
und Dir, Heiligſter Vater, zuzuſchreiben, und ich ſage dafür 
meinen ehrfurchtsvollſten Dank. So lange mein Leben währt, 
werde ich, fo viel an mir iſt, die kirchliche Disziplin in dieſer 
Hinſicht aufrecht erhalten, und damit ich dies vermöge, nicht 
ablaſſen , die göttliche Hülfe zu erflehen. — Da übrigens der 
Ausgang dieſer Angelegenheit vornehmlich) von den Umſiänden 
und beſonders auch von der Pfarrer Sorgfalt und Fürſorge 
abhängt: fo ſcheint es mir nicht zuträglich , daß über dieſelbe 
aufs Neue verhandelt werde; denn dadurd) würde man neue 
Unruhen veranlaſſen und größere Uebel herbeiführen, als die- 
jenigen find, welche wir verhindern wollen. Dod ich ftelle dies 
lediglich Deinem Urtheile, Heiligſter Vater, anhcim. I< habe 
Gegenwärtiges an dem Tage unterſchrieben, an welchem ich den 
heiligen Leib' des Herrn als Wegzehrung empfangen habe, in- 
dem ich ſo Gott will, in Kurzem von der Zeitlichkeit abſcheiden 
werde. Meine Heerde, Heiligſter Vater, Deiner Fiirforge und 
Sheilnahine demüthig empfeblend, bitte id um den apoſtoliſchen 
Segen. Trier, am 1. Oktober 1836. Des Heiligſien Vaters 
gehorſamſicr Sohn. 

(gez.) Joſeph, Biſchof v. Trier. 

me Lt aS YTL 

Zweites Schreiben deſſelben, datirt vom Todestage, 
(befanntlih bloß von ihm unterſchrieben), 

Auf Veranlaſſung unſers mächtigen Königs hatten die drei 
Viſchöfe von Münſter, Paderborn und Trier mit ihrem Mee 
tropolitan , Deinen Vorgänger Leo XII. ruhmreichen. Anden- 
kens erfudt, daß er im Punkte der gemiſchten Chen einen gez 
lindern und deutlidern Uusfprud thun möchte. Papſt Leo XII. 
wurde durc den Tod verhindert, eine Antwort zu gebeny daz 
gegen ertheilte Pius V111. ruhmreichen Andenkens durch cin 
Breve vom 25. März 1830 eine Entſcheidung. Dies Breve 
wurde aber deshalb nicht publicirt, weil der König ſah, daß 
ſeinen Anſichten und Wünſchen nicht genügt worden ſei. - Nach 
Verlauf von drei Jahren berief endlich Allerhöc<ſiderſelbe ſeinen 
Miniſter = Reſidenten Bunſen von Rom und zugleich den Erz- 
biſchof von Köln, damit die Sache-über die gemiſchten Ehen, wie 
er wünſche, abgemacht würde. Dieſe drei, der König, felbft, 
der Erzbiſchof von Koln Graf Spiegel und der Miniſter - Rez 
fident Bunſen ſchloſſen die Sache, ohne daß andere Staats- 
beamte oder Biſchöfe dazu gezogen wurden, ſo ab, daß dem 



apoſtoliſchen Breve eine gelindere Auslegung, als Nec<ht war, 
gegeben wurde. Beſonders urgirten fie zu ſehr die Worte: „daf 
fie fich oder ihre künftige Nachkommenſchaft muthwillig der Gee 
fahr des Abfalls ausſetzen“, fo wie jene: ,,folde Chen ſchließe, 
in welcher fie die Erziehung der Kinder 2c.“ und deuteten dicz 
felbe zu ſcharf und zu enge. Nachdem die Konvention geſchloſ- 
fen war, beauftragte der Konig den Erzbiſchof Spiegel mit 

- deſſen. Sekretär Dr. München, Domberrn zu Koln, die übrigen 
Biſchöfe, von Münſter, Paderborn und mich zu disponiren, 
daß wir jener Konvention beitraten. I< meines Theils wurde 
damals durc< das Streben nach Frieden und durc< die Anſicht 
bewogen, daß foldergefialt von der katholiſchen Kirche größere 
Alebel abgewendet werden könnten, und — weil in der That 
das Breve Pius VIII. ruhmreichen Andenkens, obſchon es nichts“ 
enthält, was dem vom apoſtoliſchen Stuhle durc< Benedikt XIV. 
d. d. 29. Juni 1748 den poln. Biſchöfen, und durc< Pius VII. 
d. d. 23. April 1817 und 31. Oktober 1819 mir als apoſto- 
liſchem Vikar der Trierer Diócefe auf dem rechten Rheinufer 
ertheilten Entſcheidungen zuwider wäre, — doch eine mildere 

. Faſſung bat: fo ließ ich mich bereit finden, dem Beiſpiele der 
Biſchöfe von Münſter und Paderborn zu folgen, der Ueberein- 
kunft durch meine Unterſchrift beizuſtimmen, und wie jene Bi- 
ſchöfe , meinem Vikariat die beiliegende Inſtruktion zu überge- 
ben, die als Norm bei Entſcheidung über die in Betreff ge- 
miſchter Chen entfiehenden Fragen dienen ſolle. 2 

Jett aber, da ich von einer ſehr ſc<merzhaften Krankheit 
ergriffen, an der Grange meines Lebens ſiche, und durc< Got- 
tes Gnade erleuchtet , eingeſchen habe, daß aus jenen Schritten 
für. die katholiſche Kirche die gewichtigſten Uebel entſtehen wer- 
den , und daß durch dieſelbe die kanoniſchen Satzungen und die 
Grundfage der katholiſchen Kirche verletzt worden find: ſo wider= 
rufe ich deshalb reuevoll, freiwillig und aus eigenem Antriebe 
Alles, worin ich in dieſer wichtigen Sache geirrt habe, und bitte 
Did, Heiligſter Vater, demüthigſt, für das Wohl meiner Heerde 
nad meinem Hinſcheiden zu ſorgen, und eine Antwort an N. N. 
zu richten geruhen wolleſt. ießlich küſſe ich 2c. 

Trier, den 10. Oktober M3 
Jie fap b v. Hommer. 
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